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An das  
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V o r l a g e 

 

- zur Kenntnisnahme - 

gemäß Artikel 64 Absatz 3 der Verfassung von Berlin 

 

über die Verordnung zur Anpassung von Regelungen für die Primarstufe und die Sekundarstufe 

I und II zur Bewältigung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Schuljahr 2022/2023 (Schul-

stufen-COVID-19-Verordnung 2022/2023 – SchulstufCOV-19-VO 2022/2023) 

________________________________________________________________________________________ 

 

Ich bitte, gemäß Artikel 64 Absatz 3 der Verfassung von Berlin zur Kenntnis zu nehmen, dass 

die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie die nachstehende Verordnung erlassen 

hat: 

 

  



 

 

 

Verordnung  

zur Anpassung von Regelungen für die Primarstufe und die Sekundarstufe I und II zur Bewälti-

gung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Schuljahr 2022/2023 (Schulstufen-COVID-19-

Verordnung 2022/2023 – SchulstufCOV-19-VO 2022/2023) 

 

Vom 4. November 2022 

 

Auf Grund von § 15 Absatz 4, § 20 Absatz 8, §§ 27, 28 Absatz 6, §§ 39, 40 Absatz 2 Satz 3 und 

Absatz 6, § 58 Absatz 10 und § 60 Absatz 4 des Schulgesetzes vom 26. Januar 2004 (GVBl. S. 

26), das zuletzt durch Gesetz vom 5. Juli 2022 (GVBl. S. 452) geändert worden ist, verordnet die 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie:  

 

Teil 1 

Allgemeines  

§ 1 

Anwendungsbereich  

Diese Verordnung regelt die im Hinblick auf die im Schuljahr 2022/2023 im Land Berlin pande-

miebedingt aus Gründen des Infektions- oder Gesundheitsschutzes eintretenden Einschränkun-

gen des Unterrichtsbetriebs an den Schulen und den Einrichtungen des Zweiten Bildungswegs 

erforderlichen Abweichungen von Vorgaben der Grundschulverordnung vom 19. Januar 2005 

(GVBl. S. 16, 140), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 7. Juli 2022 (GVBl. S. 492) 

geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, der Sekundarstufe I-Verordnung vom 31. 

März 2010 (GVBl. S. 175), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 17. Dezember 2021 

(GVBl. S. 1390) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, der Zweiter Bildungsweg-

Lehrgangs-Verordnung vom 1. Oktober 2013 (GVBl. S. 529), die zuletzt durch Artikel 3 der Ver-

ordnung vom 17. Dezember 2021 (GVBl. S. 1390) geändert worden ist, in der jeweils geltenden 

Fassung, der Verordnung über die gymnasiale Oberstufe vom 18. April 2007 (GVBl. S. 156), die 

zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 17. Dezember 2021 (GVBl. S. 1390) geändert worden 

ist, in der jeweils geltenden Fassung, der Verordnung über die staatlichen Kollegs und Abend-

gymnasien des Landes Berlin vom 11. Februar 2010 (GVBl. S. 88), die zuletzt durch Artikel 4 der 

Verordnung vom 17. Dezember 2021 (GVBl. S. 1390) geändert worden ist, in der jeweils gelten-

den Fassung, und der Verordnung über die Prüfung zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife 

von Nichtschülerinnen und Nichtschülern vom 3. November 2009 (GVBl. S. 497), die zuletzt durch 

Artikel 5 der Verordnung vom 17. Dezember 2021 (GVBl. S. 1390) geändert worden ist, in der 

jeweils geltenden Fassung. 

 

Teil 2 

Sonderregelungen für alle Schulstufen 

§ 2 

Einschränkung der Präsenzpflicht 

(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann eine Schülerin oder einen Schüler auf Antrag der 

Erziehungsberechtigten oder der volljährigen Schülerin oder des volljährigen Schülers von der 

Präsenzpflicht befreien, wenn bei der Schülerin oder dem Schüler eine Grunderkrankung vorliegt, 



 

 

 

die im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus zu einem besonderen gesundheitlichen Risiko 

für die Schülerin oder den Schüler führen kann. Das besondere gesundheitliche Risiko der Schü-

lerin oder des Schülers ist mittels einer besonders begründeten ärztlichen Bescheinigung (quali-

fiziertes Attest) nachzuweisen. Das qualifizierte Attest ist der Schulleiterin oder dem Schulleiter 

im Original vorzulegen. Satz 1 gilt entsprechend für Schülerinnen und Schüler, die mit einer Per-

son, für die auf Grund einer vorliegenden Grunderkrankung ein besonderes gesundheitliches Ri-

siko im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus besteht, im selben Haushalt leben. Ist die Per-

son, die zur Risikogruppe gehört, nicht geimpft, muss zusätzlich zum besonderen gesundheitli-

chen Risiko eine Kontraindikation für eine Impfung vorliegen. Ist die Person, die zur Risikogruppe 

gehört, geimpft, muss dargelegt werden, dass das besondere gesundheitliche Risiko für sie trotz 

vorliegender Impfung besteht. Das qualifizierte Attest, das das Vorliegen dieser Voraussetzun-

gen begründet, ist der Schulleiterin oder dem Schulleiter im Original vorzulegen. Gemäß Satz 1 

oder 4 von der Präsenzpflicht befreite Schülerinnen und Schüler erhalten schulisch angeleitetes 

Lernen zu Hause nach Maßgabe der Vorgaben der Schulaufsicht. 

(2) Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Einrichtungen des Zweiten Bildungsweges gemäß § 40 

Absatz 1 des Schulgesetzes sowie Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Kollegs und Abendgym-

nasien gemäß § 40 Absatz 2 des Schulgesetzes gelten als Schülerinnen und Schüler im Sinne 

des Absatz 1. 

 

§ 3 

Schulisch angeleitetes Lernen zu Hause 

(1)  Findet aus infektionsschutzrechtlichen oder aus gesundheitlichen Gründen anstelle des Prä-

senzunterrichts schulisch angeleitetes Lernen zu Hause statt, gilt das schulisch angeleitete Lernen 

zu Hause als Unterricht und ersetzt ganz oder teilweise den Präsenzunterricht. Es erfolgt entspre-

chend den Vorgaben der Schulaufsichtsbehörde im Handlungsrahmen für das Schuljahr 

2022/2023. 

(2)  Die Möglichkeit des Zugangs zum schulisch angeleiteten Lernen zu Hause ist für alle Schüle-

rinnen und Schüler zu gewährleisten. Jede Schule entwickelt ein Verfahren zur Verbindung von 

Präsenzunterricht und schulisch angeleitetem Lernen zu Hause entsprechend den Vorgaben der 

Schulaufsichtsbehörde im Handlungsrahmen für das Schuljahr 2022/2023. 

(3) Die während des schulisch angeleiteten Lernens zu Hause erbrachten Leistungen werden zur 

Leistungsbewertung herangezogen. Dabei sind der Zugang zu den Lernangeboten und die für 

den Unterricht zur Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten der Schülerinnen und Schüler 

oder Teilnehmerinnen und Teilnehmer, in der Primarstufe auch Alter und Reife der Schülerinnen 

und Schüler, angemessen zu berücksichtigen. Bei Schülerinnen und Schülern mit sonderpädago-

gischem Förderbedarf im Förderschwerpunkt „Lernen“ sind zusätzlich deren kognitive Fähigkei-

ten zu berücksichtigen.   

(4) Die Feststellung der Lern-, Leistungs- und Kompetenzentwicklung kann auch mittels Video-

konferenz erfolgen. 

  



 

 

 

§ 4 

Videoübertragung bei Prüfungen 

(1) Für die im Schuljahr 2022/2023 zu bildenden Ausschüsse gilt im Falle der Fortdauer der 

Pandemie zum Zeitpunkt der Prüfung auch ein Ausschussmitglied als anwesend im Sinne von 

§ 37 Absatz 3 Satz 2 und 3 der Sekundarstufe I-Verordnung, § 23 Absatz 1 der Zweiter Bildungs-

weg-Lehrgangs-Verordnung, § 32 Absatz 5 Satz 2 der Verordnung über die gymnasiale Ober-

stufe, § 33 Absatz 5 Satz 2 der Verordnung über die staatlichen Kollegs und Abendgymnasien 

des Landes Berlin und § 10 Satz 1 der Verordnung über die Prüfung zum Erwerb der allgemeinen 

Hochschulreife von Nichtschülerinnen und Nichtschülern, das mittels Videokonferenz dem jewei-

ligen Ausschuss zugeschaltet wird. Über die Befreiung des Ausschussmitglieds von der Pflicht zur 

persönlichen Anwesenheit und die Zuschaltung mittels Videokonferenz entscheidet die oder der 

Prüfungsvorsitzende nach Vorgaben der Schulaufsichtsbehörde. 

(2) Prüflinge können im Schuljahr 2022/2023 im Falle der Fortdauer der Pandemie zum Zeitpunkt 

der Prüfung zur Prüfungsteilnahme mittels Videokonferenz zugelassen werden, wenn sie einer der 

in § 2 Absatz 1 Satz 1 oder 4 genannten Personengruppen angehören oder sie aus infektions-

schutzrechtlichen Gründen nicht am Prüfungsort erscheinen dürfen und sie die Prüfungsteilnahme 

mittels Videokonferenz bei der oder dem Prüfungsvorsitzenden unverzüglich nach Bekanntwer-

den des Antragsgrundes und spätestens bis zu fünf Arbeitstage vor dem anberaumten Prüfungs-

termin beantragt haben. Die Gründe für die beantragte Prüfungsteilnahme mittels Videokonfe-

renz gemäß Satz 1 erste Alternative sind durch ein qualifiziertes Attest, aus dem sich die Risiko-

situation des Prüflings oder der mit dem Prüfling im selben Haushalt lebenden Person ergibt, 

nachzuweisen. § 2 Absatz 1 Satz 3 und 5 bis 7 gilt entsprechend. Infektionsschutzrechtliche 

Gründe gemäß Satz 1 zweite Alternative sind durch Vorlage einer geeigneten Bescheinigung 

nachzuweisen. Über Anträge nach Satz 1 entscheidet die Schulleiterin oder der Schulleiter. 

 

 

§ 5 

Besondere Förderung für Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache 

Schülerinnen und Schüler ohne hinreichende Deutschkenntnisse, deren Lernprozess beim Erwerb 

der deutschen Sprache im Schuljahr 2021/2022 pandemiebedingt so umfassend beeinträchtigt 

wurde, dass sie dadurch nicht die zu erwartenden Fortschritte bei der Ausdrucks- und Verständi-

gungsfähigkeit in der deutschen Sprache gemacht haben, können in der Primarstufe abweichend 

von § 17 Absatz 4 Satz 1 der Grundschulverordnung an ihren Lernstand angepasste Maßnah-

men des Nachteilsausgleichs und Notenschutzes gemäß § 17 Absatz 4 und 5 der Grundschul-

verordnung auch dann erhalten, wenn sie bereits im dritten Jahr eine deutschsprachige Regel-

klasse besuchen; in der Sekundarstufe I können sie abweichend von der in § 17 Absatz 8 Satz 1 

der Sekundarstufe I-Verordnung vorgesehenen Höchstdauer an ihren Lernstand angepasste 

Maßnahmen des Nachteilsausgleichs bis zum Abschluss des Schuljahres 2022/2023 erhalten, 

um ihre nicht ausreichenden Deutschkenntnisse auszugleichen. Schülerinnen und Schüler im 

Sinne von Satz 1, die sich in der Sekundarstufe II befinden, können an ihren Lernstand angepasste 

Maßnahmen des Nachteilsausgleichs bis zum Abschluss des Schuljahres 2022/2023 erhalten, 

um ihre nicht ausreichenden Deutschkenntnisse auszugleichen. § 17 Absatz 8 Satz 2 der Sekun-

darstufe I-Verordnung ist entsprechend anzuwenden.  



 

 

 

Teil 3 

Sonderregelungen für die einzelnen Schulstufen 

Kapitel 1 

Sonderregelungen für die Primarstufe und für die Sekundarstufe I 

 

§ 6 

Klassenarbeiten  

(1) Klassenarbeiten gemäß § 20 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe a der Grundschulverordnung, § 19 

Absatz 2 Satz 3 Nummer 1 der Sekundarstufe I-Verordnung und § 11 Absatz 1 der Zweiter Bil-

dungsweg-Lehrgangs-Verordnung werden grundsätzlich in Präsenz durchgeführt.  

(2) Schülerinnen und Schüler oder Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die gemäß § 2 Absatz 1 Satz 

1 oder 4 oder § 2 Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 1 oder 4 von der Präsenzpflicht 

befreit sind, können Klassenarbeiten außerhalb des Klassenverbandes an einem geeigneten Ort 

unter Aufsicht einer Lehrkraft schreiben. Über Anträge nach Satz 1 entscheidet die Schulleiterin 

oder der Schulleiter. 

(3) Abweichend von den Regelungen des § 20 Absatz 2 Satz 4 und 5 der Grundschulverordnung 

und des § 19 Absatz 3 Satz 4 in Verbindung mit Anlage 4 der Sekundarstufe I-Verordnung kann 

im Schuljahr 2022/2023 in den Jahrgangsstufen 1 bis 9 von der jeweils festgelegten Mindestan-

zahl der Klassenarbeiten abgewichen werden. Dabei ist eine Verringerung der Mindestanzahl 

der Klassenarbeiten um eine je Schuljahr möglich. Die Entscheidung trifft die Schulleiterin oder 

der Schulleiter. Abweichend von § 19 Absatz 8 Satz 3 der Grundschulverordnung und § 20 Ab-

satz 4 Satz 2 der Sekundarstufe I-Verordnung gehen im Falle der Verringerung sämtliche schrift-

lichen Leistungen etwa zu einem Drittel in die Zeugnisnote ein. 

 

§ 7 

Leistungsbewertung und Bildung der Zeugnisnoten 

Soweit dies auf Grund der vorliegenden Bewertungen pädagogisch möglich ist, werden im Schul-

jahr 2022/2023 im Falle der Fortdauer der Pandemie Zeugnisnoten auch dann gebildet, wenn 

die in § 19 Absatz 8 Satz 6 der Grundschulverordnung, § 20 Absatz 4 Satz 1 der Sekundarstufe 

I-Verordnung und § 12 Absatz 2 Satz 1 der Zweiter Bildungsweg-Lehrgangs-Verordnung vorge-

sehene Mindestdauer der Unterrichtsteilnahme unterschritten wurde. Die Grundschulen, Inte-

grierten Sekundarschulen, Gemeinschaftsschulen und Gymnasien gewährleisten, dass schriftli-

che, mündliche und sonstige Leistungsnachweise gemäß § 20 Absatz 1 Satz 2 der Grundschul-

verordnung oder § 19 Absatz 2 Satz 3 der Sekundarstufe I-Verordnung erbracht werden können. 

Im Rahmen des Zweiten Bildungsweges ist zu gewährleiten, dass die Leistungsnachweise gemäß 

§ 11 Absatz 1 bis 3 der Zweiter Bildungsweg-Lehrgangs-Verordnung erbracht werden können. 

Kann in einem Fach aus Gründen, die die Schülerin oder der Schüler oder die Teilnehmerin oder 

der Teilnehmer nicht zu vertreten hat, insbesondere wegen pandemiebedingten Unterrichtsaus-

falls, keine Zeugnisnote gebildet werden, wird das Fach auf dem Zeugnis mit „n. e.“ (nicht erteilt) 

ausgewiesen. 

  



 

 

 

§ 8 

Prüfung zum Erwerb der erweiterten Berufsbildungsreife und des mittleren Schulabschlusses 

im Fach erste Fremdsprache 

(1) Im Schuljahr 2022/2023 werden im Rahmen der schriftlichen Prüfung zum Erwerb der erwei-

terten Berufsbildungsreife und des mittleren Schulabschlusses im Fach erste Fremdsprache die 

Kompetenzbereiche Hörverstehen und Leseverstehen überprüft. Abweichend von § 34 Absatz 1 

Nummer 3 der Sekundarstufe I-Verordnung wird im Schuljahr 2022/2023 die schriftliche Prüfung 

nicht durch eine Überprüfung der Sprechfertigkeit ergänzt. Abweichend von § 39 Absatz 4 Satz 

1 der Sekundarstufe I-Verordnung sind im Schuljahr 2022/2023 für die Durchführung des schrift-

lichen Teils der Prüfung im Fach erste Fremdsprache 135 Minuten anzusetzen. § 39 Absatz 1 

Satz 2 der Sekundarstufe I-Verordnung findet im Schuljahr 2022/2023 in Bezug auf die Aufga-

ben zur schriftlichen Prüfung im Fach erste Fremdsprache mit der Maßgabe Anwendung, dass 

die Kompetenzen Schreiben und Sprachmittlung nicht überprüft werden. § 40 Absatz 3 der Se-

kundarstufe I-Verordnung findet im Schuljahr 2022/2023 auf die Durchführung der schriftlichen 

Prüfung im Fach erste Fremdsprache keine Anwendung. 

(2) Die Überprüfung der Sprechfertigkeit findet zu einem von der Schule festzulegenden Zeitpunkt 

statt. Das Ergebnis dieser Überprüfung geht in den mündlichen Teil der Jahrgangsnote ein. § 37 

Absatz 2, § 38, § 39 Absatz 4 Satz 1 der Sekundarstufe I-Verordnung finden im Schuljahr 

2022/2023 auf die Durchführung dieser Überprüfung keine Anwendung. 

 

 

Kapitel 2 

Sonderregelungen für die gymnasiale Oberstufe und die Abiturprüfung 

 

§ 9 

Leistungsbewertung und Bildung der Zeugnisnoten 

(1) Soweit dies auf Grund der vorliegenden Bewertungen pädagogisch möglich ist, werden im 

Schuljahr 2022/2023 im Falle der Fortdauer der Pandemie Zeugnisnoten auch dann gebildet, 

wenn die in § 15 Absatz 4 Satz 1 der Verordnung über die gymnasiale Oberstufe und § 16 Absatz 

4 Satz 1 der Verordnung über die staatlichen Kollegs und Abendgymnasien des Landes Berlin 

vorgesehene Mindestdauer der Unterrichtsteilnahme unterschritten wurde. Die Schulen gewähr-

leisten, dass Leistungen im Rahmen von Klausuren und im allgemeinen Teil gemäß § 15 Absatz 

4 Satz 3 der Verordnung über die gymnasiale Oberstufe und § 16 Absatz 4 Satz 3 der Verord-

nung über die staatlichen Kollegs und Abendgymnasien des Landes Berlin erbracht werden kön-

nen.  

(2) Kann in der Einführungsphase an der Integrierten Sekundarschule, der Gemeinschaftsschule, 

dem beruflichen Gymnasium, den Kollegs oder den Abendgymnasien in einem Fach aus Grün-

den, die die Schülerin oder der Schüler oder die Teilnehmerin oder der Teilnehmer nicht zu ver-

treten hat, insbesondere wegen pandemiebedingten Unterrichtsausfalls, keine Zeugnisnote ge-

bildet werden, wird das Fach auf dem Zeugnis mit „n. e.“ (nicht erteilt) ausgewiesen. 

  



 

 

 

§ 10 

Klausuren 

(1) Klausuren gemäß § 14 Absatz 1 der Verordnung über die gymnasiale Oberstufe und § 15 

Absatz 1 der Verordnung über die staatlichen Kollegs und Abendgymnasien des Landes Berlin 

werden grundsätzlich in Präsenz durchgeführt.  

(2) Schülerinnen und Schüler oder Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die gemäß § 2 Absatz 1 Satz 

1 oder 4 oder § 2 Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 1 oder 4 von der Präsenzpflicht 

befreit sind, können Klausuren außerhalb des Klassenverbandes an einem geeigneten Ort unter 

Aufsicht einer Lehrkraft schreiben. Über Anträge nach Satz 1 entscheidet die Schulleiterin oder 

der Schulleiter. 

(3) Im Schuljahr 2022/2023 wird im vierten Kurshalbjahr abweichend von § 14 Absatz 3 Satz 1 

Nummer 2 der Verordnung über die gymnasiale Oberstufe und § 15 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 

der Verordnung über die staatlichen Kollegs und Abendgymnasien des Landes Berlin nur in den 

drei schriftlichen Prüfungsfächern jeweils eine Klausur geschrieben; abweichend von § 15 Absatz 

4 Satz 4 der Verordnung über die gymnasiale Oberstufe und § 16 Absatz 4 Satz 4 der Verord-

nung über die staatlichen Kollegs und Abendgymnasien des Landes Berlin wird bei der Bildung 

der Zeugnisnote die Teilnote für die Klausur stets zu einem Drittel gewichtet. In allen anderen 

Kursen im vierten Kurshalbjahr beinhaltet die Zeugnisnote abweichend von § 15 Absatz 4 Satz 3 

der Verordnung über die gymnasiale Oberstufe und § 16 Absatz 4 Satz 3 der Verordnung über 

die staatlichen Kollegs und Abendgymnasien des Landes Berlin nur die Bewertungen des allge-

meinen Teils gemäß § 14 Absatz 8 Satz 1 der Verordnung über die gymnasiale Oberstufe und 

§ 15 Absatz 8 Satz 1 der Verordnung über die staatlichen Kollegs und Abendgymnasien des 

Landes Berlin. § 14 Absatz 3 Satz 3 der Verordnung über die gymnasiale Oberstufe und § 15 

Absatz 3 Satz 3 der Verordnung über die staatlichen Kollegs und Abendgymnasien des Landes 

Berlin gelten mit der Maßgabe, dass die dort in Bezug genommene Zeitvorgabe als eingehalten 

gilt, wenn die Dauer der Klausur mindestens 180 Minuten beträgt. 

(4) Kann eine Halbjahresnote im vierten Kurshalbjahr der Qualifikationsphase auf Grund pande-

miebedingten Versäumens einzelner oder mehrerer Klausuren in den betroffenen schriftlichen 

Prüfungsfächern nicht gebildet werden, kann die Zulassung zur Abiturprüfung unter dem Vorbe-

halt des Nachholens der versäumten Klausuren erfolgen. Nachholtermine sind in der Weise fest-

zusetzen, dass die Korrektur der Nachschreibeklausuren und die Entscheidung über die endgül-

tige Zulassung zur Abiturprüfung oder die Entscheidung über den Widerruf der Zulassung zur 

Abiturprüfung unter Vorbehalt vor dem Anfertigen der ersten schriftlichen Abiturprüfung des Prüf-

lings erfolgen kann. Für den Fall, dass die Entscheidung über die endgültige Zulassung zur Abi-

turprüfung nach Satz 5 erst nach dem regulären Termin einzelner oder mehrerer schriftlicher 

Abiturprüfungen erfolgen kann, kann der Prüfling die betroffenen schriftlichen Abiturprüfungen 

zum Zeitpunkt der jeweiligen Nachholtermine ablegen. 

  



 

 

 

§ 11 

Erfüllung der Belegverpflichtungen während der Qualifikationsphase  

Kann in einem nur belegpflichtigen Kurs der Qualifikationsphase aus pandemiebedingten Grün-

den, die die Schülerin oder der Schüler oder die Teilnehmerin oder der Teilnehmer nicht zu ver-

treten hat, insbesondere wegen pandemiebedingten Unterrichtsausfalls, keine Bewertung vorge-

nommen werden, gilt der Unterricht als nicht erteilt und gelten die Belegverpflichtungen gemäß 

§ 25 der Verordnung über die gymnasiale Oberstufe und § 26 der Verordnung über die staatli-

chen Kollegs und Abendgymnasien des Landes Berlin als erfüllt. 

 

§ 12 

Abweichungen in den Fächern Sport und Darstellendes Spiel 

(1) Schülerinnen und Schüler, bei denen eine Grunderkrankung vorliegt, die im Falle einer Infek-

tion mit dem Coronavirus zu einem besonderen gesundheitlichen Risiko für die Schülerin oder 

den Schüler führen kann, und die für längere Zeit vom Präsenzunterricht befreit sind, müssen 

anstelle von Sport ein Ersatzfach belegen. Satz 1 gilt entsprechend für Schülerinnen und Schüler, 

die mit einer Person im selben Haushalt leben, für die auf Grund einer vorliegenden Grunder-

krankung ein besonderes gesundheitliches Risiko im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus 

besteht. Ist die Person nicht gegen das Coronavirus geimpft, muss zusätzlich zum besonderen 

gesundheitlichen Risiko eine Kontraindikation für eine Impfung vorliegen. Ist die Person geimpft, 

muss das besondere gesundheitliche Risiko für sie trotz vorliegender Impfung bestehen. Die Be-

legverpflichtung gemäß § 13 Absatz 4 Satz 1 der Verordnung über die gymnasiale Oberstufe für 

das Fach Sport gilt damit für das jeweils betroffene Kurshalbjahr als erfüllt.  

(2) Ergeben sich auf Grund des Übergangs zum schulisch angeleiteten Lernen zu Hause oder auf 

Grund der Erteilung einer Befreiung vom Sportunterricht während des Kurshalbjahres Einschrän-

kungen hinsichtlich der Teilnahme am praktischen Sportunterricht und ist die Bildung einer Zeug-

nisnote auf Grund bereits erbrachter Leistungen pädagogisch nicht möglich, wird zur Leistungs-

überprüfung im Fach Sport eine mündliche oder schriftliche Ersatzleistung herangezogen. 

(3) In der Abiturprüfung in den Fächern Sport und Darstellendes Spiel kann die Schulaufsichts-

behörde  

1. auf einzelne Teile des praktischen Abschnitts verzichten, 

2. den Ersatz vorgesehener praktischer Prüfungsteile durch andere praktische oder theoretische 

Prüfungsteile anordnen, 

3. auf die Bewertung einzelner Prüfungsteile verzichten oder 

4. auf Antrag der Schülerin oder des Schülers oder der Teilnehmerin oder des Teilnehmers, bei 

Minderjährigen mit Zustimmung ihrer Erziehungsberechtigten, eine Änderung bei der Wahl des 

vierten Prüfungsfachs oder der fünften Prüfungskomponente auch zu einem späteren Zeitpunkt 

als den in § 23 Absatz 9 Nummer 3 und 4 der Verordnung über die gymnasiale Oberstufe oder 

§ 25 Absatz 9 Nummer 3 und 4 der Verordnung über die staatlichen Kollegs und Abendgymna-

sien des Landes Berlin jeweils genannten Terminen gestatten, 

sofern die ordnungsgemäße Durchführung der Abiturprüfung in dem jeweiligen Fach auf Grund 

von Infektionsschutzmaßnahmen im Schuljahr 2022/2023 nicht möglich ist. 

  



 

 

 

§ 13 

Sonderregelungen für die mündliche Prüfung im Abitur 

(1) Abweichend von § 43 Absatz 3 Satz 1 der Verordnung über die gymnasiale Oberstufe und 

§ 44 Absatz 3 Satz 1 der Verordnung über die staatlichen Kollegs und Abendgymnasien des 

Landes Berlin werden im Schuljahr 2022/2023 die beiden Aufgaben für die mündliche Prüfung 

im vierten Prüfungsfach und in den zusätzlichen mündlichen Prüfungen im ersten bis dritten Prü-

fungsfach jeweils aus verschiedenen Sachgebieten oder thematischen Schwerpunkten gestellt, 

die zwei vom Prüfling zu benennenden Kurshalbjahren zu entnehmen sind. Im Fach Philosophie 

werden zwei Aufgaben aus verschiedenen vom Prüfling zu wählenden Reflexionsbereichen ge-

stellt. In allen Fächern unterstützt die Fachlehrkraft die Auswahl durch Vorschläge. Die Auswahl 

ist von der Schule zu dokumentieren. 

(2) Abweichend von § 15 Absatz 3 Nummer 2 der Verordnung über die Prüfung zum Erwerb der 

allgemeinen Hochschulreife von Nichtschülerinnen und Nichtschülern geben die Prüflinge für zu-

sätzlich durchzuführende mündliche Prüfungen mit dem Antrag auf Zulassung vier Schwerpunkte 

an. Mit der Stellung des Antrages für zusätzliche mündliche Prüfungen oder unverzüglich nach 

der Information der oder des Prüfungsvorsitzenden über die Ansetzung einer zusätzlichen münd-

lichen Prüfung hat der Prüfling die Möglichkeit, für das jeweilige Fach zwei der vier bereits be-

nannten Schwerpunkte für die zusätzliche mündliche Prüfung zu wählen, wobei diese nicht Ge-

genstand der schriftlichen Prüfung gewesen sein dürfen. 

 

§ 14 

Anzahl der zusätzlichen mündlichen Prüfungen im Abitur 

Abweichend von § 30 Absatz 2 Satz 5 bis 7 der Verordnung über die gymnasiale Oberstufe, § 31 

Absatz 2 Satz 5 bis 7 der Verordnung über die staatlichen Kollegs und Abendgymnasien des 

Landes Berlin und § 17 Absatz 3 Satz 2 der Verordnung über die Prüfung zum Erwerb der allge-

meinen Hochschulreife von Nichtschülerinnen und Nichtschülern kann im Schuljahr 2022/2023 

in jedem schriftlich geprüften Fach eine zusätzliche mündliche Prüfung absolviert werden. Er-

scheint eine zusätzliche mündliche Prüfung erforderlich, um das Bestehen der Prüfung zu ermög-

lichen, kann die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses eine solche Prüfung ansetzen; im 

Rahmen von Nichtschülerprüfungen zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife gilt dies ent-

sprechend mit der Maßgabe, dass die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bis zu zwei 

zusätzliche mündliche Prüfungen ansetzen kann. Im Übrigen erfolgt die Wahl zusätzlicher münd-

licher Prüfungen durch den Prüfling. 

 

§ 15 

Eingeschränkte Zweitkorrektur in der Abiturprüfung 

(1) Abweichend von § 41 Absatz 2 Satz 1 der Verordnung über die gymnasiale Oberstufe und 

§ 42 Absatz 2 Satz 1 der Verordnung über die staatlichen Kollegs und Abendgymnasien des 

Landes Berlin findet im Schuljahr 2022/2023 eine Zweitkorrektur der schriftlichen Prüfungsarbei-

ten nur statt, wenn deren Bewertung um mehr als drei Punkte von der Bewertung der letzten in 

diesem Fach geschriebenen Klausur abweicht. § 41 Absatz 2 Satz 2 der Verordnung über die 

gymnasiale Oberstufe ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Erstkorrektur durch eine Lehr-



 

 

 

kraft erfolgen soll, die die Laufbahnbefähigung als Studienrätin oder Studienrat hat. § 42 Ab-

satz 2 Satz 2 der Verordnung über die staatlichen Kollegs und Abendgymnasien des Landes Ber-

lin ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Erstkorrektur durch eine Lehrkraft erfolgen soll, die 

die Befähigung zur Anstellung als Studienrätin oder Studienrat hat. 

(2) Abweichend von § 14 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung über die Prüfung zum Erwerb der all-

gemeinen Hochschulreife von Nichtschülerinnen und Nichtschülern findet im Schuljahr 

2022/2023 eine Zweitkorrektur der schriftlichen Prüfungsarbeiten nur statt, wenn die schriftliche 

Prüfungsleistung mit weniger als 5 Punkten bewertet wurde. § 14 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung 

über die Prüfung zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife von Nichtschülerinnen und Nicht-

schülern ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Erstkorrektur durch eine Lehrkraft erfolgen 

soll, die die Laufbahnbefähigung als Studienrätin oder Studienrat hat. Hiervon kann im Rahmen 

von Nichtschülerprüfungen für Schülerinnen und Schüler von Ersatzschulen abgewichen werden, 

wenn dies pandemiebedingt aus schulorganisatorischen Gründen erforderlich ist; die Entschei-

dung hierüber trifft die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses. 

 

§ 16 

Verlängertes Verbleiben im Prüfungsverfahren des Nichtschülerabiturs 

Auf Antrag der Nichtschülerin oder des Nichtschülers wird im Prüfungsverfahren 2023 die in § 24 

Absatz 3 Satz 4 der Verordnung über die Prüfung zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife 

von Nichtschülerinnen und Nichtschülern genannte Frist zum Abschluss der gesamten Prüfung um 

ein Jahr verlängert. Eine Verlängerung gemäß Satz 1 ist für Nichtschülerinnen und Nichtschüler 

ausgeschlossen, denen bereits im Prüfungsverfahren 2021 oder 2022 eine solche Verlängerung 

eingeräumt worden ist. Der Antrag ist bei der oder dem Prüfungsvorsitzenden zu stellen. 

 

Teil 4 

Schlussbestimmung 

§ 17 

Inkrafttreten 

 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin 

in Kraft.  

  



 

 

 

A. Begründung:  

 

a) Allgemeines  

 

Angesichts des Pandemiegeschehens sind auch weiterhin Maßnahmen gegen die Verbreitung 

des Coronavirus SARS-CoV-2 erforderlich. Obwohl der Regelbetrieb im Schuljahr 2021 und 

2022 wieder vollständig aufgenommen wurde, ist bereits abzusehen, dass es zumindest partiell 

erneut zu Einschränkungen des Präsenzunterrichts kommen wird. Da die Pandemie weiterhin an-

dauert, müssen zugleich die erforderlichen Regelungen getroffen werden, um auf die voraus-

sichtlich auch im neuen Schuljahr wieder eintretenden Einschränkungen reagieren zu können. Es 

ist daher auch im Schuljahr 2022/2023 erforderlich, teilweise von bestimmten Regelungen der 

Schulstufenverordnungen einschließlich der Verordnungen zum Zweiten Bildungsweg abzuwei-

chen, um diese Vorgaben an die Bedingungen insbesondere eines eingeschränkten Unterrichts-

betriebs anzupassen. Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie hat dazu einen (ak-

tualisierten) Handlungsrahmen für das Schuljahr 2022/2023 erstellt, der detaillierte Hinweise zu 

den pandemiebedingten Regelungen enthält, insbesondere zur Durchführung des schulisch an-

geleiteten Lernens zu Hause. 

 

 

b) Einzelbegründung 

 

1. Zu § 1: 

§ 1 definiert den Anwendungsbereich dieser Verordnung. Sollten aufgrund von infektionsschutz-

rechtlichen Vorgaben Abweichungen vom regulären Präsenzunterricht festgelegt werden, trifft 

diese Verordnung Bestimmungen über das schulisch angeleitete Lernen zu Hause. Ferner werden 

darüber hinaus gehende, pandemiebedingte Abweichungen von den in § 1 bezeichneten Ver-

ordnungen für das Schuljahr 2022/2023 geregelt.  

 

2. Zu § 2: 

Die Regelung bestimmt, unter welchen Voraussetzungen Schülerinnen und Schüler von der Prä-

senzpflicht befreit werden können. Die Entscheidung trifft nach Vorlage eines qualifizierten Attes-

tes die Schulleiterin oder der Schulleiter. Erfolgt eine Befreiung von der Präsenzpflicht, so erhält 

die Schülerin oder der Schüler schulisch angeleitetes Lernen zu Hause. 

Mit Absatz 2 wird klargestellt, dass für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Einrichtungen des 

Zweiten Bildungsweges gemäß § 40 Absatz 1 des Schulgesetzes sowie Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer der Kollegs und Abendgymnasien gemäß § 40 Absatz 2 des Schulgesetzes die Re-

gelungen des Absatzes 1 ebenfalls Anwendung finden.  

 

3. Zu § 3: 

Absatz 1 bestimmt, dass schulisch angeleitetes Lernen zu Hause den Präsenzunterricht ganz oder 

teilweise ersetzt, sofern aus infektionsschutzrechtlichen oder aus gesundheitlichen Gründen an-

stelle des Präsenzunterrichts schulisch angeleitetes Lernen zu Hause stattfindet. Daraus folgt, 



 

 

 

dass die dem Präsenzunterricht zu Grunde gelegte Teilnahme- und Angebotspflicht auch in Be-

zug auf das schulisch angeleitete Lernen zu Hause gilt. Es erfolgt gemäß den Vorgaben im Hand-

lungsrahmen der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie für das Schuljahr 

2022/2023. Absatz 1 bestimmt, dass schulisch angeleitetes Lernen zu Hause Unterricht ist und 

gemäß den Vorgaben im Handlungsrahmen der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Fa-

milie für das Schuljahr 2022/2023 erfolgt. Dementsprechend kann schulisch angeleitetes Lernen 

zu Hause in Abwechslung mit Unterricht in Präsenz, als ausschließliches mittel- bis langfristiges 

Instrument bei einer einschlägigen Grunderkrankung der Schülerin oder des Schülers oder als 

ausschließlich kurzfristige Maßnahme im Falle einer Quarantäne stattfinden. Beim schulisch an-

geleiteten Lernen zu Hause handelt es sich um ein sozial begleitetes Lernen, das Kommunikation, 

Austausch und Rückmeldung erfordert.  

Absatz 2 verpflichtet die Schulen, geeignete Formen der Verknüpfung von Präsenzunterricht und 

häuslichem Lernen zu entwickeln. Dazu gehören organisatorische und inhaltliche Vorgaben für 

die einzelnen Unterrichtsfächer sowie ggf. die Förderangebote ebenso wie Aussagen zur Kom-

munikation mit den Schülerinnen und Schülern, ihren Erziehungsberechtigten und weiteren am 

Schulleben Beteiligten. Der Zugang zum schulisch angeleiteten Lernen zu Hause ist digital wie 

analog sicherzustellen. Haben Schülerinnen und Schüler beispielsweise keinen Zugang zum In-

ternet, erhalten sie Aufgaben und Arbeitshinweise in gedruckter Form. Zur Wahrung der Chan-

cengleichheit beim schulisch angeleiteten Lernen zu Hause sind finanzielle Belastungen der voll-

jährigen Schülerinnen und Schüler bzw. der Erziehungsberechtigten zu vermeiden.  

Absatz 3 sieht vor, dass die während des schulisch angeleiteten Lernens zu Hause erbrachten 

Leistungen zur Leistungsbewertung herangezogen werden. Angemessen zu berücksichtigen sind 

dabei der Zugang zu den Lernangeboten und die für den Unterricht zur Verfügung stehenden 

technischen Möglichkeiten der Schülerinnen und Schüler oder Studierenden, bei Schülerinnen 

und Schülern mit dem sonderpädagogischen Förderbedarf „Lernen“ zusätzlich deren kognitive 

Fähigkeiten.  

Absatz 4 ermöglicht es, zur Feststellung der Lern-, Leistungs- und Kompetenzentwicklung auch 

Videokonferenzen zu nutzen; diese Möglichkeit findet gegebenenfalls ihre Grenzen in den Vor-

gaben des Absatzes 3. Für die Nutzung von Videokonferenzen, bei denen personenbezogene 

Daten der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrkräfte verarbeitet werden, besteht mit § 64 

Absatz 11 SchulG eine datenschutzrechtliche Rechtsgrundlage. Die Schulen dürfen danach zum 

Zweck des Einsatzes digitaler Lehr- und Lernmittel einschließlich des von der für das Schulwesen 

zuständigen Senatsverwaltung zur Verfügung gestellten Lernmanagementsystems sowie digitaler 

Kommunikationswerkzeuge personenbezogene Daten der Schülerinnen und Schüler, der Lehr-

kräfte, der sonstigen pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Erziehungsbe-

rechtigten verarbeiten, soweit dies für die Erfüllung der ihnen durch Rechtsvorschriften zugewie-

senen Aufgaben erforderlich ist. Die Feststellung der Lern-, Leistungs- und Kompetenzentwick-

lung stellt eine solche schulbezogene Aufgabe dar und eine solche Verarbeitung ist gerade dann 

erforderlich, wenn aufgrund der Infektionslage – gegebenenfalls auch nur für einzelne Schülerin-

nen und Schüler - Videokonferenzen anstelle des Präsenzunterrichtes stattfinden. Hinsichtlich der 

Nutzung eines Videokonferenzdienstes ist die jeweilige Schule datenschutzrechtlich verantwort-

liche Stelle, sodass diese einen Anbieter auszuwählen hat, der die geltenden datenschutzrecht-

lichen Regelungen, insbesondere der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), einhält. Mit dem 



 

 

 

Anbieter eines Videokonferenzdienstes wird dabei die jeweilige Schule eine Auftragsdatenverar-

beitungsvereinbarung, die den Anforderungen der Artikel 28 und 29 DSGVO genügt, zu schlie-

ßen haben, wenn sie einen solchen Videokonferenzdienst nicht selbst unterhält, sondern sich ei-

nes Anbieters bedient. Dabei ist auch zu prüfen, mit welchen Anbietern datenschutzkonforme 

Videokonferenzen möglich sind. Zudem müssen die Schulen geeignete technische und organi-

satorische Maßnahmen ergreifen. Die Übertragung personenbezogener Daten muss etwa ver-

schlüsselt nach dem jeweiligen Stand der Technik erfolgen. Darüber hinaus haben die Schulen 

ihren Rechenschafts- und Informationspflichten (Artikel 5 Absatz 2 und Artikel 13 ff. DSGVO) 

nachzukommen. Dabei sind gleichfalls die Vorgaben der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend 

und Familie aus dem Handlungsrahmen für das Schuljahr 2022/2023 und den Fachbriefen ein-

zuhalten. 

 

4. Zu § 4: 

Diese Sonderregelung zu § 37 Absatz 3 Satz 2 und 3 der Sekundarstufe I-Verordnung, § 23 

Absatz 1 der Zweiter Bildungsweg-Lehrgangs-Verordnung, § 32 Absatz 5 Satz 2 der Verordnung 

über die gymnasiale Oberstufe, § 33 Absatz 5 Satz 2 der Verordnung über die staatlichen Kol-

legs und Abendgymnasien des Landes Berlin und § 10 Satz 1 der Verordnung über die Prüfung 

zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife von Nichtschülerinnen und Nichtschülern ermöglicht 

eine Videoübertragung bei den Prüfungen in Fällen, in denen eine Teilnahme erhebliche Ge-

sundheitsgefahren aufgrund der Corona-Pandemie mit sich bringt. Bei Lehrkräften entscheidet 

darüber die oder der Prüfungsvorsitzende nach Vorgaben der Schulaufsichtsbehörde. Dabei hat 

sie oder er zwischen dem schulfachlichen Bedürfnis, die Prüfung unter Teilnahme einer bestimm-

ten Lehrkraft abzuhalten, etwa, weil sie mit der Präsentationsarbeit befasst war oder den Prüfling 

zuletzt im Prüfungsfach unterrichtet hat, und der eingeschränkten Möglichkeit der Wahrnehmung 

des Prüfungsgeschehens abzuwägen. Die Vorgaben der Schulaufsichtsbehörde beziehen sich 

insbesondere auf die Fallgruppen, in denen Lehrkräfte von der Präsenzpflicht an Schulen befreit 

sind, was auch das Prüfungsgeschehen umfasst. Hier ist die Fürsorgepflicht des Dienstherrn oder 

Arbeitgebers mit dem erheblichen öffentlichen Interesse, den Anspruch aller Schülerinnen und 

Schüler auf schulische Bildung und Erziehung möglichst uneingeschränkt zu gewährleisten, in 

Ausgleich zu bringen.  

Prüflinge an allgemeinbildenden Schulen einschließlich der Einrichtungen des zweiten Bildungs-

weges, die zu einer Corona-Risikogruppe gehören, können zur Prüfungsteilnahme mittels Video-

konferenz zugelassen werden, ebenso solche Prüflinge, die zwar nicht selbst zu einer Risiko-

gruppe gehören, die jedoch mit einer Person im selben Haushalt leben, die zu einer Risikogruppe 

gehört. Weitere Voraussetzung ist hier, dass der Prüfling die Prüfungsteilnahme mittels Videokon-

ferenz bei der oder dem Prüfungsvorsitzenden unverzüglich nach Bekanntwerden des Antrags-

grundes unter Vorlage eines qualifizierten ärztlichen Attestes spätestens bis zu fünf Arbeitstage 

vor dem anberaumten Prüfungstermin beantragt hat, damit diese Prüfungsform organisatorisch 

vorbereitet werden kann. Die Anforderungen an einen diesbezüglichen Nachweis ergeben sich 

aus § 2 Absatz 1 Satz 3 und 5 bis 7. Auch Prüflinge, die aus infektionsschutzrechtlichen Gründen 

nicht am Prüfungsort erscheinen dürfen, können zur Prüfungsteilnahme mittels Videokonferenz 

zugelassen werden. Auch hier ist weitere Voraussetzung, dass der Prüfling die Prüfungsteilnahme 



 

 

 

mittels Videokonferenz bei der oder dem Prüfungsvorsitzenden unverzüglich nach Bekanntwer-

den des Antragsgrundes spätestens bis zu fünf Arbeitstage vor dem anberaumten Prüfungstermin 

beantragt hat. Liegen infektionsschutzrechtliche Gründe, z.B. das Bestehen einer Absonderungs-

pflicht, vor, so sind diese durch eine geeignete Bescheinigung, z.B. durch Vorlage einer Beschei-

nigung eines Testzentrums über eine Corona-Infektion, nachzuweisen. Sollte die genannte Frist 

im begründeten Einzelfall nicht eingehalten werden können, ist der Prüfungstermin zu verschie-

ben. Im Gegensatz zu einer reinen Tonübertragung ist bei der an zahlreichen Hochschulen be-

reits vor der Corona-Pandemie praktizierten Bild-Ton-Übertragung der prüfungsrechtliche Un-

mittelbarkeitsgrundsatz weniger stark eingeschränkt. Auch bei einer Prüfung mittels Videokonfe-

renz hat der Prüfungsausschuss zudem den ordnungsgemäßen Verlauf des Prüfungsverfahrens 

zu gewährleisten und Täuschungen sowie die Nutzung nicht zulässiger Hilfsmittel durch geeignete 

Vorkehrungen zu verhindern. Eine Aufzeichnung und Speicherung der Prüfung findet nicht statt. 

In datenschutzrechtlicher Hinsicht wird zudem auf die Begründung zu § 2 Absatz 4 verwiesen. 

 

5. Zu § 5: 

Diese Regelung unterstützt die Schülerinnen und Schüler ohne hinreichende Deutschkenntnisse 

in der Primarstufe und der Sekundarstufe I und II auf ihrem Bildungsweg, deren Lernprozess beim 

Spracherwerb im Schuljahr 2021/2022 pandemiebedingt durch reduzierte Sprachanlässe un-

terbrochen wurde. Gerade diese Schülerinnen und Schüler konnten und können oft nur schwer 

oder gar nicht mit digitalen Angeboten oder anderen Lernangeboten erreicht werden. Eine diese 

spezifischen Nachteile kompensierende Verlängerung der Möglichkeit der besonderen Förde-

rung bis zum Ende des Schuljahres 2022/2023 ist daher für diejenigen Schülerinnen und Schüler 

notwendig, die bereits mit Ende des letzten Schuljahres die Höchstdauer der an sich zulässigen 

Maßnahmen erreicht haben. Über Art und Umfang des Nachteilsausgleichs entscheidet - wie 

sonst auch - die Schulleiterin oder der Schulleiter auf Vorschlag der Klassenkonferenz. 

 

6. Zu § 6: 

Absatz 1 legt fest, dass Klassenarbeiten grundsätzlich in Präsenz durchgeführt werden. 

Sind Schülerinnen und Schüler oder Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf Antrag gemäß § 2 Ab-

satz 1 Satz 1 oder 4 oder § 2 Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 1 oder 4 von der Pflicht 

zur Teilnahme am Präsenzunterricht befreit, legt Absatz 2 Satz 1 fest, dass sie Klassenarbeiten 

außerhalb des Klassenverbandes an einem geeigneten Ort unter Aufsicht einer Lehrkraft schrei-

ben können. Über Anträge nach Satz 1 entscheidet die jeweilige Schulleiterin oder der jeweilige 

Schulleiter. Wird eine Klassenarbeit im häuslichen Umfeld durchgeführt, kann eine Aufsicht durch 

eine Lehrkraft im Einzelfall auch über die Nutzung von Videokonferenzdiensten erfolgen. 

Mit Absatz 3 kann die Anzahl der gemäß § 20 Absatz 2 Satz 4 und 5 der Grundschulverordnung 

sowie § 19 Absatz 3 Satz 4 in Verbindung mit Anlage 4 der Sekundarstufe I-Verordnung zu schrei-

benden Klassenarbeiten reduziert werden. Eine Reduzierung der Mindestanzahl der Klassenar-

beiten ist um eine je Schuljahr möglich. Wird von der Möglichkeit der Reduzierung Gebrauch 

gemacht, ist die Gewichtung der schriftlichen Leistungen in der Jahrgangsnote anzupassen. An-

stelle der Gewichtung von etwa 0,5 ist die Gewichtung von etwa einem Drittel bei der Bildung 

der Zeugnisnote zugrunde zu legen, da eine Verringerung der schriftlichen Leistungen vorliegt. 



 

 

 

Die Schulleiterin oder der Schulleiter trifft die Entscheidung, ob eine Reduzierung der Anzahl der 

Klassenarbeiten erfolgt. 

 

7. Zu § 7: 

Nach der Regelung des § 7 werden im Falle der Fortdauer der Pandemie Zeugnisnoten auch 

dann gebildet, wenn die in den zitierten Verordnungen vorgesehene Mindestdauer der Teilnahme 

am Unterricht unterschritten wurde und die Bildung einer Zeugnisnote aufgrund von vorliegenden 

Bewertungen pädagogisch möglich ist. Sofern aus von den Schülerinnen und Schülern nicht zu 

vertretenden Gründen, insbesondere wegen pandemiebedingter Nichtteilnahme am Unterricht, 

keine Zeugnisnote gebildet werden kann, wird das jeweilige Fach auf dem Zeugnis mit „n. e.“ 

(nicht erteilt) ausgewiesen. Diese Regelung schließt auch Tatbestände ein, die nicht ausschließ-

lich auf die Pandemie zurückzuführen sind. Sie gilt mithin auch für Schülerinnen und Schüler, die 

aufgrund von Umständen, die sie nicht selbst zu vertreten haben, beispielsweise wegen Krankheit, 

Unterricht in einem erheblichen Maß versäumt haben. Die Schulen sind verpflichtet, auch länger 

fehlenden Schülerinnen und Schülern zu ermöglichen, Leistungsnachweise in allen Bereichen 

(schriftlich, mündlich, sonstige) zu erbringen. 

 

8. Zu § 8: 

Um den Schulen mehr Flexibilität und eigene Schwerpunktsetzungen beim Aufarbeiten pande-

miebedingter Lernrückstände in den verschiedenen Kompetenzbereichen zu ermöglichen, sollen 

im Rahmen der schriftlichen Prüfung zur erweiterten Berufsbildungsreife und zum mittleren Schul-

abschluss 2023 im Fach erste Fremdsprache nur die Kompetenzbereiche Hörverstehen und Le-

severstehen überprüft werden.  

Absatz 1 legt daher fest, dass die schriftliche Prüfung nicht durch eine Überprüfung der Sprech-

fertigkeit ergänzt wird. Für die Durchführung des schriftlichen Teils der Prüfung der ersten Fremd-

sprache sind 135 Minuten anzusetzen. Satz 4 stellt klar, dass im Schuljahr 2022/2023 von den 

Anforderungen des 39 Absatz 1 Satz 2 der Sekundarstufe I-Verordnung abgewichen wird und 

mit dem Wegfall des Prüfungsteils Schreiben und Sprachmittlung ein Teil der Kompetenzen, die 

am Ende der Jahrgangsstufe 10 für den Erwerb des mittleren Schulabschlusses und die erweiterte 

Berufsbildungsreife erreicht sein müssen, im Rahmen der schriftlichen Prüfung nicht überprüft 

wird. Wegen des Wegfalls dieses Prüfungsteils ist § 40 Absatz 3 Sekundarstufe I-Verordnung, der 

den Zeitpunkt der Festsetzung der endgültigen Note regelt, in diesem Schuljahr nicht anzuwen-

den. 

Aufgrund der Bedeutsamkeit der Mündlichkeit im Fremdsprachenunterricht soll die Überprüfung 

der Sprechfertigkeit dennoch verpflichtend bleiben. Gemäß Absatz 2 findet die Überprüfung der 

Sprechfertigkeit gesondert zu einem von der Schule festzulegenden Zeitpunkt statt, wobei sie für 

verschiedene Lerngruppen unterschiedliche Zeitpunkte und unterschiedliche Organisationsfor-

men festlegen kann. Das Ergebnis dieser Überprüfung geht in den mündlichen Teil der Jahr-

gangsnote ein. Wegen der veränderten Vorgaben zur Überprüfung der Sprechfertigkeit sind die 

Regelungen des § 37 Absatz 2, § 38 und des § 39 Absatz 4 Satz 1 der Sekundarstufe I-Verord-

nung im Schuljahr 2022/2023 nicht anzuwenden, da diese von einer Überprüfung der Sprech-

fertigkeit im Rahmen der schriftlichen Prüfung ausgehen. 

 



 

 

 

9. Zu § 9: 

Zur Begründung wird auf die Begründung zu § 5 verwiesen. 

 

10. Zu § 10: 

Zu Absatz 1 und 2 wird auf die Begründung zu § 4 Bezug genommen.  

Mit Absatz 3 werden die Anzahl der Klausuren im vierten Kurshalbjahr der Qualifikationsphase 

reduziert, Regelungen zu deren Gewichtung und der Bildung der Zeugnisnote getroffen sowie 

die zeitlichen Vorgaben zu der unter den Bedingungen der schriftlichen Abiturprüfung zu schrei-

benden Klausur modifiziert. Durch diese Maßnahmen erhalten die Schulen die Möglichkeit, mehr 

Unterrichtszeit einzusetzen, damit die Schülerinnen und Schüler pandemiebedingte Lücken auf-

arbeiten können. 

Wenn eine Schülerin oder ein Schüler pandemiebedingt einzelne oder mehrere Klausuren im 

vierten Kurshalbjahr der Qualifikationsphase versäumt hat, kann eine Halbjahresnote im be-

troffenen Prüfungsfach nicht gebildet werden. Dies führt dazu, dass nach bisheriger Rechtslage 

eine Zulassung zur Prüfung nicht erteilt werden darf. Die Regelung des Absatz 4 erlaubt es, die 

Zulassung zum Abitur unter den Vorbehalt zu stellen, dass versäumte Klausuren nachgeholt und 

bestanden werden. 

Nachholtermine sind von der jeweiligen Schule so festzusetzen, dass die Korrektur der Nach-

schreibeklausuren und die Entscheidung über die endgültige Zulassung zur Abiturprüfung oder 

die Entscheidung über den Widerruf der Zulassung zur Abiturprüfung unter Vorbehalt vor der 

Anfertigung der ersten schriftlichen Abiturprüfung des Prüflings erfolgen kann.  

Für den Fall, dass die Entscheidung über die endgültige Zulassung zur Abiturprüfung nach Satz 

5 erst nach dem regulären Termin einzelner oder mehrerer schriftlicher Abiturprüfungen erfolgen 

kann, kann der Prüfling die betroffenen schriftlichen Abiturprüfungen zum Zeitpunkt der jeweiligen 

Nachholtermine ablegen. So steht dem Prüfling ein verlängerter Zeitraum zur Verfügung, um ver-

säumte Klausuren, die zur Zulassung zum Abitur vorliegen müssen, zu schreiben. 

 

11. Zu § 11: 

Diese Regelung ermöglicht, von den Vorgaben der Belegverpflichtungen gemäß § 25 der Ver-

ordnung über die gymnasiale Oberstufe und § 26 der Verordnung über die staatlichen Kollegs 

und Abendgymnasien des Landes Berlin abzuweichen. Sofern aus pandemiebedingten Gründen, 

die die Schülerin oder der Schüler nicht zu vertreten hat, in einem nur belegpflichtigen Kurs (z. B. 

Sport) keine Bewertung durch die Lehrkräfte vorgenommen werden kann, gilt dieser Kurs als 

„nicht erteilt“. Die Belegverpflichtungen gelten in diesem Fall als erfüllt. Die Einbringverpflichtung 

im Hinblick auf die Gesamtqualifikation bleibt hiervon unberührt. 

 

12. Zu § 12: 

Absatz 1 sieht vor, dass Schülerinnen und Schüler, bei denen eine Grunderkrankung vorliegt, die 

im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus zu einem besonderen gesundheitlichen Risiko für 

die Schülerin oder den Schüler führen kann und für längere Zeit vom Präsenzunterricht befreit 

sind, anstelle von Sport ein Ersatzfach belegen müssen und dadurch die Belegverpflichtung für 

das Fach Sport im jeweiligen Kurshalbjahr erfüllen. Mit der Regelung des Satzes 2 wird festge-

legt, dass dies entsprechend für Schülerinnen und Schüler gilt, die mit einer Person im selben 



 

 

 

Haushalt leben, für die auf Grund einer vorliegenden Grunderkrankung ein besonderes gesund-

heitliches Risiko im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus besteht. Sofern die Person nicht 

gegen das Coronavirus geimpft ist, muss zusätzlich zum besonderen gesundheitlichen Risiko eine 

Kontraindikation für eine Impfung vorliegen. Sofern diese Person geimpft ist, muss das besondere 

gesundheitliche Risiko für sie trotz vorliegender Impfung bestehen.  

Absatz 2 regelt den Fall, dass aufgrund des schulisch angeleiteten Lernens zu Hause oder auf-

grund einer Befreiung vom Sportunterricht im laufenden Kurshalbjahr Einschränkungen hinsicht-

lich der Teilnahme am praktischen Sportunterricht bestehen und die Bildung einer Zeugnisnote 

aufgrund erbrachter Leistungen pädagogisch nicht möglich ist. Dann wird zur Leistungsüberprü-

fung eine mündliche oder schriftliche Ersatzleistung im Fach Sport herangezogen, sodass trotz-

dem eine Sportnote erteilt werden kann.  

In Absatz 3 wird die Möglichkeit von Ersatzleistungen sowie des Verzichts auf einzelne Leistungen 

bzw. Leistungsbewertungen für Schülerinnen und Schüler mit der Abiturprüfung in den Fächern 

Sport oder Darstellendes Spiel geschaffen. Die Regelung ist notwendig, um die Abiturprüfung in 

diesen beiden Fächern sicher zu stellen, falls die ordnungsgemäße Durchführung aufgrund von 

Infektionsschutzmaßnahmen im Schuljahr 2022/2023 nicht nur kurzfristig beeinträchtigt sein 

wird. 

 

13. Zu § 13: 

Die Regelung des Absatz 1 sieht vor, dass in jeder mündlichen Prüfung - sowohl im vierten Prü-

fungsfach als auch in den zusätzlichen mündlichen Prüfungen - zwei Aufgaben aus verschiedenen 

Sachgebieten oder thematischen Schwerpunkten gestellt werden, die den vom Prüfling selbst zu 

benennenden Kurshalbjahren zu entnehmen sind. Im Fach Philosophie werden zwei Aufgaben 

aus verschiedenen vom Prüfling zu wählenden Reflexionsbereichen gestellt. Die verpflichtende 

Berücksichtigung des vierten Kurshalbjahres entfällt. Damit können individuelle, durch die Um-

stände der Pandemie induzierte Belastungen kompensiert werden. In allen Fächern unterstützt 

die Fachlehrkraft die Auswahl durch einen Vorschlag für ein gut geeignetes Kurshalbjahr. Die 

Auswahl ist in der Schule zu dokumentieren. 

Mit der Regelung des Absatz 2 erhalten Nichtschülerinnen und Nichtschüler die Möglichkeit, 

Schwerpunkte in zusätzlichen mündlichen Prüfungen zu wählen. Zum Zeitpunkt der Stellung des 

Antrages für zusätzliche mündliche Prüfungen oder unverzüglich nach der Information der oder 

des Prüfungsvorsitzenden über die Ansetzung einer zusätzlichen mündlichen Prüfung erhält der 

Prüfling die Möglichkeit, für das jeweilige Fach zwei der vier bereits benannten Schwerpunkte für 

die zusätzliche mündliche Prüfung zu wählen, wobei diese nicht Gegenstand der schriftlichen 

Prüfung gewesen sein dürfen. 

 

14. Zu § 14: 

Hiermit erhalten Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, insgesamt drei bzw. bei der Nicht-

schülerprüfung vier zusätzliche mündliche Prüfungen, d. h. theoretisch in allen schriftlichen Prü-

fungsfächern, ablegen zu können. In Betracht kommt die Wahl einer zusätzlichen mündlichen 

Prüfung oder bis zu zwei zusätzlicher mündlicher Prüfungen bei der Nichtschülerprüfung durch 

die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses mit dem Ziel, das Bestehen der 

Prüfung zu ermöglichen. Die Wahl etwaiger weiterer mündlicher Prüfungen erfolgt durch den 



 

 

 

Prüfling. Sofern die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses keine zusätzliche mündliche 

Prüfung ansetzt, kann der Prüfling bis zu drei bzw. bei der Nichtschülerprüfung bis zu vier zusätz-

liche mündliche Prüfungen mit dem Ziel wählen, die Durchschnittsnote zu verbessern. 

 

15. Zu § 15: 

Wie in den Schuljahren 2019/2020, 2020/2021 und 2021/2022 kann auch im Schuljahr 

2022/2023 aus pandemiebedingten Gründen in der Abiturprüfung nur eine eingeschränkte 

Zweitkorrektur stattfinden. Absatz 1 regelt, dass eine Zweitkorrektur nur dann erfolgt, wenn die 

Bewertung der Prüfungsarbeit um mehr als drei Notenpunkte von der Bewertung der letzten in 

diesem Fach geschriebenen Klausur abweicht. Eine Erstkorrektur soll durch eine Lehrkraft erfol-

gen, die die Laufbahnbefähigung als Studienrätin oder Studienrat oder die Befähigung zur An-

stellung als Studienrätin oder Studienrat besitzt. 

Gemäß Absatz 2 gilt für Nichtschülerprüfungen, dass eine Zweitkorrektur dann zu erfolgen hat, 

wenn die schriftliche Prüfungsleistung mit weniger als 5 Notenpunkten benotet wurde. Zudem 

kann die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bei Nichtschülerprüfungen für Schüle-

rinnen und Schüler von Schulen in freier Trägerschaft (Ersatzschulen) von der Vorgabe, dass eine 

Korrektur der schriftlichen Prüfungsarbeiten durch eine Lehrkraft vorgenommen werden soll, die 

die Laufbahnbefähigung als Studienrätin oder Studienrat hat, abweichen, wenn dies aus pande-

miebedingten, schulorganisatorischen Gründen erforderlich ist. 

Die Durchführung und die Korrektur der schriftlichen Prüfungen bindet erhebliche personelle Res-

sourcen. Eine Zweitkorrektur ist zudem mit zusätzlicher persönlicher Kontaktaufnahme verbun-

den, die ein Infektionsrisiko der Prüferinnen und Prüfer beinhaltet, die im Anschluss noch mündli-

che Prüfungen abhalten müssen. Mit dieser Regelung wird es ermöglicht, durch angemessene 

Korrekturzeiten und eine Minimierung des Infektionsrisikos eine Verzögerung der Abiturprüfung 

zu vermeiden. Aus pandemiebedingten Gründen soll daher in der Abiturprüfung nur eine einge-

schränkte Zweitkorrektur stattfinden. 

 

16. Zu § 16: 

Gemäß § 24 Absatz 3 Satz 4 der Verordnung über die Prüfung zum Erwerb der allgemeinen 

Hochschulreife von Nichtschülerinnen und Nichtschülern gilt eine Prüfung als nicht erfolgt, wenn 

die gesamte Prüfung nicht spätestens im Verlauf der nach einem Jahr folgenden Prüfung abge-

schlossen werden kann. Dies hat zur Folge, dass nach Ablauf dieser Frist bereits erbrachte Prü-

fungsleistungen der Prüflinge verfallen. Dies gilt selbst dann, wenn sie aus nicht zu vertretenden 

pandemiebedingten Gründen nicht an der Prüfung teilnehmen können. 

Um pandemiebedingte Auswirkungen auch für die Gruppe der Nichtschülerinnen und Nichtschü-

ler abzumildern, wird ihnen die Möglichkeit eingeräumt, den Zeitraum, in dem alle Prüfungsleis-

tungen zu erbringen sind, um ein Jahr zu verlängern. Erst nach Ablauf dieses verlängerten Zeit-

raums gilt die gesamte Prüfung als nicht erfolgt und bereits erbrachte Prüfungsleistungen verfal-

len.  

Diese Möglichkeit der Verlängerung steht nur den Nichtschülerinnen und Nichtschülern zu, die im 

Prüfungsverfahren des Jahres 2021 oder 2022 nicht bereits eine solche Verlängerung erhalten 

haben. Damit soll ein überlanges Prüfungsverfahren verhindert werden. Dem Antrag ist durch die 



 

 

 

oder den Prüfungsvorsitzenden bei Vorliegen der Voraussetzungen stattzugeben; ein diesbezüg-

liches Ermessen besteht nicht. 

 

17. Zu § 17: 

Diese Vorschrift regelt das Inkrafttreten der Verordnung.  

 

B. Rechtsgrundlage: 

§ 15 Absatz 4, § 20 Absatz 8, §§ 27, 28 Absatz 6, §§ 39, 40 Absatz 2 Satz 3 und Absatz 6, § 58 

Absatz 10 und § 60 Absatz 4 des Schulgesetzes vom 26. Januar 2004 (GVBl. S. 26), das zuletzt 

durch Gesetz vom 5. Juli 2022 (GVBl. S. 452) geändert worden ist  

 

C. Gesamtkosten: 

Keine. 

 

D. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen:  

Keine. 

 

E. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg:  

Keine. 

 

F. Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung: 

a) Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben: 

 Keine. 

b) Personalwirtschaftliche Auswirkungen: 

   Keine. 

 

 

Berlin, den 4. November 2022 

 

 

 

 

Astrid-Sabine Busse 

Senatorin für Bildung,  

Jugend und Familie 

  



 

 

 

Anlage zur Vorlage an das Abgeordnetenhaus 

 

 

I. Wortlaut der zitierten Rechtsvorschriften 

 

 

Schulgesetz (SchulG) 

vom 26. Januar 2004 (GVBl. S. 26), das zuletzt durch Gesetz vom 5. Juli 2022 (GVBl. S. 452) 

geändert worden ist 

 

§ 15 

Unterricht für Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache 

(1) Schülerinnen und Schüler, deren Erstsprache eine andere als Deutsch ist, werden mit allen 

anderen Schülerinnen und Schülern gemeinsam unterrichtet, soweit sich aus Absatz 2 und der 

auf Grund des Absatzes 4 erlassenen Rechtsverordnung nichts anderes ergibt. Alle von den 

Schülerinnen und Schülern gesprochenen Sprachen werden bei der Aufnahme in die Schule 

durch die Schulleiterin oder den Schulleiter oder eine von ihr oder ihm beauftragte Lehrkraft 

erfasst. Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung erhebt landesweit die von den 

Schülerinnen und Schülern gesprochenen Sprachen als Grundlage für eine faktenbasierte und 

wissenschaftlich begleitete Förderung von Zwei- und Mehrsprachigkeit. 

(2) Schülerinnen und Schüler, deren Erstsprache eine andere als Deutsch ist und die die deutsche 

Sprache so wenig beherrschen, dass sie dem Unterricht nicht ausreichend folgen können, so dass 

eine Förderung zu Beginn in Regelklassen nicht möglich ist, können vorübergehend in besonde-

ren Lerngruppen zusammengefasst werden, in denen auf den Übergang in Regelklassen vorbe-

reitet wird. Die Kenntnisse in der deutschen Sprache werden bei der Aufnahme in die Schule 

durch die Schulleiterin oder den Schulleiter oder durch eine von ihr oder ihm beauftragte Lehr-

kraft auf Grund wissenschaftlich gesicherter Testverfahren festgestellt. 

(3) Schülerinnen und Schüler, deren Erstsprache eine andere als Deutsch ist, erhalten Angebote 

für ergänzenden Unterricht in ihrer Erstsprache, sofern dies schulorganisatorisch möglich ist. 

Hierzu können schulübergreifende Lerngruppen gebildet werden. Der Erstsprachliche Unterricht 

unterliegt der staatlichen Schulaufsicht. 

(3a) Alle Schülerinnen und Schüler erhalten nach Maßgabe des Haushaltsplanes Angebote zur 

Entwicklung von Zwei- und Mehrsprachigkeit, sofern dies gewünscht und schulorganisatorisch 

möglich ist. In Kooperation mit dem frühkindlichen Bereich soll ein Angebot möglichst durchgän-

gig bis zum Schulabschluss gestaltet sein. Es wird insbesondere von immersiven Sprachlernme-

thoden sowie von der Möglichkeit, Sachfachunterricht in einer Zweit- beziehungsweise Fremd-

sprache zu erteilen, Gebrauch gemacht. 

  



 

 

 

(3b) Schülerinnen und Schülern, die mehrsprachig aufwachsen, kann auf Antrag eine nichtdeut-

sche Erstsprache als zweite Fremdsprache anerkannt werden. 

(4) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere zu den 

Voraussetzungen und zur Ausgestaltung des Unterrichts für Schülerinnen und Schüler, deren Erst-

sprache eine andere als Deutsch ist, sowie zur Förderung der Zwei- und Mehrsprachigkeit für alle 

Berliner Schülerinnen und Schüler durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere 

1. die Voraussetzungen für die Aufnahme in Regelklassen und in besondere Lerngruppen nach 

Absatz 2, 

 

2. die Grundlagen und Verfahren zur Feststellung der Kenntnisse in der deutschen Sprache und 

der Erstsprache, 

 

3. die Maßnahmen zur schulischen Integration für zuziehende Kinder und Jugendliche, 

 

4. die erstsprachlichen, bilingualen und immersiven Angebote, 

 

5. die Anerkennung einer Erstsprache, die eine andere als Deutsch ist, als zweite Fremdsprache 

im Sinne des Absatzes 3b, 

 

6. das zeitweise Abweichen von den Maßstäben der Leistungsbewertung für Kinder und Jugend-

liche, bei denen das Fehlen hinreichender deutscher Sprachkenntnisse festgestellt ist. 

 

§ 20 

Grundschule 

(1) Die Grundschule vermittelt die allgemeinen Grundkenntnisse und Grundfertigkeiten gemein-

sam für alle Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Lernausgangslagen und Lernfähig-

keiten. Sie entwickelt die Grundlagen für das selbständige Denken, Lernen, Handeln und Arbei-

ten sowie die für das menschliche Miteinander notwendige soziale Kompetenz. Die Grundschule 

vermittelt eine grundlegende Bildung durch fachlichen, fachübergreifenden und fächerverbin-

denden Unterricht und führt die Schülerinnen und Schüler zum weiterführenden Lernen in der 

Sekundarstufe I. Sie umfasst die Schulanfangsphase (in der Regel Jahrgangsstufen 1 und 2) und 

die weiteren Jahrgangsstufen bis zur Jahrgangsstufe 6. An Grundschulen, die die Jahrgangsstu-

fen 1 bis 3 jahrgangsübergreifend verbinden, kann die Schulkonferenz mit der Mehrheit von zwei 

Dritteln ihrer stimmberechtigten Mitglieder beschließen, die Schulanfangsphase um die Jahr-

gangsstufe 3 zu erweitern. 

 

(2) Die Schulanfangsphase knüpft an die individuelle Ausgangslage der Schülerinnen und Schü-

ler, ihre vorschulische Erfahrung sowie ihre Lebensumwelt an. Sie hat das Ziel, die Fähigkeiten 

der Schülerinnen und Schüler durch Formen des gemeinsamen Lernens, Arbeitens und Spielens 

zu entwickeln und zu erweitern und dabei die soziale Kompetenz zu fördern. Zum Aufbau von 

Lernkompetenzen in der Schulanfangsphase gehören insbesondere 



 

 

 

1. das sprachliche Verarbeiten von gemeinsamen Erfahrungen und deren gezielte inhaltliche 

Klärung und Erweiterung, 

2. die Schulung des Denkens, um die natürliche und mediale Umwelt zu erfassen und die eigenen 

Bedürfnisse artikulieren zu können, 

3. der Erwerb von Grundfertigkeiten im Lesen, Schreiben, im mathematischen Denken und im 

musisch-künstlerischen Bereich, 

4. der Erwerb motorischer Grundfertigkeiten und -fähigkeiten. 

 

(3) Die Schulanfangsphase ist eine pädagogische Einheit, innerhalb derer ein Aufrücken entfällt. 

Schülerinnen und Schüler, die die Lern- und Entwicklungsziele der Schulanfangsphase erreicht 

haben, können auf Antrag der Erziehungsberechtigten vorzeitig aufrücken. Schülerinnen und 

Schüler, die am Ende der Schulanfangsphase die Lern- und Entwicklungsziele noch nicht erreicht 

haben, können auf Beschluss der Klassenkonferenz (§ 59 Abs. 4) oder auf Antrag der Erziehungs-

berechtigten (§ 59 Abs. 5) ein zusätzliches Schuljahr in der Schulanfangsphase verbleiben, ohne 

dass dieses Schuljahr auf die Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht angerechnet wird. 

 

(4) Ab Jahrgangsstufe 3 wird Englisch oder Französisch als erste Fremdsprache unterrichtet. 

 

(5) In den Jahrgangsstufen 5 und 6 kann der Unterricht in einzelnen Unterrichtsfächern in zeitlich 

begrenzten Lerngruppen erteilt werden. Die Lerngruppen können nach Fähigkeiten, Leistungen 

und Neigungen differenziert werden. 

 

(6) Die Grundschule hat verlässliche Öffnungszeiten, um ihre pädagogischen Gestaltungsmög-

lichkeiten zu erweitern und den Erziehungsberechtigten die Zeit- und Alltagsplanung zu erleich-

tern. Die verlässliche Öffnungszeit beträgt in der Regel jeweils sechs Zeitstunden an fünf Unter-

richtstagen. Grundschulen können als Ganztagsgrundschulen in offener oder gebundener Form 

organisiert werden. In der Ganztagsgrundschule in offener Form erhalten die Schülerinnen und 

Schüler vor und nach der verlässlichen Öffnungszeit freiwillige Ganztagsangebote. Ganztags-

grundschulen in gebundener Form können um Angebote der Spätbetreuung und der Frühbetreu-

ung ergänzt werden. Zur Sicherung ganztägiger Bildung, Betreuung und Erziehung im Rahmen 

der verlässlichen Halbtagsgrundschule wie auch der Ganztagsgrundschule in gebundener und 

offener Form sollen die Schulen Kooperationen mit Trägern der öffentlichen und der freien Ju-

gendhilfe vereinbaren. 

 

(7) Grundschulen arbeiten mit Kindertageseinrichtungen sowie mit weiterführenden allgemein 

bildenden Schulen insbesondere in ihrer Umgebung zusammen und schließen Vereinbarungen 

über das Verfahren und den Inhalt ihrer Zusammenarbeit. Die Kooperationen dienen der Ver-

besserung des Übergangs in die Grundschule und in die weiterführende Schule. 

 

(8) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere zur Aus-

gestaltung der Grundschule durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere 

1.die Schulanfangsphase, 

2.die Jahrgangsorganisation und den jahrgangsstufenübergreifenden Unterricht, 



 

 

 

3.die Unterrichtsfächer nach Absatz 5 einschließlich der Voraussetzungen für die Einrichtung dif-

ferenzierter Lerngruppen, 

4.die Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler mit besonderen Lernschwierigkeiten und 

Sprachrückständen, 

5.die Unterrichtszeit im Zeitrahmen der verlässlichen Öffnungszeit, 

6.die Einzelheiten der Wahl der Fremdsprache nach Absatz 4, 

7.die Bereiche, auf die sich die Zusammenarbeit nach Absatz 7 erstreckt. 

 

§ 27 

Nähere Ausgestaltung der Sekundarstufe I 

Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere zur Ausge-

staltung der Schularten und Bildungsgänge der Sekundarstufe I durch Rechtsverordnung zu re-

geln, insbesondere 

 1. den Beginn und die Formen der Fachleistungsdifferenzierung und die Unterrichtsfächer 

und Lernbereiche, in denen leistungsdifferenziert unterrichtet wird, 

 2. die Einstufung der Schülerinnen und Schüler in leistungsdifferenzierte Kurse, 

 3. die Voraussetzungen und die Organisation von jahrgangsstufenübergreifendem Unter-

richt, 

 4. die Voraussetzungen und die Durchführung von bilingualem Unterricht, 

 5. die Anforderungen und das Verfahren für die nach § 22 Absatz 5 Satz 3 zu treffende 

Entscheidung, 

 6. die organisatorische und curriculare Ausgestaltung der Jahrgangsstufen 7 bis 10 unter 

besonderer Berücksichtigung des Produktiven Lernens und anderer Formen des Dualen 

Lernens, 

7. die Voraussetzungen zum Erwerb der Berufsbildungsreife einschließlich der Vorausset-

zungen, unter denen die Berufsbildungsreife bereits nach Jahrgangsstufe 9 erworben 

werden kann, 

 8. die Voraussetzungen zum Erwerb der erweiterten Berufsbildungsreife, 

 9. die Voraussetzungen zum Erwerb des mittleren Schulabschlusses, 

 10. die erforderlichen Qualifikationen zur Berechtigung zum Übergang in die gymnasiale 

Oberstufe. 

 

§ 28 

Gymnasiale Oberstufe 

(1) Die gymnasiale Oberstufe vermittelt eine vertiefte allgemeine Grundbildung und eine Bildung 

in individuell bestimmten Schwerpunktbereichen. Sie baut auf der Arbeit der Sekundarstufe I auf 

und ist durch die Einheit von allgemein bildendem, wissenschaftsvorbereitendem und studienbe-

zogenem Lernen gekennzeichnet. Der Besuch dauert mindestens zwei und höchstens vier Jahre. 

Zur Wiederholung einer nicht bestandenen Abiturprüfung kann die Höchstzeit um ein Jahr über-

schritten werden. 

 

(2) Die gymnasiale Oberstufe gliedert sich in eine einjährige Einführungsphase und eine sich 

anschließende zweijährige Qualifikationsphase. Die Qualifikationsphase ermöglicht durch die 



 

 

 

Kombination von Grund- und Leistungskursen im Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlbereich eine ge-

meinsame Grundbildung und individuelle Vertiefung in Schwerpunktbereichen. 

 

(3) An allgemein bildenden Gymnasien bildet die Jahrgangsstufe 10 den Abschluss der Sekun-

darstufe I und gilt zugleich als Einführungsphase in die gymnasiale Oberstufe. Die Jahrgangs-

stufen 11 und 12 bilden die Qualifikationsphase. An Integrierten Sekundarschulen, Gemein-

schaftsschulen und beruflichen Gymnasien gliedert sich die gymnasiale Oberstufe in die Einfüh-

rungsphase in der Jahrgangsstufe 11 sowie in die Qualifikationsphase in den Jahrgangsstufen 

12 und 13. 

 

(3a) Integrierte Sekundarschulen, Gemeinschaftsschulen und berufliche Gymnasien können, so-

weit es aus organisatorischen Gründen angezeigt ist, eine gymnasiale Oberstufe im Verbund 

bilden. Jede der teilnehmenden Schulen behält ihre Eigenständigkeit, die gymnasiale Oberstufe 

ist den Schulen des Verbundes gleichermaßen zugeordnet. Die teilnehmenden Schulen schließen 

eine Verbundvereinbarung, in der die grundlegenden und organisatorischen Regelungen für den 

Verbund getroffen werden. Insbesondere in der Wahrnehmung der schulischen Selbständigkeit 

und Eigenverantwortung gemäß § 7 und bei der Festlegung des Schulprogramms gemäß § 8 

stimmen sich die an dem Verbund teilnehmenden Schulen miteinander ab, soweit die gymnasiale 

Oberstufe betroffen ist. Alle Entscheidungen, die den Verbund betreffen, sind von den teilneh-

menden Schulen einvernehmlich zu treffen. Können Entscheidungen durch die Schulen nicht ein-

vernehmlich getroffen werden, entscheidet die Schulaufsichtsbehörde oder, soweit Aufgaben 

nach § 109 betroffen sind, die zuständige Schulbehörde oder bei einem zuständigkeitsübergrei-

fenden Verbund die zuständigen Schulbehörden gemeinsam. 

 

(4) Die gymnasiale Oberstufe schließt mit der Abiturprüfung ab. Die allgemeine Hochschulreife 

wird durch eine Gesamtqualifikation aus anrechenbaren Kursen und der Abiturprüfung erworben. 

Nach erfolgreicher Teilnahme an mindestens zwei aufeinanderfolgenden Halbjahren der Quali-

fikationsphase kann der schulische Teil der Fachhochschulreife erworben werden. 

 

(5) In Oberstufenzentren soll eine gymnasiale Oberstufe mit einem beruflich orientierten Bil-

dungsangebot eingerichtet werden (berufliches Gymnasium). Die beruflichen Gymnasien koope-

rieren mit einer oder mehreren Integrierten Sekundarschulen oder Gemeinschaftsschulen, um 

insbesondere den Schülerinnen und Schülern dieser Schulart den Erwerb der allgemeinen Hoch-

schulreife zu ermöglichen. Hierüber sind Kooperationsvereinbarungen zu schließen; Schülerinnen 

und Schüler kooperierender Integrierter Sekundarschulen und Gemeinschaftsschulen haben ei-

nen Anspruch auf Aufnahme. 

(6) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere zur Aus-

gestaltung der gymnasialen Oberstufe durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere 

 1. die Ziele und die Organisation der gymnasialen Oberstufe, 

 2. die Leistungsanforderungen und die sonstigen Qualifikationen für die Aufnahme in die 

Qualifikationsphase und in die Einführungsphase einschließlich einer Höchstalters-

grenze, 



 

 

 

 3. die Wiederholung der Einführungsphase und die Versetzung in die Qualifikationsphase 

sowie den Rücktritt aus der Qualifikationsphase in die Einführungsphase und innerhalb 

der Qualifikationsphase, 

 4. die Einrichtung von Fächern und Kursen einschließlich bilingualem Unterricht sowie ihre 

Zuordnung zu Aufgabenfeldern, 

 5. die Belegverpflichtungen und Wahlmöglichkeiten einschließlich des Verfahrens und der 

Verpflichtung zur Wiederholung von nicht erfolgreich durchlaufenen Halbjahren, 

 6. die Leistungsbewertung durch Noten und Punkte, 

 7. die Zulassungsvoraussetzungen, die Ausgestaltung und die Wiederholung der Abiturprü-

fung, 

 8. den Erwerb des Latinums und Graecums, 

 9. die Voraussetzungen für den Erwerb des französischen Baccalauréat, 

 10. die Voraussetzungen für den Erwerb des schulischen Teils der Fachhochschulreife, 

 11. die Voraussetzungen, einschließlich einer Probezeit, für den Übergang in die gymnasiale 

Oberstufe und den Erwerb eines dem mittleren Schulabschluss gleichwertigen Abschlus-

ses nach einem Auslandsaufenthalt in der Jahrgangsstufe 10. 

Für die beruflichen Gymnasien sowie für die gymnasialen Oberstufen des Französischen Gym-

nasiums (Collège Français), der John-F.-Kennedy-Schule (Deutsch-Amerikanische Schule), der 

Eliteschulen des Sports, der Staatlichen Ballettschule Berlin und Schule für Artistik, des Musik-

gymnasiums Carl Philipp Emanuel Bach und weiterer Schulen besonderer pädagogischer Prä-

gung können besondere Regelungen getroffen werden, soweit es die organisatorischen oder pä-

dagogischen Bedingungen dieser Schulen erfordern. 

 

§ 39 

Nähere Ausgestaltung der sonderpädagogischen Förderung 

Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere über die son-

derpädagogische Förderung durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere  

 1. die Ausgestaltung der sonderpädagogischen Förderschwerpunkte einschließlich der 

spezifischen Bildungsangebote, 

 2. das Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs einschließlich 

der Anforderungen an das sonderpädagogische Gutachten, 

 3. die Bildung, Zusammensetzung, Aufgaben und Empfehlungskriterien von Ausschüssen, 

 4. die Organisationsformen sonderpädagogischer Förderung und die schulergänzenden 

Maßnahmen sowie die besonderen Organisationsformen für die sonderpädagogischen 

Förderschwerpunkte „emotional-soziale Entwicklung“, „Autismus“ und Unterricht für 

kranke Schülerinnen und Schüler, 

 5. die Abweichungen von den Regelungen der allgemeinen Schule im gemeinsamen Un-

terricht, 

 6. die Aufgaben der Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt, der sonder-

pädagogischen Einrichtungen sowie der Berufsschulen mit sonderpädagogischen Auf-

gaben einschließlich der abweichenden Regelungen zu der allgemeinen Schule, 

 7. das Verfahren für den Übergang von der Schule mit sonderpädagogischem Förder-

schwerpunkt in die allgemeine Schule, 



 

 

 

 8. die Voraussetzungen für den Erwerb des berufsorientierenden Schulabschlusses und für 

die Gleichwertigkeit mit der Berufsbildungsreife, 

 9. die Schülerbeförderung und die Schulwegbegleitung, 

 10. das Verfahren und die Kriterien für die durch die Schulaufsichtsbehörde vorzunehmende 

Auswahl der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf bei 

Überschreitung der für den gemeinsamen Unterricht festgelegten Aufnahmekapazität, 

wobei insbesondere die Übereinstimmungen der Fördermöglichkeiten der Schule mit 

dem entsprechenden festgestellten sonderpädagogischen Förderbedarf und weiteren 

Voraussetzungen (beispielsweise Neigung, angestrebtes Bildungsziel) und Lebensbedin-

gungen der Schülerin oder des Schülers (beispielsweise Wohnortnähe, soziale Bindun-

gen) zu berücksichtigen sind, 

 11. das Verfahren und die Kriterien für die durch die Schulaufsichtsbehörde vorzunehmende 

Auswahl der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf an ei-

ner Inklusiven Schwerpunktschule bei Überschreitung der für Schülerinnen und Schüler 

mit sonderpädagogischem Förderbedarf festgelegten Aufnahmekapazität, wobei die 

Spezialisierung der Schule für einen oder mehrere sonderpädagogische Förderschwer-

punkte, die Erreichbarkeit anderer vergleichbar geeigneter Schulstandorte und die pä-

dagogisch sowie organisatorisch sachgerechte Verteilung der verfügbaren Plätze inner-

halb der verschiedenen Förderschwerpunkte an der jeweiligen Schule sowie an den al-

ternativen Standorten zu berücksichtigen ist, 

 12. die Ausgestaltung der Auftragsschulen für Autismus. 

 

§ 40 

Einrichtungen des Zweiten Bildungswegs zum nachträglichen 

Erwerb allgemein bildender und beruflicher Abschlüsse 

(1) Geeigneten Erwachsenen ist Gelegenheit zu geben, die Berufsbildungsreife, die erweiterte 

Berufsbildungsreife, den mittleren Schulabschluss und die Fachhochschulreife nachträglich zu 

erwerben. Die Lehrgänge werden an Schulen der Sekundarstufen I und II oder mit Zustimmung 

der Schulaufsichtsbehörde an Volkshochschulen eingerichtet. Die Lehrgänge schließen mit Prü-

fungen ab. 

 

(2) Die Kollegs (Volkshochschul-Kollegs und Berlin-Kolleg) führen nicht berufstätige Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer im Tagesunterricht, die Abendgymnasien führen berufstätige Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer im Abendunterricht zur allgemeinen Hochschulreife. Der Bildungsgang an 

den Kollegs und Abendgymnasien gliedert sich in eine einjährige Einführungsphase und eine sich 

anschließende zweijährige Qualifikationsphase. § 28 Absatz 4 und 6 gilt entsprechend mit der 

Maßgabe, dass 

1. in der Einführungsphase auch der unterschiedliche Stand der Kenntnisse und Fähigkeiten der 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer einander angeglichen werden soll, 

2. bei der Festlegung der zu wählenden Fächer und Kurse Alter und Berufserfahrung der Teilneh-

merinnen und Teilnehmer angemessen zu berücksichtigen sind und 



 

 

 

3. für Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die beim Eintritt in ein Kolleg oder ein Abendgymnasium 

nicht über hinreichende Fremdsprachenkenntnisse verfügen, besondere fremdsprachliche Unter-

richtsverpflichtungen vorzusehen sind. 

 

Wer in die Qualifikationsphase versetzt wird, erwirbt einen dem mittleren Schulabschluss gleich-

wertigen Abschluss. 

 

(3) In ein Kolleg kann aufgenommen werden, wer mindestens die Berufsbildungsreife oder eine 

gleichwertige Schulbildung besitzt, im Schuljahr der Anmeldung mindestens das 18. Lebensjahr 

vollendet und bei Eintritt in die Einführungsphase 

1. eine Berufsausbildung abgeschlossen hat oder eine mindestens zweijährige geregelte Berufs-

tätigkeit nachweisen kann und 

2. einen mindestens halbjährigen Vorkurs erfolgreich besucht hat. 

 

Der Vorkurs nach Satz 1 Nummer 2 kann bei Bewerberinnen und Bewerbern entfallen, die eine 

Eignungsprüfung bestanden haben oder den mittleren Schulabschluss besitzen; für die Eignungs-

prüfung gilt § 60 Absatz 4 entsprechend. 

 

(4) In ein Abendgymnasium kann aufgenommen werden, wer im Schuljahr der Anmeldung min-

destens das 18. Lebensjahr vollendet und bei Eintritt in die Einführungsphase 

1. eine Berufsausbildung abgeschlossen hat oder eine mindestens zweijährige geregelte Berufs-

tätigkeit nachweisen kann und 

2. einen mindestens halbjährigen Vorkurs erfolgreich besucht hat. 

 

Der Vorkurs nach Satz 1 Nummer 2 kann bei Bewerberinnen und Bewerbern entfallen, die eine 

Eignungsprüfung bestanden haben oder den mittleren Schulabschluss besitzen; für die Eignungs-

prüfung gilt § 60 Absatz 4 entsprechend. 

 

(5) In Einrichtungen nach Absatz 2 dürfen nur Lehrkräfte eingesetzt werden, die die Laufbahnbe-

fähigung als Studienrat mit wissenschaftlichen oder künstlerischen Fächern mit Ausnahme einer 

beruflichen Fachrichtung besitzen. In begründeten Ausnahmefällen darf mit Zustimmung der 

Schulaufsichtsbehörde als Lehrkraft auch eingesetzt werden, wer Erfahrungen in Berufen außer-

halb des Schulwesens oder in der Erwachsenenbildung besitzt. 

(6) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere für die 

Lehrgänge und Einrichtungen des Zweiten Bildungswegs durch Rechtsverordnung zu regeln, ins-

besondere 

 1. die Einrichtung, Veränderung und Auflösung von Lehrgängen und Einrichtungen, 

 2. die Aufnahmevoraussetzungen, die Dauer einzelner Bildungsabschnitte und das Prü-

fungsverfahren für Lehrgänge nach Absatz 1, 

 3. die Voraussetzungen für das Überspringen der Einführungsphase, 

 4. die Voraussetzungen für den Erwerb der Abschlüsse gemäß Absatz 1 und für den dem 

mittleren Schulabschluss gleichwertigen Abschluss (Absatz 2), 



 

 

 

 5. die bildungsgangspezifischen organisatorischen Besonderheiten der Erwachsenenbil-

dung. 

In der Rechtsverordnung kann vorgesehen werden, dass auch vorübergehend nicht berufstätige 

Personen in das Abendgymnasium aufgenommen werden. 

 

§ 58 

Lernerfolgskontrollen und Zeugnisse 

(1) Alle Lernerfolgskontrollen und anderen pädagogischen Beurteilungen sind regelmäßig von 

den Lehrkräften mit förderlichen Hinweisen für die weitere Entwicklung der Schülerinnen und 

Schüler zu versehen. 

 

(2) Die Schülerinnen und Schüler erhalten am Ende des Schuljahres und des Schulhalbjahres, am 

Ende eines Ausbildungsabschnitts oder eines Bildungsgangs und beim Verlassen der Schule ein 

Zeugnis, einen schriftlichen, nicht aber elektronischen Bericht oder eine andere dem Bildungs-

gang entsprechende Information über die im Unterricht erbrachten Leistungen, den Stand ihrer 

Kompetenzentwicklung und die erreichten Abschlüsse. 

 

(3) Die Leistungen der Schülerinnen und Schüler werden durch Noten, Punkte oder schriftliche 

Informationen zur Lern- und Leistungsentwicklung beurteilt. Soweit Leistungen der Schülerinnen 

oder Schüler durch Noten bewertet werden, ist die nachstehende Skala anzuwenden: 

1. „sehr gut“ (1) - wenn die Leistung den Anforderungen in besonderem Maße entspricht, 

2. „gut“ (2) - wenn die Leistung den Anforderungen voll entspricht, 

3. „befriedigend“ (3) - wenn die Leistung im Allgemeinen den Anforderungen entspricht, 

4. „ausreichend“ (4) - wenn die Leistung zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforde-

rungen noch entspricht, 

5. „mangelhaft“ (5) - wenn die Leistung den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen 

lässt, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit 

behoben werden können, 

6. „ungenügend“ (6) - wenn die Leistung den Anforderungen nicht entspricht und selbst die 

Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden 

können. 

 

Werden Leistungen nicht erbracht aus Gründen, die die Schülerin oder der Schüler zu vertreten 

hat, so ist unter Berücksichtigung von Alter und Reife der Schülerin oder des Schülers zu entschei-

den, ob sie oder er die Note „ungenügend“ erhält oder die nicht erbrachte Leistung ohne Be-

wertung bleibt. Werden Leistungen nicht erbracht aus Gründen, die die Schülerin oder der Schü-

ler nicht zu vertreten hat, insbesondere bei Krankheit, so wird keine Note erteilt. 

 

(4) In der Schulanfangsphase der Grundschule und der Schulen mit sonderpädagogischem För-

derschwerpunkt wird der Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler durch schriftliche Informatio-

nen zur Lern-, Leistungs- und Kompetenzentwicklung beurteilt. Die Erziehungsberechtigten der 

Schülerinnen und Schüler in den Jahrgangsstufen 3 und 4 können in der Klassenelternversamm-

lung mit der Mehrheit der stimmberechtigten Erziehungsberechtigten einer Klasse beschließen, 



 

 

 

dass der Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler durch schriftliche Informationen zur Lern- und 

Leistungsentwicklung beurteilt wird. Abweichend von Satz 2 wird der Lernerfolg in Jahrgangsstufe 

3 immer durch schriftliche Informationen zur Lern- und Leistungsentwicklung beurteilt, wenn die 

Schulanfangsphase jahrgangsstufenübergreifend mit der Jahrgangsstufe 3 verbunden ist. Schü-

lerinnen und Schüler mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ 

werden durchgängig durch schriftliche Informationen zur Lern- und Leistungsentwicklung beur-

teilt. Bei Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in dem Förder-

schwerpunkt „Lernen“ kann die Klassenkonferenz auf Antrag der Erziehungsberechtigten der 

Schülerin oder des Schülers beschließen, dass die Schülerin oder der Schüler bis einschließlich 

Jahrgangsstufe 10 durchgängig durch schriftliche Informationen zur Lern-, Leistungs- und Kom-

petenzentwicklung beurteilt wird, wenn zu erwarten ist, dass ein berufsorientierter Abschluss nicht 

erreichbar ist. In der Integrierten Sekundarschule und der Gemeinschaftsschule kann die Schul-

konferenz mit der Mehrheit von zwei Dritteln ihrer stimmberechtigten Mitglieder beschließen, dass 

ab der Jahrgangsstufe 3 bis längstens einschließlich des ersten Schulhalbjahres der Jahrgangs-

stufe 9 der Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler durch schriftliche Informationen zur Lern-, 

Leistungs- und Kompetenzentwicklung beurteilt wird. Mit gleicher Mehrheit kann die Schulkonfe-

renz beschließen, dass das Halbjahreszeugnis durch mindestens ein verpflichtendes und zu do-

kumentierendes Gespräch mit den jeweiligen Erziehungsberechtigten über die Lern-, Leistungs- 

und Kompetenzentwicklung der Schülerin oder des Schülers ersetzt werden kann. 

 

(5) Die Leistungsbeurteilung der Schülerinnen und Schüler durch ihre Lehrkräfte stützt sich auf die 

regelmäßige Beobachtung und Feststellung der Lern-, Leistungs- und Kompetenzentwicklung; sie 

bezieht alle mündlichen, schriftlichen, praktischen und sonstigen Leistungen ein, die die Schülerin 

oder der Schüler im Zusammenhang mit dem Unterricht erbracht hat. Für die Leistungsbeurtei-

lung maßgebend ist der nach Kriterien des Bildungsgangs festgestellte Entwicklungsstand der 

Kenntnisse, Kompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerin oder des Schülers. Die in-

dividuelle Lernentwicklung ist zu berücksichtigen. 

 

(6) Zur vergleichenden Feststellung der Lern-, Leistungs- und Kompetenzentwicklung können die 

Schulen Schulleistungstests durchführen. Schulleistungstests, die mehrere Lerngruppen dersel-

ben Jahrgangsstufe einer Schule oder mehrerer Schulen umfassen und die den Anforderungen 

des Bildungsgangs für die entsprechende Jahrgangsstufe entsprechen, können als Klassenarbei-

ten anerkannt werden. Die Entscheidung darüber trifft die Gesamtkonferenz. Die Ergebnisse der 

Schulleistungstests sind den Erziehungsberechtigten oder den volljährigen Schülerinnen und 

Schülern bekannt zu geben. 

 

(7) In den Jahrgangsstufen 3 bis 10 kann auf Beschluss der Schulkonferenz das Arbeits- und 

Sozialverhalten durch die Klassenkonferenz beurteilt werden. Die Schulkonferenz bestimmt auch, 

wie das Arbeits- und Sozialverhalten bewertet wird und in welcher Form die Erziehungsberech-

tigten und die Schülerinnen und Schüler darüber informiert werden. 

 



 

 

 

(8) Sind Schülerinnen und Schüler durch eine lang andauernde erhebliche Beeinträchtigung da-

ran gehindert, ihr vorhandenes Leistungsvermögen darzustellen, erhalten sie besondere Unter-

stützungsmaßnahmen, die diese Beeinträchtigung ausgleichen (Nachteilsausgleich). Das fachli-

che Anforderungsniveau der Leistungsanforderungen ist dabei zu wahren. 

 

(9) Von einer Bewertung in einzelnen Fächern oder abgrenzbaren fachlichen Bereichen kann 

abgesehen werden (Notenschutz), wenn Schülerinnen und Schüler eine Leistung oder Teilleistung 

auch unter Gewährung eines Nachteilsausgleichs nicht erbringen können, die Leistung oder Teil-

leistung nicht durch eine andere vergleichbare Leistung oder Teilleistung ersetzt werden kann 

und die Nichterbringung der Leistung oder Teilleistung auf eine lang andauernde erhebliche Be-

einträchtigung 

1. im körperlich-motorischen Bereich, 

2. beim Sprechen, 

3. durch eine Sinnesschädigung, 

4. beim Lesen und in der Rechtschreibung, 

5. beim Rechnen oder 

6. durch Autismus 

 

zurückzuführen ist. Ein Notenschutz erfolgt nur auf Antrag der Erziehungsberechtigten oder der 

volljährigen Schülerinnen und Schüler. Art und Umfang des Notenschutzes sind im Zeugnis zu 

vermerken. 

(10) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere zur Ertei-

lung von Zeugnissen oder entsprechenden Nachweisen, zu den Beurteilungsgrundsätzen und den 

Verfahren der Lernerfolgskontrollen einschließlich der Bewertung durch Punkte und dem Abwei-

chen von den allgemeinen Maßstäben der Leistungsbewertung einschließlich des Nachteilsaus-

gleichs und des Notenschutzes sowie zur Form der Beurteilung des Arbeits- und Sozialverhaltens 

durch Rechtsverordnung zu regeln. Darin kann vorgesehen werden, dass ein Zeugnis oder ein 

entsprechender Nachweis nur am Ende eines Schuljahres ausgegeben wird. 

 

§ 59 

Aufrücken, Versetzung, Wiederholung, Überspringen, Kurseinstufung 

(1) Grundsätzlich rücken die Schülerinnen und Schüler jeweils mit Beginn des neuen Schuljahres 

in die nächsthöhere Jahrgangsstufe auf. Bis zum Abschluss der Sekundarstufe I finden Jahr-

gangsstufenwiederholungen nur in besonders begründeten Ausnahmefällen statt. Darüber sind 

zwischen der Schule und der Schülerin oder dem Schüler und ihren oder seinen Erziehungsbe-

rechtigten Bildungs- und Erziehungsvereinbarungen zu schließen. In der Sekundarstufe I am 

Gymnasium, der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe und in der Fachoberschule sowie 

in zweijährigen Lehrgängen gemäß § 40 Absatz 1 erfolgen Versetzungsentscheidungen. 

 

(2) Eine Schülerin oder ein Schüler wird versetzt, wenn ihr oder sein durch ein Zeugnis oder einen 

entsprechenden Nachweis ausgewiesener Leistungs- und Kompetenzstand die Erwartung recht-

fertigt, dass sie oder er mit Erfolg in der nächsten Jahrgangsstufe mitarbeiten kann. Für Schüle-

rinnen und Schüler, die im Laufe des Schuljahres deutliche Leistungsrückstände aufweisen, legen 



 

 

 

die jeweiligen Lehrerinnen und Lehrer koordiniert und gemeinsam mit der jeweiligen Schülerin 

oder dem jeweiligen Schüler und ihren oder seinen Erziehungsberechtigten aufeinander abge-

stimmte individuelle Fördermaßnahmen fest, um eine Versetzung zu erreichen. 

 

(3) Bei Nichtversetzung wiederholt eine Schülerin oder ein Schüler die bisherige Jahrgangsstufe 

desselben Bildungsgangs. Im Falle des § 56 Absatz 5 Satz 1 ist eine Wiederholung am Gymna-

sium ausgeschlossen. Bei zweimaliger Nichtversetzung in derselben Jahrgangsstufe oder bei 

Nichtversetzung in zwei aufeinanderfolgenden Jahrgangsstufen der Fachoberschule muss die 

Schülerin oder der Schüler den bisher besuchten Bildungsgang verlassen. Bei zweimaliger Nicht-

versetzung in der Einführungsphase muss die gymnasiale Oberstufe verlassen werden. Die Schul-

aufsichtsbehörde kann im Einzelfall aus wichtigen Gründen Ausnahmen zulassen. 

 

(4) Eine Schülerin oder ein Schüler kann auf Antrag der Erziehungsberechtigten die Jahrgangs-

stufe einmal freiwillig wiederholen oder spätestens im Anschluss an die Aushändigung des Halb-

jahreszeugnisses in die vorhergegangene Jahrgangsstufe zurücktreten, wenn eine erfolgreiche 

Mitarbeit nicht mehr gewährleistet ist. Wer in der Sekundarstufe II das Ziel des Bildungsgangs 

nicht mehr erreichen kann, muss zurücktreten oder den Bildungsgang verlassen. 

 

(5) Eine Schülerin oder ein Schüler kann auf Antrag der Erziehungsberechtigten eine Jahrgangs-

stufe überspringen und vorversetzt werden, wenn eine bessere Förderung ihrer oder seiner 

Lern-, Leistungs- und Kompetenzentwicklung und eine erfolgreiche Mitarbeit in der höheren Jahr-

gangsstufe zu erwarten sind. 

 

(6) Über die Versetzung, eine Wiederholung, einen Rücktritt und ein Überspringen sowie eine 

Kurseinstufung entscheidet die Klassenkonferenz. 

 

(7) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere zu den 

Voraussetzungen und dem Verfahren der Versetzung, der Wiederholung, des Rücktritts, des Auf-

rückens, des Überspringens und der Kurseinstufung sowie für den Wechsel von einer Schulart in 

eine andere durch Rechtsverordnung zu regeln. Darin kann für nicht versetzte Schülerinnen und 

Schüler eine Leistungsüberprüfung vorgesehen werden, in der nachzuweisen ist, dass die Leis-

tungsmängel überwunden sind und deshalb eine nachträgliche Versetzung gerechtfertigt ist 

(Nachprüfung). Eine Nachprüfung kann auch zum Erreichen eines Abschlusses oder der Berech-

tigung zum Übergang in die gymnasiale Oberstufe vorgesehen werden. 

 

§ 60 

Abschlussprüfungen und Abschlussverfahren, 

Prüfungen für Nichtschülerinnen und Nichtschüler 

(1) Der erfolgreiche Abschluss eines Bildungsgangs wird durch eine Prüfung oder ein Abschluss-

verfahren festgestellt, wenn dies durch dieses Gesetz oder auf Grund dieses Gesetzes vorgese-

hen ist. Grundlage für die Anforderungen an eine Prüfung und an ein Abschlussverfahren sind die 

Rahmenlehrpläne für Unterricht und Erziehung. 



 

 

 

(2) Für die Prüfungen werden von der Schulaufsichtsbehörde oder in deren Auftrag Ausschüsse 

gebildet. Mitglieder sind in der Regel die Schulleiterin oder der Schulleiter sowie an der Schule 

unterrichtende Lehrkräfte. Eine nicht bestandene Abschlussprüfung kann einmal wiederholt wer-

den. In begründeten Ausnahmefällen kann die Schulaufsichtsbehörde eine zweite Wiederholung 

zulassen. 

(3) Personen, die die allgemeine Schulpflicht erfüllt haben und keine öffentliche Schule besuchen, 

können in einer besonderen Prüfung die Abschlüsse der allgemein bildenden Schulen nachträg-

lich erwerben (Prüfung für Nichtschülerinnen und Nichtschüler). Die Abschlüsse der beruflichen 

Schulen können unter den Voraussetzungen des Satzes 1 nachträglich erworben werden, wenn 

für sie Prüfungen für Nichtschülerinnen und Nichtschüler durch Rechtsverordnung vorgesehen 

werden. 

(4) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere über Ab-

schlussprüfungen und Abschlussverfahren sowie über Prüfungen für Nichtschülerinnen und Nicht-

schüler durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere 

 1. die Zulassungsvoraussetzungen sowie die Einbeziehung von im Unterricht und von au-

ßerhalb des Bildungsgangs erbrachten Leistungen, 

 2. die Berufung, Zusammensetzung und Aufgaben der Prüfungsausschüsse, 

 3. den Zweck der Prüfung, die Prüfungsgebiete und Art und Umfang der 

  Prüfungsanforderungen, 

 4. die Bewertungsmaßstäbe und Voraussetzungen für das Bestehen der Prüfung, 

 5. die Bewertung des Prüfungsergebnisses einschließlich der Anerkennung von schulischen 

oder im Beruf erbrachten Leistungen von Nichtschülerinnen und Nichtschülern, Erteilung 

von Prüfungszeugnissen und der damit verbundenen Berechtigungen, 

 6. das Prüfungsverfahren einschließlich des Ausschlusses, der Befreiung oder des Abse-

hens von der mündlichen Prüfung, 

 7. den Rücktritt und die Unterbrechung oder vorzeitige Beendigung der Prüfung bei Ver-

säumnissen, Störungen, Täuschungen oder Leistungsausfällen, 

 8. die Folgen des Nichtbestehens der Prüfung und das Verfahren bei der Wiederholung von 

Prüfungen oder Prüfungsteilen, 

 9. die Zulassung von Nichtschülerinnen und Nichtschülern zur Prüfung, die Anforderungen 

an die Schulbildung und, soweit es für den Erwerb der gleichwertigen Schulbildung er-

forderlich ist, die Anforderungen an die Berufsausbildung oder an den Inhalt einer Be-

rufstätigkeit, 

 10. die Einrichtung von Prüfungen für Nichtschülerinnen und Nichtschüler zum nachträgli-

chen Erwerb von beruflichen Abschlüssen. 

Für Nichtschülerinnen und Nichtschüler kann für die Zulassung zur Prüfung auch ein Mindestalter 

vorgeschrieben werden. 

 

 

Grundschulverordnung (GsVO) 

vom 19. Januar 2005, die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 7. Juli 2022 (GVBl. S. 

492) geändert worden ist 

 



 

 

 

§ 17 

Förderung für Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache 

(1) Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache sind ungeachtet ihrer Staatsange-

hörigkeit Kinder, deren Kommunikationssprache innerhalb der Familie nicht Deutsch ist. Wenn 

festgestellt wird, dass sie dem Unterricht nicht oder nur unzureichend folgen können, weil sie die 

deutsche Sprache nicht hinreichend beherrschen, erhalten sie eine Sprachförderung. 

(2) Bei Schülerinnen und Schülern nichtdeutscher Herkunftssprache, die bisher keine deutsche 

Schule besucht haben und in einen bereits begonnenen Bildungsgang eintreten und erkennen 

lassen, dass sie dem Unterricht nicht oder nur unzureichend folgen können, wird der Umfang der 

deutschen Sprachkenntnisse bei der Aufnahme gemäß § 15 Absatz 2 Satz 2 des Schulgesetzes 

festgestellt. Zur Ermittlung des Sprachstandes werden Verfahren angewendet, die im Rahmen 

des schuleigenen Förderkonzepts festgelegt werden. Auf der Grundlage des ermittelten Sprach-

stands entscheidet die Schulaufsichtsbehörde auf Vorschlag der Schulleiterin oder des Schullei-

ters, ob die Förderung in einer Regelklasse oder zunächst in einer besonderen Lerngruppe er-

folgt. Das Ergebnis der Sprachstandsfeststellung und die sich daraus ergebende Förderung wer-

den den Erziehungsberechtigten von der Schulleiterin oder dem Schulleiter schriftlich oder elekt-

ronisch mit angemessener Verschlüsselung mitgeteilt und erläutert. In der Schulanfangsphase 

wird grundsätzlich in Regelklassen gefördert. 

(3) Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache, die in einer Regelklasse voraus-

sichtlich nicht ausreichend gefördert werden können, werden in besonderen Lerngruppen unter-

richtet, die vorrangig dem systematischen Erwerb von Deutsch als Unterrichtssprache dienen, um 

den Wechsel in eine Regelklasse zum frühestmöglichen Zeitraum vorzubereiten. Über die zu be-

suchende Jahrgangsstufe nach Verlassen der besonderen Lerngruppe entscheidet die Schullei-

terin oder der Schulleiter im Benehmen mit der Schulaufsichtsbehörde. 

(4) Bei der Bewertung der Leistungen von Schülerinnen und Schülern ohne hinreichende Deutsch-

kenntnisse, die seit längstens zwei Jahren ausschließlich eine deutschsprachige Regelklasse be-

suchen, ist das eingeschränkte sprachliche Verständnis zu berücksichtigen. Jedes während die-

ses Zeitraums erteilte Zeugnis enthält erläuternde Aussagen über die Entwicklung der Ausdrucks- 

und Verständigungsfähigkeit der Schülerin oder des Schülers in der deutschen Sprache. Inner-

halb dieses Zeitraums kann die Schulleiterin oder der Schulleiter auf Vorschlag der Klassenkon-

ferenz entscheiden, dass die Beurteilung in einzelnen oder allen Fächern anstelle von Noten 

durch schriftliche Informationen zur Lern- und Leistungsentwicklung erfolgt (Notenschutz). Bei 

Schülerinnen und Schülern, die zuletzt im zweiten Schulhalbjahr der Jahrgangsstufe 5 ganz oder 

überwiegend verbal beurteilt wurden, wird im Rahmen des Übergangs in die Sekundarstufe I die 

Durchschnittsnote abweichend von § 24 Absatz 2 Satz 6 nur aus den Zeugnisnoten des ersten 

Schulhalbjahres der Jahrgangsstufe 6 gebildet. 

(5) Die in Absatz 4 Satz 1 genannten Schülerinnen und Schüler können einen Nachteilsausgleich 

erhalten, um ihre nicht ausreichenden Deutschkenntnisse auszugleichen. Als Nachteilsausgleich 

kommen ergänzend zu den in § 14a Absatz 3 genannten Maßnahmen insbesondere in Betracht 

1. das Ersetzen von Klassenarbeiten durch andere, den Anforderungen des Rahmenlehrplans 

entsprechende Aufgaben mit angemessenen schriftlichen Anteilen, wobei jedoch mindestens 

eine Klassenarbeit je Fach zu schreiben ist, sowie 



 

 

 

2. das Bereitstellen oder Zulassen eines zweisprachigen Wörterbuches Herkunftssprache - 

Deutsch / Deutsch - Herkunftssprache. 

(6) Maßnahmen zum Nachteilsausgleich und Notenschutz werden in der Regel für ein Schulhalb-

jahr gewährt und sind stetig an die Entwicklung der Deutschkenntnisse der Schülerin oder des 

Schülers anzupassen. 

 

§ 19 

Grundsätze der Leistungsbeurteilung 

(1) Leistungen werden an Grundschulen gemäß § 58 Absatz 3 des Schulgesetzes und nach den 

im Rahmenlehrplan formulierten allgemeinen und fachlichen Standards und Kompetenzerwar-

tungen bewertet. Die Lern-, Leistungs- und Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler 

wird 

1. in der Schulanfangsphase ausschließlich als verbale Beurteilung schriftlich dargestellt, 

2. in den Jahrgangsstufen 3 und 4 mit Noten oder, wenn die Mehrheit der stimmberechtigten 

Erziehungsberechtigten einer Klasse dies beschließt, als verbale Beurteilung schriftlich bewertet 

und 

3. ab Jahrgangsstufe 5 mit Noten bewertet. 

Abweichend von Satz 2 Nummer 2 wird die Lern-, Leistungs- und Kompetenzentwicklung in Jahr-

gangsstufe 3 immer als verbale Beurteilung schriftlich bewertet, wenn die Schulanfangsphase 

jahrgangsstufenübergreifend mit der Jahrgangsstufe 3 verbunden ist. Der Beschluss über die 

verbale Beurteilung nach Satz 2 Nummer 2 muss spätestens einen Monat nach Beginn des Un-

terrichts in der jeweiligen Jahrgangsstufe vorliegen; er gilt für jeweils ein Schuljahr. Sofern verbal 

beurteilt wird, sind die Leistungen im Rahmen der Förderprognose gemäß § 24 Absatz 5 in Noten 

darzustellen. Verbale Beurteilungen können als Fließtext oder indikatorenorientiert erstellt wer-

den. Über die Form der verbalen Beurteilung sind die Erziehungsberechtigten vor einer Abstim-

mung zu informieren. 

(2) An Gemeinschaftsschulen und Integrierten Sekundarschulen gilt Absatz 1 mit der Maßgabe, 

dass mit Beschluss der Schulkonferenz gemäß § 58 Absatz 4 Satz 6 des Schulgesetzes der Lern-

erfolg der Schülerinnen und Schüler durchgängig verbal beurteilt wird. 

(3) In den Jahrgangsstufen 3 und 4 wird das am Ende des jeweils ersten Schulhalbjahres zu er-

teilende Zeugnis, sofern es sich um eine verbale Beurteilung handelt, durch ein schriftlich zu do-

kumentierendes Gespräch mit den Erziehungsberechtigten ersetzt, wenn dies mindestens zwei 

Drittel der stimmberechtigten Erziehungsberechtigten einer Klasse beschließen oder ein entspre-

chender Beschluss der Schulkonferenz vorliegt. An Gemeinschaftsschulen und Integrierten Se-

kundarschulen kann jedes Halbjahreszeugnis durch ein schriftlich dokumentiertes Gespräch mit 

den Erziehungsberechtigten ersetzt werden, wenn ein entsprechender, mit zwei Dritteln der 

stimmberechtigten Mitglieder getroffener Beschluss der Schulkonferenz vorliegt. 

(4) Die Leistungen im Wahlpflichtunterricht werden ausschließlich verbal beurteilt. 

(5) Die verbale Beurteilung umfasst Aussagen zur Kompetenzentwicklung, zu dem an den Stan-

dards des Rahmenlehrplans orientierten Leistungsstand in allen Fächern und trifft Aussagen über 

Stärken und Fördernotwendigkeiten. Beobachtungen und Bewertungen sind von den Lehrkräften 

regelmäßig während des gesamten Beurteilungszeitraumes schriftlich oder elektronisch festzu-

halten und den Schülerinnen und Schülern in altersangemessener Form zu erläutern. 



 

 

 

(6) Noten sind durch Zusätze zu präzisieren und zu erläutern, die insbesondere Mitteilungen zum 

individuellen Lernfortschritt geben. Außerhalb von Zeugnissen können Noten auch mit Tendenzen 

versehen werden. 

(7) Verbale Beurteilungen, Noten und die ihnen zugrunde liegenden Kriterien sind den Schülerin-

nen und Schülern und deren Erziehungsberechtigten zu erläutern und eingehend zu begründen. 

(8) Bei der Bildung von Zeugnisnoten ist das Verhältnis von schriftlichen, mündlichen und sonsti-

gen Leistungen zu gewichten. Sofern Teilnoten in einzelnen Fächern ausgewiesen werden, kön-

nen mündliche und sonstige Leistungen zu einem allgemeinen Teil zusammengefasst werden. In 

Fächern, in denen Klassenarbeiten geschrieben werden, gehen schriftliche Leistungen etwa zur 

Hälfte in die Zeugnisnote ein. Es werden nur die im jeweiligen Beurteilungszeitraum erbrachten 

Leistungen berücksichtigt. Beurteilungszeitraum ist in der Schulanfangsphase das gesamte 

Schuljahr, danach das jeweilige Schulhalbjahr. Eine Zeugnisnote kann in der Regel nur dann 

gebildet werden, wenn eine Schülerin oder ein Schüler im Beurteilungszeitraum mindestens sechs 

Wochen kontinuierlich oder insgesamt mindestens acht Wochen am Unterricht teilgenommen hat. 

Weitere Grundsätze zur Leistungsbeurteilung beschließt die Gesamtkonferenz auf Vorschlag der 

Fachkonferenzen. 

(9) Handschrift wird bis einschließlich Jahrgangsstufe 6 beurteilt. Die Beurteilung erfolgt stets 

verbal. 

(10) Für die Bewertung nicht erbrachter Leistungen gilt § 58 Absatz 3 Satz 3 und 4 des Schulge-

setzes. Die Erziehungsberechtigten sind bei Leistungsverweigerung und grobem Täuschungsver-

such ihres Kindes zu informieren. Im Wiederholungsfall ist ein Gespräch mit den Erziehungsbe-

rechtigten zu führen. Eine Bewertung mit „ungenügend“ darf erst im Wiederholungsfall und nach 

einem Gespräch mit der Schülerin oder dem Schüler und den Erziehungsberechtigten erfolgen. 

Sofern die Schule oder die Erziehungsberechtigten es für erforderlich halten, ist das SIBUZ ein-

zubeziehen. 

 

§ 20 

Lernerfolgskontrollen 

(1) Lernerfolgskontrollen dienen der Sicherung und Dokumentation der Lernleistung. Zur Feststel-

lung der erreichten Lern-, Leistungs- und Kompetenzentwicklung werden berücksichtigt: 

 a) schriftliche Leistungsnachweise in Form von Klassenarbeiten, Portfolio, schriftlichen Tei-

len von Präsentationen sowie als schriftliche Kurzkontrollen, zum Beispiel Diktate, Voka-

beltests und Grammatikarbeiten, 

 b) mündliche Leistungsnachweise in Form von Beiträgen zum Unterrichtsgeschehen, in 

Gruppenarbeiten, Projektaufträgen, mündlichen Prüfungen und mündlichen Teilen von 

Präsentationen sowie 

 c) sonstige Leistungsnachweise, insbesondere den Unterricht vor- und nachbereitende 

Lernaufgaben (Hausaufgaben), schriftliche Projekt- und Gruppenarbeiten, Heft- und 

Hefterführung. 

Lernerfolgskontrollen dürfen nicht als Strafe oder als Mittel zur Disziplinierung angewendet wer-

den. 



 

 

 

(2) Klassenarbeiten beziehen sich auf die im Unterricht des jeweiligen Schuljahres behandelten 

Themen und bauen auf in den bisherigen Schuljahren erworbenen Kompetenzen sowie Elemen-

tarwissen auf. Sie können Aufgaben unterschiedlicher Schwierigkeit umfassen, sofern sie insge-

samt dem Niveau der jeweiligen Jahrgangsstufe entsprechen. Allen Schülerinnen und Schülern 

sind vor den Klassenarbeiten hinreichende Lernangebote in den zu überprüfenden Themen zu 

geben. Ab der Jahrgangsstufe 3 werden in Deutsch und Mathematik sowie in Klassen mit 

deutsch-türkischer Alphabetisierung und Erziehung zusätzlich in Muttersprache Türkisch mindes-

tens jeweils drei Klassenarbeiten je Schuljahr geschrieben. Ab der Jahrgangsstufe 5 werden in 

der Fremdsprache, in Gesellschaftswissenschaften und in Naturwissenschaften mindestens je-

weils drei Klassenarbeiten je Schuljahr geschrieben. Klassenarbeiten dauern in der Regel eine 

und nicht mehr als zwei Unterrichtsstunden; sie werden in der Regel im Klassenverband geschrie-

ben. Die Termine sowie Hinweise auf die inhaltlichen Schwerpunkte der Klassenarbeiten sind 

spätestens eine Woche vorher bekannt zu geben. An einem Tag darf nur eine Klassenarbeit ge-

schrieben werden. Im Übrigen beschließt die Gesamtkonferenz Grundsätze über Art, Umfang 

und Verteilung der Klassenarbeiten und legt auf Vorschlag der Fachkonferenzen Grundsätze für 

die Benutzung von Hilfsmitteln fest; über die Einzelheiten der Umsetzung entscheidet die Klas-

senkonferenz. 

(3) Ab Jahrgangsstufe 3 können, ab Jahrgangsstufe 5 werden in der Regel in allen Fächern 

schriftliche Kurzkontrollen durchgeführt; dabei kann das Fach Sport ausgenommen werden. Der 

zeitliche Umfang darf 30 Minuten nicht überschreiten. Näheres insbesondere zur Anzahl und zum 

Umfang je Fach beschließt die Fachkonferenz im Rahmen der von der Gesamtkonferenz festge-

legten Grundsätze. 

(4) Zur Sicherung vergleichbarer Standards werden schulübergreifend schriftliche Vergleichsar-

beiten durchgeführt und nach einheitlichen Maßstäben ausgewertet. An Vergleichsarbeiten neh-

men alle Schülerinnen und Schüler verpflichtend teil, die nach dem Rahmenlehrplan zielgleich 

unterrichtet werden. Das nähere Verfahren zur Durchführung und Auswertung legt die Schulauf-

sichtsbehörde fest. 

(5) Schriftliche Leistungsnachweise sind unverzüglich zu korrigieren, die Fehler sind zu kennzeich-

nen und mit Bearbeitungshinweisen für die Schülerinnen und Schüler zu versehen. Mängel in den 

Bereichen der sprachlichen Richtigkeit, der Rechtschreibung und der äußeren Form können auf 

Beschluss der Gesamtkonferenz bei der Bewertung ab Jahrgangsstufe 5 angemessen berück-

sichtigt werden. Für schriftliche Leistungsnachweise gilt für die Jahrgangsstufen 4 bis 6 folgender 

Bewertungsschlüssel: 

 

Erreichte 

Leistung: 
>96 % >80 % >60 % >45 % >16 % <16 % 

Note: 1 2 3 4 5 6 

 

Lehrkräfte können von diesem Bewertungsschlüssel bei schriftlichen Leistungsnachweisen mit 

deutlich erhöhtem oder geringerem Anforderungsniveau im Rahmen der schulischen Festlegun-

gen abweichen. 



 

 

 

(6) Klassenarbeiten sind den Schülerinnen und Schülern und deren Erziehungsberechtigten zur 

kurzfristigen Einsichtnahme zu überlassen und ab Jahrgangsstufe 5 mit einem Notenspiegel zu 

versehen. Die Ergebnisse der Klassenarbeiten sind der Schulleiterin oder dem Schulleiter unter 

Vorlage einer guten, einer durchschnittlichen und einer schwachen Arbeit mitzuteilen; für schrift-

liche Kurzkontrollen kann die Schulleiterin oder der Schulleiter die Vorlage verlangen. Ist das 

Ergebnis einer Klassenarbeit bei mehr als einem Drittel der teilnehmenden Schülerinnen und 

Schüler einer Klasse oder Lerngruppe mangelhaft oder schlechter, muss die Lehrkraft mögliche 

Ursachen darlegen und darstellen, welche weitere Förderung vorgesehen ist. Die Schulleiterin 

oder der Schulleiter entscheidet, ob die Klassenarbeit gewertet oder wiederholt wird. 

(7) Für die Durchführung von Leistungsnachweisen setzt die Klassenkonferenz individuell notwen-

dige Maßnahmen des Nachteilsausgleichs für zielgleich unterrichtete Schülerinnen und Schüler 

mit sonderpädagogischem Förderbedarf nach Maßgabe von §§ 38 bis 40 der Sonderpädago-

gikverordnung, für Schülerinnen und Schüler mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten, Rechen-

schwierigkeiten oder nicht ausreichenden Deutschkenntnissen entsprechend §§ 14a, 16, 16a 

und 17 fest. 

(8) Den Unterricht vor- und nachbereitende Lernaufgaben sollen die Schülerinnen und Schüler 

zum eigenverantwortlichen Lernen befähigen und Lernprozesse unterstützen und verstärken. Die 

Aufgaben sollen auf die individuellen Lernbedürfnisse der Schülerin oder des Schülers ausge-

richtet sein und von ihr oder ihm selbständig bearbeitet werden können. Auf der Grundlage des 

Beschlusses der Schulkonferenz über den Umfang und die Verteilung dieser Aufgaben, insbeson-

dere über zeitliche Vorgaben, Kontrollen und Auswertungen im Unterricht, entscheidet die Klas-

senkonferenz über die Umsetzung für die jeweilige Klasse. Im Rahmen des Ganztagskonzepts 

sind an gebundenen und offenen Ganztagsschulen insbesondere am Nachmittag Zeiten für die 

Erledigung von den Unterricht vor- und nachbereitenden Lernaufgaben vorzusehen. Über Art, 

Umfang und fachspezifische Ziele dieser Lernaufgaben sind die Erziehungsberechtigten regel-

mäßig zu informieren. 

(9) Schriftliche Leistungsnachweise können von der Schule zeitweilig einbehalten werden. Sie sind 

spätestens am Ende des Schuljahres zurückzugeben, sofern nicht wichtige Gründe einen länge-

ren Einbehalt notwendig machen. Für Vergleichsarbeiten trifft die Schulaufsichtsbehörde geson-

derte Regelungen. 

 

Sekundarstufe I-Verordnung (Sek I-VO) 

vom 31. März 2010, die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 17. Dezember 2021 (GVBl. 

S. 1390) geändert worden ist 

 

§ 17 

Förderung für Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache 

(1) Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache sind ungeachtet ihrer Staatsange-

hörigkeit Kinder und Jugendliche, deren Kommunikationssprache innerhalb der Familie nicht 

Deutsch ist. 

(2) Bei Schülerinnen und Schülern nichtdeutscher Herkunftssprache, die bisher keine deutsche 

Schule besucht haben und erkennen lassen, dass sie dem Unterricht nicht oder nur unzureichend 



 

 

 

folgen können, wird bei der Aufnahme gemäß § 15 Absatz 2 Satz 2 des Schulgesetzes der Um-

fang der deutschen Sprachkenntnisse festgestellt. Zur Ermittlung des Sprachstandes werden 

mündliche und schriftliche Verfahren angewendet, die im Rahmen des schuleigenen Förderkon-

zepts festgelegt werden. Die Schulaufsichtsbehörde entscheidet auf der Grundlage des Ergeb-

nisses der Sprachstandsfeststellung, ob die Förderung in einer Regelklasse gemäß Absatz 3 oder 

zunächst in einer besonderen Lerngruppe gemäß Absatz 4 erfolgt; sofern die Regelklasse be-

sucht werden soll, werden gleichzeitig die Entscheidungen gemäß § 9 Absatz 1 getroffen. Das 

Ergebnis der Sprachstandsfeststellung und die sich daraus ergebende Art der Förderung wird 

den Erziehungsberechtigten von der Schulleiterin oder dem Schulleiter schriftlich oder elektro-

nisch mit angemessener Verschlüsselung mitgeteilt und erläutert. 

(3) In Regelklassen erfolgt die Förderung im Rahmen der organisatorischen und personellen 

Möglichkeiten der Schule nach einem schuleigenen Förderkonzept grundsätzlich integrativ im 

Unterricht aller Fächer. Bei entsprechendem Bedarf können zusätzliche Fördermaßnahmen 

durchgeführt werden, über deren Form und Umfang die Schule entscheidet. Die Teilnahme an 

zusätzlichen Sprachfördermaßnahmen ist für Schülerinnen und Schüler mit festgestelltem Bedarf 

verbindlich. 

(4) Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache, die in einer Regelklasse nicht aus-

reichend gefördert werden können, werden grundsätzlich in besonderen Lerngruppen unterrich-

tet. Besondere Lerngruppen können auch schul- und jahrgangsstufenübergreifend eingerichtet 

werden. Sie dienen vor allem dem intensiven Erwerb von Deutsch als Unterrichtssprache mit dem 

Ziel, den Wechsel in eine Regelklasse zum frühestmöglichen Zeitpunkt vorzubereiten. Zeugnisse 

werden in diesen Lerngruppen durch Lernstandsberichte ersetzt. Ein Lernstandsbericht ist auch 

bei einem Wechsel der Lerngruppe auszustellen. Der Besuch einer besonderen Lerngruppe wird 

nicht auf die Höchstverweildauer gemäß § 26 angerechnet. Über die zu besuchende Schulart 

und Jahrgangsstufe nach Verlassen der besonderen Lerngruppe entscheidet die Schulaufsichts-

behörde auf Vorschlag der Klassenkonferenz. 

(5) Sofern bei Schülerinnen und Schülern nichtdeutscher Herkunftssprache nach dem Übergang 

aus der Grundschule in die Sekundarstufe I noch Mängel in der deutschen Sprache festgestellt 

werden, die eine erfolgreiche Mitarbeit im Unterricht nicht erwarten lassen, entscheidet die Schul-

leiterin oder der Schulleiter, welche Fördermaßnahmen nach Absatz 3 in Frage kommen oder ob 

eine in der Grundschule begonnene Förderung in besonderen Lerngruppen fortgesetzt werden 

muss. Zuvor ist der Sprachstand gemäß Absatz 2 festzustellen. 

(6) Die Erziehungsberechtigten von Schülerinnen und Schülern nichtdeutscher Herkunftssprache 

können innerhalb des ersten Schulhalbjahres nach ausschließlicher Aufnahme in eine Regel-

klasse der Sekundarstufe I am Gymnasium bei der Schulaufsichtsbehörde die Befreiung von der 

Teilnahme am Unterricht in einer zweiten Fremdsprache beantragen. Die Befreiung wird erteilt, 

wenn den Schülerinnen und Schülern auf Grund mangelhafter Deutschkenntnisse das Erlernen 

einer weiteren Fremdsprache nicht zugemutet werden kann und sie Kenntnisse in ihrer Herkunfts-

sprache oder einer Amtssprache ihres Herkunftslandes nachweisen, die mindestens der Niveau-

stufe B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens entsprechen. Dieser Nachweis ist 

durch eine Prüfung in der Herkunftssprache oder einer Amtssprache ihres Herkunftslandes oder 

durch die Vorlage von Dokumenten, insbesondere Zeugnissen über die erfolgreiche Teilnahme 

am Unterricht in dieser Sprache zu erbringen. Eine Prüfung kann nur erfolgen, wenn entsprechend 



 

 

 

ausgebildete und geeignete Prüferinnen und Prüfer für eine Leistungsüberprüfung zur Verfügung 

stehen; sie findet in der Verantwortung der Schulaufsichtsbehörde unverzüglich nach Antragstel-

lung, spätestens aber am Ende der Jahrgangsstufe 10 statt. Die Prüfung besteht aus einer zwei 

Unterrichtsstunden dauernden schriftlichen Arbeit und einer ergänzenden, 15 Minuten dauernden 

mündlichen Prüfung. Sofern durch die Prüfung oder die Vorlage von Dokumenten nach Satz 3 

hinreichende Sprachkenntnisse belegt werden, wird auf dem Abgangs- oder Abschlusszeugnis 

ausgewiesen, dass die Schülerin oder der Schüler in der zu bezeichnenden Herkunfts- oder Amts-

sprache des Herkunftslandes Leistungen erbracht hat, die der durchgängigen Teilnahme am Un-

terricht in einer zweiten Fremdsprache ab Jahrgangsstufe 7 entsprechen. Eine Note wird nicht 

erteilt. 

(7) Auf den Zeugnissen wird die Teilnahme an besonderen Lerngruppen und Fördermaßnahmen 

gemäß Absatz 3 vermerkt. 

 

(8) Schülerinnen und Schüler ohne ausreichende Deutschkenntnisse, die seit längstens zwei Jah-

ren ausschließlich eine deutschsprachige Regelklasse besuchen, können einen Nachteilsaus-

gleich erhalten, um ihre nicht ausreichenden Deutschkenntnisse auszugleichen. Als Nachteilsaus-

gleiche kommen insbesondere in Betracht 

 1. die Verlängerung der Bearbeitungszeit bei schriftlichen Arbeiten, 

 2. das Ersetzen von Klassenarbeiten durch andere, den Anforderungen des Rahmenlehr-

plans entsprechende Aufgaben mit angemessenen schriftlichen Anteilen, wobei jedoch 

mindestens eine Klassenarbeit je Fach zu schreiben ist, sowie 

 3. das Bereitstellen oder Zulassen eines zweisprachigen Wörterbuches Herkunftssprache - 

Deutsch/Deutsch - Herkunftssprache. 

(9) Bei der Bewertung der Leistungen der in Absatz 8 Satz 1 genannten Schülerinnen und Schüler 

ist das eingeschränkte sprachliche Verständnis zu berücksichtigen. Jedes während dieses Zeit-

raums erteilte Zeugnis enthält erläuternde Aussagen über die Entwicklung der Ausdrucks- und 

Verständigungsfähigkeit der Schülerin oder des Schülers in der deutschen Sprache. An der Inte-

grierten Sekundarschule und an der Gemeinschaftsschule kann die Schulleiterin oder der Schul-

leiter auf Vorschlag der Klassenkonferenz innerhalb dieses Zeitraums entscheiden, dass die Be-

urteilung in einzelnen oder allen Fächern anstelle von Noten durch schriftliche Informationen zur 

Lern- und Leistungsentwicklung erfolgt (verbale Beurteilung); dies gilt nicht für das zweite Schul-

halbjahr der Jahrgangsstufe 9, für die Jahrgangsstufe 10 sowie für Abgangszeugnisse. Die ver-

bale Beurteilung trifft Aussagen zur Lernentwicklung, zum vergleichbaren Leistungsstand in allen 

Fächern und zu Stärken und Fördernotwendigkeiten. Beobachtungen und Bewertungen sind den 

Schülerinnen und Schülern zu erläutern. 

(10) Bei den in Absatz 8 Satz 1 genannten Schülerinnen und Schülern kann bei der Berechnung 

des Durchschnittswerts für den Erwerb der Berufsbildungsreife nach § 32 Absatz 1 Satz 1 Num-

mer 2 und Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 die Note in der ersten Fremdsprache unberücksichtigt blei-

ben, sofern sie weniger als zwei Jahre in dieser Fremdsprache unterrichtet wurden. 

(11) Über Art und Umfang des individuellen Nachteilsausgleichs entscheidet die Schulleiterin 

oder der Schulleiter auf Vorschlag der Klassenkonferenz. Maßnahmen zum Nachteilsausgleich 

werden in der Regel für ein Schulhalbjahr gewährt und sind stetig an die Entwicklung der 

Deutschkenntnisse der Schülerin oder des Schülers anzupassen. 



 

 

 

 

§ 19 

Lerndiagnose, Lernerfolgskontrollen 

(1) Eine Lerndiagnose wird als Grundlage für die individuelle Förderung mindestens in den Fä-

chern Deutsch, Mathematik und Fremdsprachen erstellt. Dafür stellen die Schulen die Lernaus-

gangslage der Schülerinnen und Schüler bei Eintritt in die Sekundarstufe I fest und entwickeln auf 

dieser Grundlage individuelle Fördermaßnahmen. Über das Konzept für die Lerndiagnose ent-

scheidet die Schule. Darüber hinaus sollen gemäß den Vorgaben der Schulaufsichtsbehörde für 

Schülerinnen und Schüler in allen Jahrgangsstufen Lerndiagnosen und Instrumente zur Dokumen-

tation der prozessorientierten Lernentwicklung angewendet werden. 

(2) Lernerfolgskontrollen dienen der Sicherung und Dokumentation der Lernleistung. Sie sind als 

Mittel zur Wahrung der Disziplin nicht zulässig. Zur Feststellung der Lern-, Leistungs- und Kom-

petenzentwicklung werden folgende Leistungen berücksichtigt:  

 1. Schriftliche Leistungen insbesondere in Form von Klassenarbeiten, schriftlichen Kurzkon-

trollen, schriftlichen Teilen von Projektarbeiten sowie Schulleistungstests, sofern sie ge-

mäß § 58 Absatz 6 des Schulgesetzes als Klassenarbeit anerkannt sind,  

 2. mündliche Leistungen insbesondere in Form von Beiträgen zum Unterrichtsgeschehen, 

mündlichen Kurzkontrollen, mündlichen Teilen von Projektarbeiten oder mündlichen 

Leistungsfeststellungen im Zusammenhang mit Vergleichsarbeiten und 

 3. sonstige Leistungen insbesondere in Form von Hausaufgaben, Hefterführung, prakti-

schen Teilen von Projektarbeiten oder von Kurzkontrollen. 

(3) In Klassenarbeiten wird der Stand der Lern-, Leistungs- und Kompetenzentwicklung im jewei-

ligen Schuljahr überprüft. Sofern in einer Klassenarbeit Leistungen auf mehreren Niveaustufen 

überprüft werden, müssen diese kenntlich gemacht werden. Inhalt und Schwierigkeitsgrad müs-

sen den jeweiligen Standards des Rahmenlehrplans entsprechen. Die Fächer, in denen Klassen-

arbeiten zu schreiben sind, die Mindestzahl und die Dauer der Klassenarbeiten für die jeweiligen 

Fächer ergeben sich aus der Anlage 4. Die Termine sowie Hinweise auf die inhaltlichen Schwer-

punkte der Klassenarbeiten sind spätestens eine Woche vorher bekannt zu geben. An einem Tag 

darf nur eine Klassenarbeit geschrieben werden. Im Übrigen beschließt die Gesamtkonferenz 

Grundsätze über Art, Umfang, Verteilung und Dauer der Klassenarbeiten und legt auf Vorschlag 

der Fachkonferenzen Grundsätze für die Benutzung von Hilfsmitteln fest; über die Einzelheiten 

der Umsetzung entscheidet die Klassenkonferenz. Für versäumte Klassenarbeiten ist, soweit sie 

nicht nach § 20 Absatz 3 mit der Note „ungenügend“ bewertet werden, jeweils ein Nachschreib-

termin anzusetzen, sofern dies zur Ermittlung des Leistungsstandes erforderlich ist; in Ausnahme-

fällen kann die Leistungsfeststellung auch in mündlicher Form nachgeholt werden. 

(4) Zur Überprüfung der Lern-, Leistungs- und Kompetenzentwicklung sollen Kurzkontrollen in 

schriftlicher, mündlicher oder praktischer Form mindestens einmal je Schulhalbjahr in allen Fä-

chern durchgeführt werden. Näheres insbesondere zur Anzahl und zum Umfang je Fach be-

schließt die Fachkonferenz im Rahmen der von der Gesamtkonferenz festgelegten Grundsätze. 

(5) Zur Sicherung einheitlicher Standards können folgende fachbezogene Leistungsfeststellungen 

durchgeführt werden: 

  



 

 

 

1. 

schulübergreifende nicht benotete Vergleichsarbeiten, 

2. 

schulinterne oder mehrere Schulen umfassende Schulleistungstests, die unbenotet bleiben, wenn 

sie nicht gemäß § 58 Absatz 6 Satz 2 des Schulgesetzes als Klassenarbeit anerkannt werden, 

und 

3. 

schulübergreifende benotete vergleichende Arbeiten zur Feststellung, ob das Anforderungsni-

veau der Jahrgangsstufe 9 erreicht wurde (§ 32 Absatz 1 Nummer 3). 

Vergleichsarbeiten können nach Festlegung der Schulaufsichtsbehörde auf die Mindestzahl der 

Klassenarbeiten gemäß Anlage 4 angerechnet werden. 

(6) Schriftliche Lernerfolgskontrollen sind unverzüglich zu korrigieren. In allen Fächern sind Män-

gel der sprachlichen Richtigkeit und der äußeren Form zu kennzeichnen und ist die sprachliche 

Leistung entsprechend den von der Schulaufsichtsbehörde vorgegebenen Kriterien mitzubewer-

ten. Die Verwendung eines Fehlerquotienten bei der Beurteilung der Rechtschreibleistung ist un-

zulässig. Die Arbeiten sind mit förderlichen Hinweisen für die weitere Lernentwicklung zu versehen 

und mit den Schülerinnen und Schülern unter Bekanntgabe des Ergebnisses zu besprechen. 

(7) Klassenarbeiten sind zusätzlich mit einem Notenspiegel zu versehen und den Schülerinnen 

und Schülern und deren Erziehungsberechtigten zur kurzfristigen Einsichtnahme zu überlassen. 

Die Ergebnisse der Klassenarbeiten sind der Schulleiterin oder dem Schulleiter unter Vorlage 

einer guten, einer durchschnittlichen und einer schwachen Arbeit mitzuteilen; bei schriftlichen 

Kurzkontrollen kann die Schulleiterin oder der Schulleiter die Vorlage verlangen. Ist das Ergebnis 

einer Klassenarbeit bei mehr als einem Drittel der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler einer 

Klasse oder Lerngruppe mangelhaft oder schlechter, entscheidet die Schulleiterin oder der 

Schulleiter, ob die Arbeit gewertet wird oder eine neue Arbeit zu schreiben ist. 

(8) Projektarbeiten können als Einzel- oder Gruppenarbeit fachbezogene, fachübergreifende o-

der fächerverbindende Themen beinhalten. Die erarbeiteten Ergebnisse werden durch die Vor-

lage eines schriftlichen Berichts oder einer praktischen Arbeit dokumentiert und sollen im Rah-

men einer Präsentation vorgestellt werden. Bei Gruppenarbeiten muss der individuelle Anteil er-

kennbar sein. Die bei Projektarbeiten erzielten Leistungen sind den jeweiligen schriftlichen, 

mündlichen und sonstigen Leistungen zuzuordnen. Pro Schuljahr kann je Fach höchstens eine 

Projektarbeit nach Entscheidung der Gesamtkonferenz auf Vorschlag der Fachkonferenz auf die 

Mindestzahl der Klassenarbeiten angerechnet werden, sofern dies nicht bereits für eine Ver-

gleichsarbeit festgelegt wurde (Absatz 5) und eine schriftliche Ausarbeitung dazu angefertigt 

wird. Ersetzt eine Projektarbeit gemäß Satz 5 eine Klassenarbeit, werden die erzielten Leistungen 

ausschließlich als schriftliche Leistung gewertet. 

(9) Hausaufgaben sollen die im Unterricht eingeleiteten Lernprozesse unterstützen und vertiefen 

oder können der Unterrichtsvor- und -nachbereitung dienen. Auf der Grundlage des Beschlusses 

der Schulkonferenz über den Umfang und die Verteilung der Hausaufgaben entscheidet die Klas-

senkonferenz über die Umsetzung für die jeweilige Klasse oder Lerngruppe, insbesondere über 

zeitliche Vorgaben, Kontrollen und Auswertungen. 

(10) Für zielgleich unterrichtete Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbe-

darf sowie Schülerinnen und Schüler mit gravierenden Lese- und Rechtschreibstörungen oder 



 

 

 

nicht ausreichenden Deutschkenntnissen setzt die Klassenkonferenz nach Maßgabe der §§ 15 

bis 17 bei Bedarf individuell notwendige unterstützende Maßnahmen für die Durchführung von 

Lernerfolgskontrollen fest. 

(11) Schriftliche Lernerfolgskontrollen können von der Schule zeitweilig einbehalten werden. Sie 

sind spätestens am Ende des Schuljahres zurückzugeben, sofern nicht wichtige Gründe einen 

längeren Einbehalt notwendig machen. Für Vergleichsarbeiten trifft die Schulaufsichtsbehörde 

gesonderte Regelungen. 

 

§ 20 

Leistungsbeurteilung 

(1) Die von den Schülerinnen und Schülern zu erbringenden Leistungen werden mit Noten bewer-

tet. An der Integrierten Sekundarschule und der Gemeinschaftsschule wird mit Noten und Punkten 

bewertet oder auf Beschluss gemäß § 58 Absatz 4 Satz 6 des Schulgesetzes durch schriftliche 

Informationen beurteilt. Die Beurteilung durch schriftliche Informationen auf einem Zeugnis muss 

eine Übertragung in Noten jederzeit ermöglichen. Für die Umrechnung der Punkte in Noten an 

der Integrierten Sekundarschule und an der Gemeinschaftsschule gilt die Tabelle der Anlage 5. 

Wird mit Noten bewertet, ist die in § 58 Absatz 3 des Schulgesetzes festgesetzte Skala anzuwen-

den. Sofern Teilnoten in einzelnen Fächern ausgewiesen werden, können mündliche und sonstige 

Leistungen zu einem allgemeinen Teil zusammengefasst werden. 

(2) Außerhalb der Beurteilung auf Zeugnissen dürfen Noten mit Tendenzen versehen oder durch 

andere Zusätze präzisiert und erläutert werden. Zeugnisnoten oder Punktwerte können unter „Be-

merkungen“ erläutert werden, dabei kann insbesondere auf Lernfortschritte hingewiesen werden. 

Die Noten oder Punktwerte sind den Schülerinnen und Schülern und deren Erziehungsberechtig-

ten auf deren Wunsch zu erläutern und zu begründen. 

(3) Sofern Leistungen nicht erbracht werden, erfolgt die Entscheidung, ob die nicht erbrachte 

Leistung mit „ungenügend“ bewertet wird oder ohne Bewertung (o.B.) bleibt (§ 58 Absatz 3 des 

Schulgesetzes) nach den folgenden Maßgaben. Leistungen, die in den Jahrgangsstufen 9 und 

10 aus selbst zu vertretenden Gründen nicht erbracht werden, sind immer mit der Note „ungenü-

gend“ zu bewerten. Von Schülerinnen und Schülern zu vertretende Gründe sind insbesondere 

Leistungsverweigerung, grober Täuschungsversuch oder Unleserlichkeit einer schriftlichen Leis-

tung. Als Leistungsverweigerung gilt auch das unentschuldigte Fehlen, wenn zuvor zur Leistungs-

erbringung aufgefordert wurde oder durch den Umfang des unentschuldigten Fehlens keine kon-

tinuierliche Leistungsbeurteilung möglich ist. Die Erziehungsberechtigten sind bei Leistungsver-

weigerung oder grobem Täuschungsversuch zu informieren. 

(4) Eine Zeugnisnote wird gebildet oder eine schriftliche Information formuliert, wenn eine Schü-

lerin oder ein Schüler je Schulhalbjahr mindestens sechs Wochen kontinuierlich oder insgesamt 

mindestens acht Wochen am Unterricht teilgenommen hat; Ferienzeiten bleiben unberührt. In 

Fächern, in denen Klassenarbeiten geschrieben werden, gehen sämtliche schriftlichen Leistungen 

etwa zur Hälfte in die Zeugnisnote ein. Es werden für alle Fächer auch dann gesonderte Noten 

gebildet, wenn sie in Lernbereichen mit anderen Fächern zusammengefasst werden und für den 

Lernbereich eine gemeinsame Note gebildet wird. Weitere Grundsätze der Leistungsbeurteilung 

beschließt die Gesamtkonferenz auf Vorschlag der Fachkonferenzen. 



 

 

 

(5) Zeugnisnoten werden im ersten Halbjahr einer Jahrgangsstufe auf Grund der Leistungen die-

ses Schulhalbjahres festgesetzt. Im zweiten Schulhalbjahr werden der Zeugnisnote die Leistun-

gen des gesamten Schuljahres unter besonderer Berücksichtigung der Lern-, Leistungs- und 

Kompetenzentwicklung zugrunde gelegt (Jahrgangsnote). Eine Jahrgangsnote kann auf Grund 

einer Entscheidung der Klassenkonferenz in Härtefällen auch gebildet werden, wenn aus von der 

Schülerin oder dem Schüler nicht zu vertretenden Gründen im ersten Halbjahr der Jahrgangs-

stufe keine Zeugnisnote gebildet werden konnte. 

(6) Für die Bildung der Zeugnisnoten bei Unterricht in fachleistungsdifferenzierten Kursen (§ 27) 

gelten folgende Besonderheiten: 

1. 

Sofern der Unterricht wegen Kurswechsels im ersten und zweiten Halbjahr auf unterschiedlichen 

Anforderungsniveaus erteilt wurde, werden die Bewertungen des ersten Halbjahres auf das An-

forderungsniveau des zweiten Halbjahres umgerechnet und aus den Einzelbewertungen beider 

Halbjahre wird eine Jahrgangsnote gebildet. 

2. 

Am Ende der Jahrgangsstufe 9 ist zusätzlich für das zweite Halbjahr eine Halbjahresnote zu bil-

den, die als Grundlage für den Kurswechsel in ein anderes Anforderungsniveau gilt. 

(7) Die Zeugnisnote wird von der Lehrkraft festgesetzt, die die Schülerin oder den Schüler im 

Beurteilungszeitraum zuletzt unterrichtet hat. Wird der Unterricht in einem Fach oder Lernbereich 

von mehr als einer Lehrkraft erteilt, soll die Note gemeinsam festgelegt werden; im Konfliktfall 

entscheidet die Schulleiterin oder der Schulleiter. Für Leistungen im Praxislernen (§ 29 Absatz 3), 

die nicht in der eigenen Schule erbracht werden, gibt die Praxisstelle einen Vorschlag ab; die 

endgültige Note setzt die für das Fach verantwortliche Lehrkraft fest. 

(8) Leistungen werden gemäß § 58 Absatz 3 des Schulgesetzes und nach den im Rahmenlehr-

plan formulierten allgemeinen und fachlichen Standards und Kompetenzerwartungen bewertet. 

 

§ 37 

Ausschüsse 

(1) Für die Durchführung der gemeinsamen Prüfung für beide Abschlüsse wird an jeder Schule 

ein Prüfungsausschuss gebildet. Ihm gehören an: 

1. 

die Schulleiterin oder der Schulleiter als Prüfungsvorsitzende oder Prüfungsvorsitzender und 

2. 

mindestens zwei in der Sekundarstufe I unterrichtende Lehrkräfte, die von der Schulleiterin oder 

dem Schulleiter benannt werden. 

Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann den Prüfungsvorsitz einem Funktionsstelleninhaber ge-

mäß § 73 des Schulgesetzes oder im Verhinderungsfall einem anderen Mitglied des Prüfungs-

ausschusses übertragen. Eine Beauftragte oder ein Beauftragter der Schulaufsichtsbehörde kann 

den Prüfungsvorsitz übernehmen. Ein Mitglied des Prüfungsausschusses wird von der oder dem 

Prüfungsvorsitzenden mit der Schriftführung beauftragt. 

(2) Für die Durchführung der Präsentationsprüfungen, der Überprüfung der Sprechfertigkeit in 

der ersten Fremdsprache und der zusätzlichen mündlichen Prüfungen beruft die oder der Prü-

fungsvorsitzende Fachausschüsse, die sich jeweils zusammensetzen aus: 



 

 

 

1. 

einer Lehrkraft, die in dem Prüfungsfach in der Jahrgangsstufe 10 unterrichtet, oder im Verhin-

derungsfall einer anderen im Prüfungsfach unterrichtenden Lehrkraft als Prüferin oder Prüfer und 

2. 

einer weiteren Lehrkraft als Protokollantin oder Protokollant. 

(3) Die Mitglieder des jeweiligen Ausschusses sind zur Teilnahme an den Sitzungen verpflichtet. 

Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn die oder der Vorsitzende und mindestens ein 

weiteres Mitglied anwesend sind. Der Fachausschuss ist beschlussfähig, wenn die Mitglieder 

nach Absatz 2 anwesend sind. Die Ausschüsse beschließen mit der Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden, bei dem Fachaus-

schuss der Prüferin oder des Prüfers den Ausschlag. Stimmenthaltung ist nicht zulässig. Die Be-

ratungen der Ausschüsse sind zu protokollieren. 

(4) Bestehen Zweifel, ob ein Ausschussmitglied von der Mitwirkung nach § 20 des Verwaltungs-

verfahrensgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102), 

das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 1 des Gesetzes vom 14. August 2009 (BGBl. I S. 2827) geän-

dert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung ausgeschlossen ist, oder besteht die Besorgnis 

der Befangenheit, so entscheidet der Prüfungsausschuss ohne Mitwirkung der oder des Betroffe-

nen über den Ausschluss des Mitglieds. 

 

 

Verordnung über die gymnasiale Oberstufe (VO-GO) 

vom 18. April 2007, die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 17. Dezember 2021 (GVBl. 

S. 1390) geändert worden ist 

 

§ 13 

Sport 

(1) Im Fach Sport können Kurse in Sportpraxis mit unterschiedlichen Kursthemen in den von der 

Schulaufsichtsbehörde festgelegten Leistungsstufen I und II sowie Kurse in Sporttheorie einge-

richtet werden. Kurse in Sportpraxis können ein zweites Mal belegt werden, wenn sie entweder 

abweichende Inhalte oder höhere Leistungsanforderungen haben. 

(2) Eine Kursfolge gibt es im Fach Sport nicht, jedoch dürfen mit dem gleichen Kursthema Kurse 

der Leistungsstufe I nicht nach Kursen der Leistungsstufe II belegt werden. 

(3) Die Belegverpflichtungen gemäß § 25 können nicht mit Kursen in Sporttheorie und im Block-

unterricht erteilten Kursen erfüllt werden. 

(4) Ist Sport nicht Prüfungsfach oder Referenzfach der fünften Prüfungskomponente, müssen vier 

Kurse Sportpraxis belegt werden. Es besteht keine Einbringungsverpflichtung. In den ersten Block 

der Gesamtqualifikation können bis zu vier Sportkurse, darunter höchstens zwei Kurse Sportthe-

orie eingebracht werden. Darüber hinaus können höchstens zwei weitere Zusatzkurse belegt, 

aber nicht eingebracht werden. 

(5) Ist Sport Prüfungsfach oder Referenzfach der fünften Prüfungskomponente, sind zwei Kurse in 

Sporttheorie und in jedem Kurshalbjahr ein Kurs Sportpraxis zu belegen. Für das Einbringen in 

den ersten Block der Gesamtqualifikation (§ 26 Absatz 1 Nummer 1) gilt: 

1. 



 

 

 

Ist Sport Prüfungsfach, müssen ein Kurs in Sporttheorie sowie drei Kurse Sportpraxis eingebracht 

werden; ein weiterer Kurs Sportpraxis oder Sporttheorie kann eingebracht werden. 

2. 

Ist Sport Referenzfach der fünften Prüfungskomponente, muss nur der zuletzt belegte Kurs in 

Sporttheorie eingebracht werden; vier weitere Sportkurse können eingebracht werden, von de-

nen einer ein Kurs in Sporttheorie sein kann. 

3. 

Ist Sport sowohl Prüfungsfach als auch Referenzfach der fünften Prüfungskomponente (beson-

dere Lernleistung), müssen der zuletzt belegte Kurs in Sporttheorie und drei Kurse Sportpraxis 

eingebracht werden; ein weiterer Kurs Sportpraxis oder Sporttheorie kann eingebracht werden. 

Darüber hinaus können höchstens zwei weitere Zusatzkurse belegt, aber nicht eingebracht wer-

den. 

(6) Im Prüfungsfach Sport wird eine besondere Fachprüfung mit einem praktischen und einem 

theoretischen Abschnitt durchgeführt, die insgesamt als mündliche Prüfung gilt. Die Leistungen 

im praktischen Teil und im theoretischen Teil werden im Verhältnis 2:1 zu einem Gesamtergebnis 

zusammengefasst. 

(7) Kann eine Schülerin oder ein Schüler mit Sport als Prüfungsfach aus gesundheitlichen Grün-

den im vierten Kurshalbjahr nicht an Sportpraxis teilnehmen und damit die erforderlichen Leis-

tungen nicht erbringen, so kann auf Antrag entweder der Kurs ohne Bewertung bleiben oder im 

folgenden Schulhalbjahr nachgeholt oder eine Änderung gemäß Absatz 8 Nummer 4 gestattet 

werden; über einen entsprechenden Antrag entscheidet die Schulleiterin oder der Schulleiter. Ein 

Sportpraxiskurs kann jedoch nur dann ohne Bewertung bleiben, wenn drei andere Sportpraxis-

kurse eingebracht werden können. Soll der Kurs nachgeholt werden, findet die Sportprüfung im 

nächsten Schulhalbjahr zu den entsprechenden Terminen statt; zur Prüfungsvorbereitung ist die 

Teilnahme am Unterricht des folgenden Jahrgangs auch in den übrigen Prüfungsfächern ohne 

Leistungsbewertung zu gestatten. 

(8) Ist die Prüfungsfähigkeit nach Eintritt in die Prüfung nicht nur kurzfristig beeinträchtigt, kann 

die Schulaufsichtsbehörde auf Antrag 

1. auf einzelne Teile des praktischen Abschnitts verzichten oder 

2. den Ersatz vorgesehener praktischer Prüfungsteile durch andere zulassen oder 

3. die Bewertung einzelner Prüfungsteile mit null Punkten zulassen oder 

4. eine Änderung des vierten Prüfungsfaches oder der fünften Prüfungskomponente auch zu ei-

nem späteren als dem nach § 23 Abs. 9 Nr. 3 oder 4 zulässigen Termin gestatten. 

 

§ 14 

Lernerfolgskontrollen 

(1) Zur Feststellung der Lern-, Leistungs- und Kompetenzentwicklung und Vorbereitung auf die 

Anforderungen der Abiturprüfung werden in den einzelnen Unterrichtsfächern und Kursen Klas-

senarbeiten (Klausuren) geschrieben; zusätzlich können in allen Fächern Kurzkontrollen durchge-

führt werden.  

(2) In jedem Schulhalbjahr der Einführungsphase werden je Fach und Kurs mit Ausnahme des 

Faches Sport ein bis zwei Klausuren geschrieben. Die Dauer beträgt jeweils mindestens zwei 

Unterrichtsstunden. 



 

 

 

(3) In der Qualifikationsphase werden 

 1. im ersten bis dritten Kurshalbjahr im Grundkurs je Halbjahr eine Klausur und im Leis-

tungskurs je Halbjahr zwei Klausuren und 

 2. im vierten Kurshalbjahr in allen Kursen jeweils eine Klausur geschrieben. 

Die Dauer beträgt im Grundkurs jeweils mindestens zwei und im Leistungskurs jeweils mindestens 

drei Unterrichtsstunden. Bei einer der Klausuren der Leistungskurse des dritten oder vierten Kurs-

halbjahres sind die in der schriftlichen Abiturprüfung für das jeweilige Fach festgesetzten Zeit-

vorgaben und inhaltlichen Anforderungen einzuhalten. Für Lernerfolgskontrollen in den fortge-

führten Fremdsprachen Englisch und Französisch gelten die Besonderheiten gemäß Absatz 4; für 

Lernerfolgskontrollen in anderen modernen Fremdsprachen gilt Absatz 4 entsprechend, wenn 

die Gesamtkonferenz der Lehrkräfte dies auf Vorschlag der jeweiligen Fachkonferenz beschlos-

sen hat. Im Grundkurs Sportpraxis tritt an die Stelle der Klausur eine besondere Leistungsüber-

prüfung. In Zusatzkursen kann die zu schreibende Klausur durch eine Projektarbeit ersetzt wer-

den; dies gilt auch für höchstens zwei in unterschiedlichen Kurshalbjahren zu schreibende Klau-

suren des ersten bis dritten Kurshalbjahres in Leistungskursfächern. Projektarbeiten können als 

Einzel- oder Gruppenarbeit durchgeführt werden. Die erarbeiteten Ergebnisse werden durch die 

Vorlage eines schriftlichen Berichts oder einer praktischen Arbeit dokumentiert und im Rahmen 

einer Präsentation vorgestellt. Bei Gruppenarbeiten muss der individuelle Anteil erkennbar sein. 

 

(4) In Leistungskursen in den fortgeführten Fremdsprachen Englisch und Französisch muss im 

zweiten oder dritten Kurshalbjahr eine der Klausuren entweder schwerpunktmäßig den Kompe-

tenzbereich Hör-/Hörsehverstehen abdecken oder durch eine Klausurersatzleistung mit Schwer-

punkt auf dem Kompetenzbereich Hör-/Hörsehverstehen oder dem Kompetenzbereich Sprechen 

ersetzt werden. In Grundkursen in den fortgeführten Fremdsprachen Englisch und Französisch 

muss die Klausur entweder im zweiten oder im dritten Kurshalbjahr schwerpunktmäßig den Kom-

petenzbereich Hör-/Hörsehverstehen abdecken. Sie kann auch mit einer Leistungsfeststellung im 

Kompetenzbereich Sprechen kombiniert werden. Die Gesamtkonferenz der Lehrkräfte beschließt 

auf Vorschlag der jeweiligen Fachkonferenz über den Zeitpunkt und die Ausgestaltung der Leis-

tungsüberprüfung gemäß Satz 1 bis 3. 

(5) Die Termine sowie Hinweise auf die inhaltlichen Schwerpunkte der Klausuren sind spätestens 

eine Woche vorher bekannt zu geben. An einem Tag darf nur eine Klausur geschrieben werden. 

Im Übrigen beschließt die Gesamtkonferenz Grundsätze über Art, Umfang, Verteilung und Dauer 

der Klausuren und legt auf Vorschlag der Fachkonferenzen Grundsätze für die Benutzung von 

Hilfsmitteln fest; über die Einzelheiten der Umsetzung entscheidet die Klassenkonferenz oder die 

Oberstufenkonferenz. Für versäumte Klausuren und mündliche Leistungsfeststellungen gemäß 

Absatz 4 soll ein Nachholtermin angesetzt werden; wenn zwei Klausuren je Halbjahr geschrieben 

werden, kann im Ausnahmefall eine der versäumten Klausuren durch eine Leistungsfeststellung 

in anderer Form ersetzt werden. 

(6) Klausuren sind unverzüglich zu korrigieren. In allen Fächern sind Mängel der sprachlichen 

Richtigkeit und der äußeren Form zu kennzeichnen und bei der Bewertung angemessen zu be-

rücksichtigen; spätestens ab dem dritten Kurshalbjahr werden die in der Abiturprüfung geltenden 

Korrektur- und Bewertungsmaßstäbe angelegt. Neben der Erteilung von förderlichen Hinweisen 



 

 

 

für die weitere Lernentwicklung (§ 58 Abs. 1 des Schulgesetzes) sind die Klausuren mit den Schü-

lerinnen und Schülern unter Bekanntgabe des Ergebnisses zu besprechen. 

(7) Ist das Ergebnis bei mehr als einem Drittel der Schülerinnen und Schüler mangelhaft oder 

schlechter, wird die Klausur gewertet, es sei denn die Schulleiterin oder der Schulleiter entschei-

det, dass eine neue Arbeit zu schreiben ist. 

(8) Kurzkontrollen können in schriftlicher, mündlicher oder praktischer Form in allen Fächern 

durchgeführt werden; die Ergebnisse gehen in den allgemeinen Teil der Bewertung ein, der alle 

Leistungen mit Ausnahme der Klausurergebnisse umfasst. Näheres, insbesondere zur Anzahl und 

zum Umfang je Fach, beschließt die Fachkonferenz im Rahmen der von der Gesamtkonferenz 

festgelegten Grundsätze. 

(9) Schriftliche Lernerfolgskontrollen können von der Schule zeitweilig einbehalten werden. Sie 

sind spätestens am Ende des Schuljahres oder Kurshalbjahres zurückzugeben, sofern nicht wich-

tige Gründe einen längeren Einbehalt notwendig machen. 

(10) Für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf setzt die Klassenkon-

ferenz oder in der Qualifikationsphase die Jahrgangskonferenz individuell notwendige unterstüt-

zende Maßnahmen für die Durchführung von Lernerfolgskontrollen fest. 

 

§ 15 

Leistungsbewertung 

(1) Die Leistungen in der gymnasialen Oberstufe werden mit Noten und Punkten bewertet. In den 

Notenstufen 1 bis 5 werden die Noten bei Leistungen, die im oberen oder unteren Drittel der 

jeweiligen Notenstufe liegen, durch Angabe der Notentendenzen plus (+) oder minus (-) ergänzt. 

Die Noten werden nach folgendem Schlüssel je nach Notentendenz in Punkte umgerechnet: 

 

Note 1 entspricht 15 

/ 

14 / 13 Punkten, 

Note 2 entspricht 12 

/ 

11 / 10 Punkten, 

Note 3 entspricht 9 / 8 / 7 Punkten, 

Note 4 entspricht 6 / 5 / 4 Punkten, 

Note 5 entspricht 3 / 2 / 1 Punkten, 

Note 6 entspricht   0     Punkten. 

 

Für die in den einzelnen Fächern erbrachten Leistungen legt die Gesamtkonferenz auf Vorschlag 

der jeweiligen Fachkonferenz die Zuordnung von Noten und Punkten zum erreichten Prozentsatz 

der Gesamtleistung fest. 

(2) Für die in der Prüfung erzielten Leistungen gelten die Bewertungsmaßstäbe gemäß Absatz 1 

entsprechend. Die fachbezogenen Prüfungsanforderungen werden durch Verwaltungsvorschrif-

ten festgelegt. 

(3) Werden Leistungen aus von den Schülerinnen und Schülern selbst zu vertretenden Gründen 

nicht erbracht, sind sie mit der Note 6 zu bewerten. Selbst zu vertretende Gründe sind insbeson-

dere Leistungsverweigerung, Täuschungsversuch oder Unleserlichkeit der Arbeit. Als Leistungs-



 

 

 

verweigerung gilt auch das unentschuldigte Fehlen, wenn zuvor zur Leistungserbringung aufge-

fordert wurde oder durch den Umfang des unentschuldigten Fehlens keine kontinuierliche Leis-

tungsbeurteilung möglich ist. 

(4) Eine Zeugnisnote wird gebildet, wenn die Schülerin oder der Schüler je Schul- oder Kurshalb-

jahr mindestens sechs Wochen kontinuierlich oder insgesamt mindestens acht Wochen an dem 

für sie oder ihn verpflichtenden Unterricht teilgenommen hat; Ferienzeiten bleiben unberührt. Am 

Ende der Einführungsphase werden der Zeugnisnote die Leistungen des gesamten Schuljahres 

unter besonderer Berücksichtigung der Lern-, Leistungs- und Kompetenzentwicklung zugrunde 

gelegt (Jahrgangsnote); eine Jahrgangsnote kann in Härtefällen auch gebildet werden, wenn 

aus von der Schülerin oder dem Schüler nicht zu vertretenden Gründen im ersten Halbjahr der 

Jahrgangsstufe keine Zeugnisnote gebildet werden konnte. Die Zeugnisnote setzt sich zusammen 

aus Teilnoten, die jeweils aus den Bewertungen der Klausuren sowie denjenigen des allgemeinen 

Teils (§ 14 Absatz 8 Satz 1 Teilsätze 2 und 3) gebildet werden. Bei der Bildung der Zeugnisnote 

wird die Teilnote für die Klausuren in der Regel bei einer Klausur je Halbjahr zu einem Drittel und 

bei zwei Klausuren je Halbjahr zur Hälfte gewichtet. Weitere Grundsätze der Leistungsbeurteilung 

beschließt die Gesamtkonferenz auf Vorschlag der Fachkonferenzen. 

(5) Die Zeugnisnote wird von der Lehrkraft festgesetzt, die die Schülerin oder den Schüler im 

Beurteilungszeitraum zuletzt unterrichtet hat. Wird der Unterricht in einem Fach von mehr als einer 

Lehrkraft erteilt, soll die Note gemeinsam festgelegt werden; im Konfliktfall entscheidet die Schul-

leiterin oder der Schulleiter. 

(6) Verlässt eine Schülerin oder ein Schüler früher als vier Wochen vor Ende des Unterrichts in 

einem Schul- oder Kurshalbjahr die gymnasiale Oberstufe, so werden die Leistungen dieses 

Halbjahres nur mit Noten, nicht mit Punkten bewertet; bei geringfügigen Überschreitungen der 

Vier-Wochen-Frist entscheidet die Jahrgangskonferenz. Werden in einem Leistungskurs des ers-

ten bis dritten Kurshalbjahres alle Klausuren versäumt oder mit null Punkten bewertet, so wird der 

Kurs nicht mit Punkten, sondern nur mit Noten bewertet. 

(7) In der Qualifikationsphase gelten 

1. mit null Punkten abgeschlossene Kurse, 

2. gemäß Absatz 6 nicht mit Punkten bewertete Kurse, 

3. Kurse, an denen weniger als sechs Unterrichtswochen lang teilgenommen wurde und 

4. Kurse, die ohne Beurteilung geblieben sind, 

im Hinblick auf die Belegverpflichtungen und die Gesamtqualifikation als nicht belegt. 

 

§ 23 

Wahl der Prüfungsfächer 

(1) Die Schülerinnen und Schüler wählen beim Übergang in die Qualifikationsphase aus dem 

Angebot der Schule zwei Leistungskursfächer als erstes und zweites Prüfungsfach sowie ihr drittes 

und viertes Prüfungsfach und entscheiden bei der Wahl der fünften Prüfungskomponente zwi-

schen einer Präsentationsprüfung und einer besonderen Lernleistung. 

(2) Zwei der drei Fächer Deutsch, Fremdsprache oder Mathematik müssen Prüfungsfächer sein. 

(3) Unter den Prüfungsfächern und der fünften Prüfungskomponente muss sich aus jedem der drei 

Aufgabenfelder mindestens ein Fach befinden. 



 

 

 

(4) Erstes Prüfungsfach darf nur eine mindestens seit der Jahrgangsstufe 9 durchgehend erlernte 

Fremdsprache oder eines der Fächer Deutsch, Mathematik, Physik, Chemie oder Biologie sein. 

(5) Ein Fach kann nur zum ersten bis vierten Prüfungsfach gewählt werden, wenn die Schülerin 

oder der Schüler in diesem Fach in beiden Halbjahren der Einführungsphase oder bei unmittel-

barem Eintritt in die Qualifikationsphase mindestens in der Jahrgangsstufe 10 unterrichtet wurde. 

Dies gilt nicht für in der Einführungsphase besuchte Fächer mit epochalem Unterricht und für 

Fremdsprachen, wenn außerhalb der Schule Kenntnisse erworben wurden, die nach Entschei-

dung der Schule eine erfolgreiche Mitarbeit erwarten lassen. Für neue Fächer mit inhaltlichem 

Bezug zu anderen, in der Sekundarstufe I unterrichteten Fächern kann die Schulaufsichtsbehörde 

Ausnahmen von Satz 1 festlegen. Das erste bis vierte Prüfungsfach muss durchgehend in der 

Qualifikationsphase belegt werden. 

(6) Unter den zum dritten und vierten Prüfungsfach gewählten Fächern darf sich nur eines der 

Fächer Musik, Bildende Kunst, Darstellendes Spiel oder Sport befinden. 

(7) Die Fremdsprachen Alt-Griechisch, Englisch, Französisch, Hebräisch, Italienisch, Latein, Neu-

Griechisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Türkisch dürfen zum ersten, zweiten, drit-

ten oder vierten Prüfungsfach gewählt werden. Die Fremdsprachen Chinesisch und Japanisch 

dürfen nur zum dritten oder vierten Prüfungsfach gewählt werden. Eine andere spätestens in der 

Jahrgangsstufe 10 oder in der Einführungsphase begonnene Fremdsprache sowie Sport und 

Darstellendes Spiel dürfen nur zum vierten Prüfungsfach gewählt werden. 

(8) Eine besondere Lernleistung als fünfte Prüfungskomponente setzt voraus, dass sie mindestens 

einem schulischen Referenzfach, das als Prüfungsfach zugelassen ist, zugeordnet werden kann. 

Für die Präsentationsprüfung im Rahmen der fünften Prüfungskomponente kann jedes als Prü-

fungsfach zugelassene und von der Schule angebotene Fach als Referenzfach gewählt werden, 

sofern es nicht bereits erstes bis viertes Prüfungsfach ist. Das Referenzfach der fünften Prüfungs-

komponente muss durchgehend in der Qualifikationsphase belegt werden. Für die Zulassung zur 

Präsentationsprüfung muss ein weiteres Fach mit Bezug zum Prüfungsgegenstand zwei Kurshalb-

jahre belegt werden, sofern nicht anderweitig vertiefte Kenntnisse in diesem Fachgebiet erwor-

ben wurden. 

(9) Während des Besuchs der Qualifikationsphase sind Änderungen zulässig bei der Wahl 

 1. der Leistungskursfächer im Rahmen der organisatorischen Möglichkeiten der Schule bis 

zu einem von der Schule festgelegten Termin am Beginn des ersten Kurshalbjahres; eine 

spätere Änderung ist nur bis zum Ende des zweiten Kurshalbjahres bei gleichzeitigem 

Rücktritt in den nachfolgenden Schülerjahrgang möglich, 

 2. des dritten Prüfungsfaches spätestens am Beginn des dritten Kurshalbjahres, 

 3. des vierten Prüfungsfaches spätestens am Beginn des vierten Kurshalbjahres und 

 4. der Form, des Referenzfaches oder des Themas der fünften Prüfungskomponente spä-

testens am Ende des zweiten Kurshalbjahres bei der Wahl einer besonderen Lernleistung 

und spätestens am Ende des dritten Kurshalbjahres bei der Wahl einer Präsentations-

prüfung. 

  



 

 

 

§ 25 

Belegverpflichtungen 

(1) Für Prüfungsfächer einschließlich der fünften Prüfungskomponente gelten die in § 23 genann-

ten Belegverpflichtungen. Zusätzlich sind in jedem Kurshalbjahr Grundkurse in Deutsch, in einer 

Fremdsprache, in Mathematik, in einem der Fächer Physik, Chemie, Biologie, in einem Fach des 

Aufgabenfeldes II sowie in Sportpraxis verpflichtend zu belegen, soweit diese Fächer nicht be-

reits Prüfungsfächer oder Referenzfach der fünften Prüfungskomponente sind. Die Verpflichtun-

gen in den Fremdsprachen, einem Fach des Aufgabenfeldes II oder in einem naturwissenschaft-

lichen Fach können nur durch ununterbrochenen Unterricht in diesem Fach erfüllt werden. 

 

(2) Im Aufgabenfeld I ist aus einem der Fächer Musik, Bildende Kunst oder Darstellendes Spiel 

entweder in den ersten beiden Halbjahren oder in den letzten beiden Halbjahren je ein Grund-

kurs verpflichtend zu belegen; diese Verpflichtung entfällt bei Schülerinnen und Schülern, die mit 

dem Unterricht in der zweiten Fremdsprache erst in der Einführungsphase begonnen haben. 

 

(3) Die Belegverpflichtung im Aufgabenfeld II kann nicht allein durch ein Fach erbracht werden. 

Ist Geschichte das durchgängig belegte Fach im Aufgabenfeld II, müssen zusätzlich die Kurse 3 

und 4 im Fach Politikwissenschaft oder die Kurse 1 bis 4 in einem weiteren Fach des Aufgaben-

felds II verpflichtend belegt werden. Ist ein anderes Fach des Aufgabenfelds II das durchgängig 

belegte Fach, sind zusätzlich die Kurse 3 und 4 im Fach Geschichte verpflichtend zu belegen. 

 

(4) Die naturwissenschaftliche Belegverpflichtung im Aufgabenfeld III kann nicht allein durch das 

Fach Biologie erbracht werden; zusätzlich sind in diesem Fall die Kurse 1 und 2 oder die Kurse 3 

und 4 im Fach Physik oder im Fach Chemie verpflichtend zu belegen. 

 

(5) In der gymnasialen Oberstufe an den Gymnasien müssen in den Jahrgangsstufen 11 und 12 

insgesamt Kurse im Umfang von mindestens 66 Wochenstunden besucht werden. In der gymna-

sialen Oberstufe an den Integrierten Sekundarschulen, Gemeinschaftsschulen und beruflichen 

Gymnasien müssen in den Jahrgangsstufen 12 und 13 insgesamt mindestens 34 Kurse im Um-

fang von mindestens 56 Wochenstunden besucht werden. Die Bestimmungen im Teil V über wei-

tere verpflichtend zu belegende oder einzubringende Kurse bleiben unberührt. 

 

§ 30 

Zeitpunkt und Teile der Prüfung 

(1) Die einheitlichen Termine für Fächer mit zentraler Aufgabenstellung sowie die weiteren Prü-

fungstermine und Prüfungszeiträume für die Durchführung der einzelnen Prüfungen werden von 

der Schulaufsichtsbehörde jährlich spätestens zu Beginn des Schuljahres bekannt gegeben, in 

dem die Prüfung stattfindet. 

(2) Die Abiturprüfung besteht aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil. Im ersten bis 

dritten Prüfungsfach findet eine schriftliche Prüfung statt. Im vierten Prüfungsfach wird jeder Prüf-

ling mündlich geprüft. Die Prüfung in der fünften Prüfungskomponente besteht aus mündlichen 

und schriftlichen Anteilen. In höchstens zwei der drei schriftlichen Prüfungsfächer können zusätz-



 

 

 

lich mündliche Prüfungen stattfinden. In einem dieser Fächer kann von der oder dem Vorsitzen-

den des Prüfungsausschusses eine mündliche Prüfung angesetzt werden. In einem weiteren Fach 

oder, falls von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses keine Prüfung angesetzt 

wurde, in zwei Fächern ist auf Wunsch des Prüflings eine mündliche Prüfung anzusetzen. 

(3) Die schriftliche Ausarbeitung der besonderen Lernleistung und der Präsentationsprüfung ist 

spätestens zu dem von der Schulleiterin oder dem Schulleiter jeweils festgesetzten Termin abzu-

geben. Die Termine der Prüfungsgespräche der fünften Prüfungskomponente, im Falle der Prä-

sentationsprüfung einschließlich der Präsentation, werden von der oder dem Vorsitzenden des 

Prüfungsausschusses festgelegt. Für die Termine gemäß Satz 2 gibt die Schulaufsichtsbehörde 

einen Zeitrahmen vor. 

 

§ 32 

Ausschüsse 

(1) Für die Durchführung der Prüfung wird ein Prüfungsausschuss aus mindestens vier Mitgliedern 

gebildet. Den Prüfungsvorsitz übernimmt eine Beauftragte oder ein Beauftragter der Schulauf-

sichtsbehörde; sie oder er bestellt die weiteren Mitglieder. Die oder der Prüfungsvorsitzende 

muss die Laufbahnbefähigung als Studienrätin oder Studienrat besitzen. Weitere Mitglieder sind 

die Schulleiterin oder der Schulleiter, sofern sie oder er nicht selbst den Prüfungsvorsitz innehat, 

sowie die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter und die Oberstufenkoordinatorinnen 

und Oberstufenkoordinatoren. Sind hierdurch weniger als vier Mitglieder bestimmt, so ist der 

Prüfungsausschuss durch Fachbereichsleiterinnen oder Fachbereichsleiter zu ergänzen. 

(2) Die oder der Vorsitzende beauftragt ein Mitglied des Prüfungsausschusses mit der Schriftfüh-

rung. 

(3) In den Prüfungsfächern werden für die Durchführung der mündlichen Prüfungen und der Prü-

fungsgespräche der fünften Prüfungskomponente, im Falle der Präsentationsprüfung einschließ-

lich der Präsentation, Fachausschüsse aus jeweils einer oder einem Vorsitzenden und mindestens 

einer weiteren Lehrkraft gebildet. Die oder der Vorsitzende des Fachausschusses wird von der 

oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bestellt. Die weitere Lehrkraft oder die weiteren 

Lehrkräfte, darunter in der Regel die Lehrkraft des vierten Kurshalbjahres, werden von der Schul-

leiterin oder dem Schulleiter bestellt. Die Mitglieder des Fachausschusses müssen in dem jewei-

ligen Fach ihre Lehramtsprüfung abgelegt haben oder über die erforderliche Unterrichtserfah-

rung verfügen; die oder der Vorsitzende des Fachausschusses muss die Laufbahnbefähigung als 

Studienrätin oder Studienrat besitzen. Im Falle der fünften Prüfungskomponente sollen bei der 

Bestellung der Mitglieder des Fachausschusses diejenigen Fächer berücksichtigt werden, denen 

sie zuzuordnen ist. Die oder der Prüfungsvorsitzende bestimmt, wer die Funktion der Prüferin oder 

des Prüfers und wer die Protokollführung übernimmt. 

(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses können an allen Prüfungen und Beratungen der Fach-

ausschüsse mit beratender Stimme teilnehmen. Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschus-

ses kann außerdem in allen Prüfungen und Beratungen in den Fachausschuss eintreten und den 

Vorsitz übernehmen, ein anderes Mitglied des Prüfungsausschusses sowie die für die Fachbe-

reichs- oder Fachleitung im Prüfungsfach zuständige Lehrkraft zeitweilig als weiteres Mitglied in 

den Fachausschuss berufen oder ihr oder ihm den Vorsitz im Fachausschuss übertragen. 



 

 

 

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses oder eines Fachausschusses sind zur Teilnahme an 

den jeweiligen Sitzungen verpflichtet. Der Prüfungsausschuss und die Fachausschüsse sind be-

schlussfähig, wenn alle Mitglieder anwesend sind. Sie beschließen mit der Mehrheit der abgege-

benen Stimmen; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder des jeweiligen Vorsitzenden 

den Ausschlag. Stimmenthaltung ist nicht zulässig. In den Fällen des § 37 Abs. 1 ist die Teilnahme 

der oder des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses nicht erforderlich; sie oder er wird in diesem 

Fall von der Schulleiterin oder dem Schulleiter vertreten. 

 

§ 41 

Beurteilung der schriftlichen Prüfungsarbeiten 

(1) Jede Arbeit einschließlich der Entwürfe wird von der jeweiligen Leiterin oder dem jeweiligen 

Leiter des Kurses des vierten Kurshalbjahres durchgesehen und beurteilt. In besonderen Fällen 

wird diese Aufgabe von einer anderen durch die oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 

auf Vorschlag der Schulleiterin oder des Schulleiters zu bestimmenden Lehrkraft wahrgenom-

men. 

(2) Jede Arbeit wird von einer zweiten Lehrkraft des jeweiligen Faches durchgesehen und beur-

teilt, die von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bestimmt wird. Mindestens 

eine der beiden beurteilenden Lehrkräfte muss die Laufbahnbefähigung als Studienrätin oder 

Studienrat haben. 

(3) Die endgültige Note setzt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses fest. Sie oder er 

ist berechtigt, die Beurteilung einer schriftlichen Arbeit unter Angabe der Gründe zu ändern oder 

eine weitere Lehrkraft mit der Anfertigung eines Gutachtens zu beauftragen. Unter Angabe von 

Gründen, die schriftlich niedergelegt werden müssen, darf sie oder er im Benehmen mit den für 

das Erst- und Zweitgutachten zuständigen Lehrkräften von deren Beurteilung der schriftlichen 

Prüfungsarbeiten abweichen. 

(4) Im Widerspruchsverfahren kann die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung weitere 

Fachgutachten in Auftrag geben; sie setzt auf der Grundlage der Prüfungsunterlagen und der 

zusätzlichen Fachgutachten die Endnote fest. 

 

§ 43 

Mündliche Prüfung 

(1) Die mündlichen Prüfungen (§ 30 Absatz 2) zum vierten Prüfungsfach sowie die zusätzlichen 

mündlichen Prüfungen im ersten bis dritten Prüfungsfach werden als Einzelprüfungen durchge-

führt und dauern in der Regel 20 Minuten. Im Fach Darstellendes Spiel kann die Prüfung auch 

als Gruppenprüfung mit bis zu drei Prüflingen durchgeführt werden. Den Prüflingen ist eine Vor-

bereitungszeit von in der Regel 20 Minuten unter Aufsicht zu gewähren, soweit nicht für einzelne 

Aufgabenstellungen von der oder dem Prüfungsvorsitzenden eine längere Vorbereitungszeit ge-

nehmigt wird. 

(2) Die mündlichen Prüfungen finden vor Fachausschüssen (§ 32 Absatz 3) statt. Prüferin oder 

Prüfer ist ein Mitglied des Fachausschusses, und zwar in der Regel die Lehrkraft, die den Prüfling 

zuletzt im Prüfungsfach unterrichtet hat. Jedes Mitglied des Fachausschusses ist berechtigt, Zu-

satzfragen in angemessenem Umfang zu stellen. Die oder der Vorsitzende des Fachausschusses 



 

 

 

kann darüber hinaus im Verlauf der Prüfung die Funktion der Prüferin oder des Prüfers überneh-

men, wenn dies für den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung erforderlich ist. 

(3) In jedem Prüfungsfach werden zwei Aufgaben aus verschiedenen Sachgebieten oder thema-

tischen Schwerpunkten gestellt, wobei eine Aufgabe den Sachgebieten des zuletzt belegten Kurs-

halbjahres und die andere Aufgabe den Sachgebieten eines anderen vom Prüfling benannten 

Kurshalbjahres zu entnehmen ist. Abweichend von Satz 1 muss ein Prüfling in einem Fach des 

Aufgabenfelds II mit Ausnahme des Faches Philosophie ein beliebiges Kurshalbjahr benennen, 

aus dessen Sachgebieten eine Aufgabe gestellt wird; die andere Aufgabe steht dazu in einem 

thematischen Zusammenhang und erschließt weitere Sachgebiete eines anderen Kurshalbjahres, 

das dem Prüfling spätestens zu Beginn des vierten Kurshalbjahres mitgeteilt wird. Im Fach Philo-

sophie werden zwei Aufgaben aus verschiedenen Reflexionsbereichen gestellt, wobei ein Refle-

xionsbereich vom Prüfling gewählt wird; der zweite Reflexionsbereich wird von der Lehrkraft fest-

gelegt und dem Prüfling spätestens zu Beginn des vierten Kurshalbjahres mitgeteilt. 

(4) Die Prüferin oder der Prüfer schlägt für die Leistungen in den beiden Teilen der mündlichen 

Prüfung je eine Note vor; der Fachausschuss setzt die Teilnoten und die Gesamtnote fest. 

(5) Stellt sich im Verlauf des Prüfungsverfahrens heraus, dass ein Prüfling die Abiturprüfung nicht 

mehr bestehen kann, wird die Prüfung unterbrochen und eine Entscheidung der oder des Vorsit-

zenden des Prüfungsausschusses über den Abbruch der Prüfung herbeigeführt und anschließend 

dem Prüfling mitgeteilt werden. 

 

Zweiter Bildungsweg-Lehrgangs-Verordnung (ZBW-LG-VO) 

vom 1. Oktober 2013 (GVBl. S. 529), die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 17. De-

zember 2021 (GVBl. S. 1390) geändert worden ist 

 

§ 11 

Lernerfolgskontrollen 

(1) Zur Feststellung der Lern-, Leistungs- und Kompetenzentwicklung werden Klassenarbeiten 

(Absatz 2) geschrieben und Kurzkontrollen (Absatz 3) durchgeführt.  

(2) In den Fächern Deutsch, Fremdsprache und Mathematik werden je Halbjahr mindestens zwei 

Klassenarbeiten geschrieben. Klassenarbeiten in den Lehrgängen E/M werden entweder ge-

trennt in beiden Niveaustufen geschrieben oder die Leistungen werden in einer Klassenarbeit auf 

beiden jeweils gekennzeichneten Niveaustufen überprüft. Die jeweilige Dauer beträgt mindes-

tens 45 Minuten; als Höchstdauer kann die in der schriftlichen Prüfung für das jeweilige Fach 

festgesetzte Zeit (§ 26) angesetzt werden. Die Termine sowie Hinweise auf die inhaltlichen 

Schwerpunkte der Klassenarbeiten sind spätestens eine Woche vorher bekannt zu geben. An ei-

nem Tag darf nur eine Klassenarbeit geschrieben werden. Im Übrigen beschließt die Gesamt-

konferenz Grundsätze über Art, Umfang, Verteilung und Dauer der Klassenarbeiten und legt auf 

Vorschlag der Fachkonferenzen Grundsätze für die Benutzung von Hilfsmitteln fest; über die Ein-

zelheiten der Umsetzung entscheidet die Klassenkonferenz. Für versäumte Klassenarbeiten kann 

ein Nachschreibtermin oder eine Leistungsfeststellung in mündlicher Form angesetzt werden. 



 

 

 

(3) Kurzkontrollen sollen in schriftlicher, mündlicher oder praktischer Form mindestens einmal je 

Halbjahr in allen Fächern durchgeführt werden. Näheres, insbesondere zur Anzahl und zum Um-

fang je Fach, beschließt die Fachkonferenz im Rahmen der von der Gesamtkonferenz festgeleg-

ten Grundsätze. 

(4) Schriftliche Lernerfolgskontrollen sind unverzüglich zu korrigieren. In allen Fächern sind Män-

gel der sprachlichen Richtigkeit und der äußeren Form zu kennzeichnen und bei der Bewertung 

angemessen zu berücksichtigen. Die Arbeiten sind mit förderlichen Hinweisen für die weitere Ler-

nentwicklung zu versehen und mit den Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmern un-

ter Bekanntgabe des Ergebnisses zu besprechen. 

(5) Die Ergebnisse der Klassenarbeiten sind der Lehrgangsleiterin oder dem Lehrgangsleiter un-

ter Vorlage einer guten, einer durchschnittlichen und einer schwachen Arbeit mitzuteilen. Ist das 

Ergebnis einer Klassenarbeit bei mehr als einem Drittel der Teilnehmenden einer Klasse mangel-

haft oder schlechter, entscheidet die Lehrgangsleiterin oder der Lehrgangsleiter, ob die Arbeit 

gewertet wird oder eine neue Arbeit zu schreiben ist. 

 

 

§ 12 

Leistungsbewertung und Zeugnisse 

(1) Die Bewertung der Leistungen in den Lehrgängen erfolgt nach den in § 58 Absatz 3 des 

Schulgesetzes festgesetzten Notenstufen. Werden Leistungen aus von der Teilnehmerin oder dem 

Teilnehmer nicht zu vertretenden Gründen nicht erbracht, wird keine Note erteilt. Werden Leis-

tungen aus selbst zu vertretenden Gründen nicht erbracht, wird die nicht erbrachte Leistung ins-

besondere in Fällen der Leistungsverweigerung, eines groben Täuschungsversuchs oder der Un-

leserlichkeit einer schriftlichen Leistung mit der Note „ungenügend“ bewertet. Als Leistungsver-

weigerung gilt auch das unentschuldigte Fehlen, wenn zuvor zur Leistungserbringung aufgefor-

dert wurde oder durch den Umfang des unentschuldigten Fehlens keine kontinuierliche Leistungs-

beurteilung im Sinne von Absatz 2 Satz 1 möglich ist. 

(2) Eine Zeugnisnote kann gebildet werden, wenn eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer je Halb-

jahr eines Lehrgangs mindestens sechs Wochen kontinuierlich oder insgesamt mindestens acht 

Wochen am für ihn oder sie verpflichtenden Unterricht teilgenommen hat. In Fächern, in denen 

Klassenarbeiten geschrieben werden, gehen sämtliche schriftlichen Leistungen etwa zur Hälfte in 

die Zeugnisnote ein. Weitere Grundsätze der Leistungsbeurteilung beschließt die Gesamtkonfe-

renz auf Vorschlag der Fachkonferenzen. 

(3) Die Zeugnisnote wird von der Lehrkraft festgesetzt, die die Lehrgangsteilnehmerin oder den 

Lehrgangsteilnehmer im Beurteilungszeitraum zuletzt unterrichtet hat. Wird der Unterricht in ei-

nem Fach von mehr als einer Lehrkraft erteilt, soll die Note gemeinsam festgelegt werden; bei 

fehlender Einigung entscheidet die Lehrgangsleiterin oder der Lehrgangsleiter. 

(4) Für Zeugnisse sind die von der Schulaufsichtsbehörde festgelegten Muster zu verwenden. 

Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer erhält am Ende des ersten Halbjahres eines Lehrgangs 

ein Halbjahreszeugnis. Im zweijährigen Abendlehrgang E/M werden am Ende des zweiten Halb-

jahres Jahrgangszeugnisse sowie am Ende des dritten Halbjahres Halbjahreszeugnisse erteilt. 

Die Noten für das letzte Halbjahr eines Lehrgangs werden den Lehrgangsteilnehmerinnen und 

Lehrgangsteilnehmern schriftlich bekannt gegeben; Halbjahreszeugnisse werden nicht erteilt. 



 

 

 

(5) Wer die Prüfung bestanden hat, erhält das Abschlusszeugnis der Lehrgänge zum nachträgli-

chen Erwerb der Berufsbildungsreife, der erweiterten Berufsbildungsreife oder des mittleren 

Schulabschlusses. Wer den Lehrgang vor dem Abschluss verlässt oder die Prüfung nicht besteht, 

erhält ein Abgangszeugnis. 

 

§ 23 

Beschlussfassung 

(1) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn drei Viertel seiner Mitglieder anwesend sind. 

Die Fachausschüsse sind nur bei Anwesenheit aller Mitglieder beschlussfähig. 

(2) Die Ausschüsse beschließen mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen; bei Stimmengleich-

heit gibt die Stimme der oder des jeweiligen Vorsitzenden den Ausschlag. Stimmenthaltung ist 

nicht zulässig. 

 

Verordnung über die staatlichen Kollegs und Abendgymnasien des Landes Berlin 

(VO-KA) 

vom 11. Februar 2010 (GVBl. S. 88), die zuletzt durch Artikel 4 der Verordnung vom 17. De-

zember 2021 (GVBl. S. 1390) geändert worden ist 

 

§ 15 

Lernerfolgskontrollen 

(1) Zur Feststellung der Lern-, Leistungs- und Kompetenzentwicklung und Vorbereitung auf die 

Anforderungen der Abiturprüfung werden in den einzelnen Unterrichtsfächern und Kursen Klas-

senarbeiten (Klausuren) geschrieben; zusätzlich können in allen Fächern Kurzkontrollen durchge-

führt werden.  

(2) In jedem Schulhalbjahr der Einführungsphase werden je Fach und Kurs ein bis zwei Klausuren 

geschrieben. Die Dauer beträgt jeweils mindestens zwei Unterrichtsstunden. 

(3) In der Qualifikationsphase werden 

 1. im ersten bis dritten Kurshalbjahr im Grundkurs je Halbjahr eine Klausur und im Leis-

tungskurs je Halbjahr zwei Klausuren und 

 2. im vierten Kurshalbjahr in allen Kursen jeweils eine Klausur geschrieben. 

Die Dauer beträgt im Grundkurs jeweils mindestens zwei und im Leistungskurs jeweils mindestens 

drei Unterrichtsstunden. Bei einer der Klausuren der Leistungskursfächer des dritten oder vierten 

Kurshalb-jahres sind die in der schriftlichen Abiturprüfung für das jeweilige Fach festgesetzten 

Zeit- und Leistungsstandards anzusetzen. Für Lernerfolgskontrollen in den fortgeführten Fremd-

sprachen Englisch und Französisch gelten die Besonderheiten gemäß Absatz 4; für Lernerfolgs-

kontrollen in anderen modernen Fremdsprachen gilt Absatz 4 entsprechend, wenn die Gesamt-

konferenz der Lehrkräfte dies auf Vorschlag der jeweiligen Fachkonferenz beschlossen hat. Im 

Grundkurs Sportpraxis tritt an die Stelle der Klausur eine besondere Leistungsüberprüfung. In 

Zusatzkursen kann die zu schreibende Klausur durch eine Projektarbeit ersetzt werden; dies gilt 

auch für höchstens zwei in unterschiedlichen Kurshalbjahren zu schreibende Klausuren des ersten 

bis dritten Kurshalbjahres in Leistungskursfächern. Projektarbeiten können als Einzel- oder Grup-

penarbeit durchgeführt werden. Die erarbeiteten Ergebnisse werden durch die Vorlage eines 



 

 

 

schriftlichen Berichts oder einer praktischen Arbeit dokumentiert und im Rahmen einer Präsenta-

tion vorgestellt. Bei Gruppenarbeiten muss der individuelle Anteil erkennbar sein. 

(4) In Leistungskursen in den fortgeführten Fremdsprachen Englisch und Französisch muss im 

zweiten oder dritten Kurshalbjahr eine der Klausuren entweder schwerpunktmäßig den Kompe-

tenzbereich Hör-/Hörsehverstehen abdecken oder durch eine Klausurersatzleistung mit Schwer-

punkt auf dem Kompetenzbereich Hör-/Hörsehverstehen oder dem Kompetenzbereich Sprechen 

ersetzt werden. In Grundkursen in den fortgeführten Fremdsprachen Englisch und Französisch 

muss die Klausur entweder im zweiten oder im dritten Kurshalbjahr schwerpunktmäßig den Kom-

petenzbereich Hör-/Hörsehverstehen abdecken. Sie kann auch mit einer Leistungsfeststellung im 

Kompetenzbereich Sprechen kombiniert werden. Die Gesamtkonferenz der Lehrkräfte beschließt 

auf Vorschlag der jeweiligen Fachkonferenz über den Zeitpunkt und die Ausgestaltung der Leis-

tungsüberprüfung gemäß Satz 1 bis 3. 

(5) Die Termine sowie Hinweise auf die inhaltlichen Schwerpunkte der Klausuren sind spätestens 

eine Woche vorher bekannt zu geben. An einem Tag darf nur eine Klausur geschrieben werden. 

Im Übrigen beschließt die Gesamtkonferenz Grundsätze über Art, Umfang, Verteilung und Dauer 

der Klausuren und legt auf Vorschlag der Fachkonferenzen Grundsätze für die Benutzung von 

Hilfsmitteln fest. Für versäumte Klausuren und mündliche Leistungsfeststellungen gemäß Absatz 4 

soll ein Nachholtermin angesetzt werden; wenn zwei Klausuren je Halbjahr geschrieben werden, 

kann im Ausnahmefall nach Entscheidung der Leiterin oder des Leiters der Einrichtung eine der 

versäumten Klausuren durch eine Leistungsfeststellung in anderer Form ersetzt werden. 

(6) Klausuren sind unverzüglich zu korrigieren. In allen Fächern sind Mängel der sprachlichen 

Richtigkeit und der äußeren Form zu kennzeichnen und bei der Bewertung angemessen zu be-

rücksichtigen; spätestens ab dem dritten Kurshalbjahr werden die in der Abiturprüfung geltenden 

Korrektur- und Bewertungsmaßstäbe angelegt. Neben der Erteilung von förderlichen Hinweisen 

für die weitere Lernentwicklung (§ 58 Absatz 1 des Schulgesetzes) sind die Klausuren mit den 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern unter Bekanntgabe des Ergebnisses zu besprechen. 

(7) Ist das Ergebnis bei mehr als einem Drittel der Teilnehmerinnen und Teilnehmer mangelhaft 

oder schlechter, wird die Klausur gewertet, es sei denn die Leiterin oder der Leiter der Einrichtung 

entscheidet, dass eine neue Arbeit zu schreiben ist. 

(8) Kurzkontrollen können in schriftlicher, mündlicher oder praktischer Form in allen Fächern 

durchgeführt werden; die Ergebnisse gehen in den allgemeinen Teil der Bewertung ein, der alle 

Leistungen mit Ausnahme der Klausurergebnisse umfasst. Näheres, insbesondere zur Anzahl und 

zum Umfang je Fach, beschließt die Fachkonferenz im Rahmen der von der Gesamtkonferenz 

festgelegten Grundsätze. 

(9) Schriftliche Lernerfolgskontrollen sind Eigentum der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die 

Schule kann sie zeitweilig einbehalten. Sie sind spätestens am Ende des Schuljahres oder Kurs-

halbjahres zurückzugeben, sofern nicht wichtige Gründe einen längeren Einbehalt notwendig 

machen. 

(10) Für Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit sonderpädagogischem Förderbedarf setzt die Klas-

senkonferenz oder in der Qualifikationsphase die Semesterkonferenz oder der Semesteraus-

schuss individuell notwendige unterstützende Maßnahmen für die Durchführung von Lernerfolgs-

kontrollen fest; Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit festgestellten gravierenden Lese- und 

Rechtschreibstörungen kann bei Bedarf eine Zeitverlängerung gewährt werden. 



 

 

 

 

§ 16 

Leistungsbewertung 

(1) Die Leistungen in der Einführungs- und Qualifikationsphase werden mit Noten und Punkten 

bewertet. In den Notenstufen 1 bis 5 werden die Noten bei Leistungen, die im oberen oder unte-

ren Drittel der jeweiligen Notenstufe liegen, durch Angabe der Notentendenzen plus (+) oder 

minus (-) ergänzt. Die Noten werden nach folgendem Schlüssel je nach Notentendenz in Punkte 

umgerechnet: 

Note 1 entspricht 15/14/13 Punkten, 

Note 2 entspricht 12/11/10 Punkten, 

Note 3 entspricht 9/8/7 Punkten, 

Note 4 entspricht 6/5/4 Punkten, 

Note 5 entspricht 3/2/1 Punkten, 

Note 6 entspricht 0 Punkten. 

Für die in den einzelnen Fächern erbrachten Leistungen legt die Gesamtkonferenz auf Vorschlag 

der jeweiligen Fachkonferenz die Zuordnung von Noten und Punkten zum erreichten Prozentsatz 

der Gesamtleistung fest. 

(2) Für die in der Prüfung erzielten Leistungen gelten die Bewertungsmaßstäbe gemäß Absatz 1 

entsprechend. Die fachbezogenen Prüfungsanforderungen werden durch Verwaltungsvorschrif-

ten festgelegt. 

(3) Werden Leistungen aus von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern selbst zu vertretenden 

Gründen nicht erbracht, sind sie mit der Note 6 zu bewerten. Selbst zu vertretende Gründe sind 

insbesondere Leistungsverweigerung, Täuschungsversuch oder Unleserlichkeit der Arbeit. Als 

Leistungsverweigerung gilt auch das unentschuldigte Fehlen, wenn zuvor zur Leistungserbringung 

aufgefordert wurde oder durch den Umfang des unentschuldigten Fehlens keine kontinuierliche 

Leistungsbeurteilung möglich ist. 

(4) Eine Zeugnisnote wird gebildet, wenn die Teilnehmerin oder der Teilnehmer je Schul- oder 

Kurshalbjahr mindestens sechs Wochen kontinuierlich oder insgesamt mindestens acht Wochen 

an dem für sie oder ihn verpflichtenden Unterricht teilgenommen hat; Ferienzeiten bleiben unbe-

rührt. Eine Jahrgangsnote (§ 19 Absatz 1) kann in Härtefällen auch gebildet werden, wenn aus 

von der Teilnehmerin oder dem Teilnehmer nicht zu vertretenden Gründen im ersten Halbjahr 

der Jahrgangsstufe keine Zeugnisnote gebildet werden konnte. Die Zeugnisnote setzt sich zu-

sammen aus Teilnoten, die jeweils aus den Bewertungen der Klausuren sowie denjenigen des 

allgemeinen Teils (§ 15 Absatz 8 Satz 1 Teilsätze 2 und 3) gebildet werden. Bei der Bildung der 

Zeugnisnote wird die Teilnote für die Klausuren in der Regel bei einer Klausur je Halbjahr zu 

einem Drittel und bei zwei Klausuren je Halbjahr zur Hälfte gewichtet. Weitere Grundsätze der 

Leistungsbeurteilung beschließt die Gesamtkonferenz auf Vorschlag der Fachkonferenzen. 

(5) Die Zeugnisnote wird von der Lehrkraft festgesetzt, die die Teilnehmerin oder den Teilnehmer 

im Beurteilungszeitraum zuletzt unterrichtet hat. Wird der Unterricht in einem Fach von mehr als 

einer Lehrkraft erteilt, soll die Note gemeinsam festgelegt werden; im Konfliktfall entscheidet die 

Leiterin oder der Leiter der Einrichtung. 

(6) Verlässt eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer früher als vier Wochen vor Ende des Unter-

richts in einem Schul- oder Kurshalbjahr den Bildungsgang, so werden die Leistungen dieses 



 

 

 

Halbjahres nur mit Noten, nicht mit Punkten bewertet; bei geringfügigen Überschreitungen der 

Vier-Wochen-Frist entscheidet die Semesterkonferenz oder der Semesterausschuss. Werden in 

einem Leistungskurs des ersten bis dritten Kurshalbjahres alle Klausuren versäumt oder mit null 

Punkten bewertet, so wird der Kurs nicht mit Punkten, sondern nur mit Noten bewertet. 

(7) In der Qualifikationsphase gelten 

1. mit null Punkten abgeschlossene Kurse, 

2. gemäß Absatz 6 nicht mit Punkten bewertete Kurse,  

3. Kurse, an denen weniger als sechs Unterrichtswochen lang teilgenommen wurde und 

4. Kurse, die ohne Beurteilung geblieben sind, 

im Hinblick auf die Belegverpflichtungen und die Gesamtqualifikation als nicht belegt. 

 

§ 25 

Wahl der Prüfungsfächer 

(1) Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wählen beim Übergang in die Qualifikationsphase aus 

dem Angebot der Einrichtung zwei Leistungskursfächer als erstes und zweites Prüfungsfach sowie 

ihr drittes und viertes Prüfungsfach und entscheiden bei der Wahl der fünften Prüfungskompo-

nente zwischen einer Präsentationsprüfung und einer besonderen Lernleistung. 

(2) Unter den ersten beiden Prüfungsfächern muss sich mindestens eines der Fächer Deutsch, 

eine Fremdsprache, Mathematik oder eines der Fächer Physik, Chemie oder Biologie befinden. 

(3) Unter den ersten drei Prüfungsfächern muss sich mindestens ein Fach mit einer von der Schul-

aufsichtsbehörde zentral vorgegebenen Aufgabenstellung befinden. 

(4) Unter den vier Prüfungsfächern und der fünften Prüfungskomponente muss sich aus jedem der 

drei Aufgabenfelder mindestens ein Fach befinden. 

(5) Zwei der drei Fächer Deutsch, eine Fremdsprache oder Mathematik müssen Prüfungsfächer 

sein. 

(6) Ein Fach kann nur zum ersten bis vierten Prüfungsfach gewählt werden, wenn die Teilnehmerin 

oder der Teilnehmer in diesem Fach in mindestens einem Schulhalbjahr der Einführungsphase 

unterrichtet wurde. Dies gilt nicht für Fremdsprachen, wenn außerhalb der Einrichtung Kenntnisse 

erworben wurden, die nach Entscheidung der Einrichtung eine erfolgreiche Mitarbeit erwarten 

lassen. Die Leiterin oder der Leiter der Einrichtung kann Ausnahmen von Satz 1 zulassen, wenn 

auf Grund einer einschlägigen Berufsausbildung oder Berufstätigkeit berufliche Kenntnisse in ei-

nem Fach vorliegen. Die Bedingung des Satzes 1 gilt für das Fach Geschichte durch den Unter-

richt in Politikwissenschaft und für das Fach Politikwissenschaft durch den Unterricht in Geschichte 

während der Einführungsphase als erfüllt. Das erste bis vierte Prüfungsfach muss durchgehend in 

der Qualifikationsphase belegt werden. 

(7) Darstellendes Spiel sowie eine im Vorkurs oder in der Einführungsphase begonnene Fremd-

sprache dürfen nur zum vierten Prüfungsfach gewählt werden. Sofern die Fremdsprache gemäß 

Satz 1 im Umfang von mindestens zwölf Halbjahreswochenstunden unterrichtet wurde, kann sie 

auch als erstes bis drittes Prüfungsfach gewählt werden. 

(8) Eine besondere Lernleistung als fünfte Prüfungskomponente setzt voraus, dass sie mindestens 

einem schulischen Referenzfach, das als Prüfungsfach zugelassen ist, zugeordnet werden kann. 

Für die Präsentationsprüfung im Rahmen der fünften Prüfungskomponente kann jedes als Prü-



 

 

 

fungsfach zugelassene und von der Einrichtung angebotene Fach als Referenzfach gewählt wer-

den, sofern es nicht bereits erstes bis viertes Prüfungsfach ist. Das Referenzfach der fünften Prü-

fungskomponente muss durchgehend in der Qualifikationsphase belegt werden. Für die Zulas-

sung zur Präsentationsprüfung muss ein weiteres Fach mit Bezug zum Prüfungsgegenstand zwei 

Kurshalbjahre belegt werden, sofern nicht anderweitig vertiefte Kenntnisse in diesem Fachgebiet 

erworben wurden. 

(9) Während des Besuchs der Qualifikationsphase sind Änderungen zulässig bei der Wahl  

 1. der Leistungskursfächer und am Abendgymnasium des dritten Prüfungsfaches im Rah-

men der organisatorischen Möglichkeiten der Einrichtung bis zu einem von der Schule 

festgelegten Termin am Beginn des ersten Kurshalbjahres; eine spätere Änderung ist nur 

bis zum Ende des zweiten Kurshalbjahres bei gleichzeitigem Rücktritt in den nachfolgen-

den Schülerjahrgang möglich, 

 2. des dritten Prüfungsfaches am Kolleg spätestens zu Beginn des dritten Kurshalbjahres, 

 3. des vierten Prüfungsfaches spätestens zu Beginn des vierten Kurshalbjahres und 

 4. der Form, des Referenzfaches oder des Themas der fünften Prüfungskomponente spä-

testens am Ende des zweiten Kurshalbjahres bei der Wahl einer besonderen Lernleistung 

und spätestens am Ende des dritten Kurshalbjahres bei der Wahl einer Präsentations-

prüfung. 

 

§ 26 

Belegverpflichtungen 

(1) Für Prüfungsfächer und die fünfte Prüfungskomponente gelten die in § 25 genannten Beleg-

verpflichtungen. Zusätzlich sind in jedem Kurshalbjahr Grundkurse in Deutsch, in einer Fremd-

sprache und in Mathematik verpflichtend zu belegen, soweit diese Fächer nicht bereits Prüfungs-

fächer sind. 

 

(2) Im Aufgabenfeld II sind zwei Grundkurse im Fach Geschichte (Kurs 3 und 4) verpflichtend zu 

belegen. 

 

(3) Im Aufgabenfeld III sind zwei Grundkurse in einem der Fächer Physik, Chemie oder Biologie 

verpflichtend zu belegen, soweit diese Fächer nicht bereits Prüfungsfächer sind. 

 

(4) In den vier Kurshalbjahren sind am Kolleg Kurse im Umfang von mindestens 30 Wochenstun-

den und am Abendgymnasium von mindestens 20 Wochenstunden zu belegen; Unterschreitun-

gen der Wochenstundenzahl in Kurshalbjahren sind zulässig, wenn der sich in der Qualifikations-

phase insgesamt ergebende Mindeststundenumfang eingehalten wird. 

 

(5) Zusätzlich zu den verpflichtend zu belegenden Grundkursen sind mindestens so viele weitere 

Grundkurse zu belegen, dass am Kolleg 20 Grundkurse und am Abendgymnasium zwölf Grund-

kurse in den ersten Block der Gesamtqualifikation nach § 27 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 einge-

bracht werden können. 

  



 

 

 

§ 31 

Zeitpunkt und Teile der Prüfung 

(1) Die einheitlichen Termine für Fächer mit zentraler Aufgabenstellung sowie die weiteren Prü-

fungstermine und Prüfungszeiträume für die Durchführung der einzelnen Prüfungen werden von 

der Schulaufsichtsbehörde jährlich spätestens zu Beginn des Schuljahres bekannt gegeben, in 

dem die Prüfung stattfindet. 

(2) Die Abiturprüfung besteht aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil. Im ersten bis 

dritten Prüfungsfach findet eine schriftliche Prüfung statt. Im vierten Prüfungsfach wird jeder Prüf-

ling mündlich geprüft. Die Prüfung in der fünften Prüfungskomponente besteht aus mündlichen 

und schriftlichen Anteilen. In höchstens zwei der drei schriftlichen Prüfungsfächer können zusätz-

lich mündliche Prüfungen stattfinden. In einem dieser Fächer kann von der oder dem Vorsitzen-

den des Prüfungsausschusses eine mündliche Prüfung angesetzt werden. In einem weiteren Fach 

oder, falls von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses keine Prüfung angesetzt 

wurde, in zwei Fächern ist auf Wunsch des Prüflings eine mündliche Prüfung anzusetzen. 

 

§ 33 

Ausschüsse 

(1) Für die Durchführung der Abiturprüfung wird ein Prüfungsausschuss aus mindestens vier Mit-

gliedern gebildet, die die Befähigung zur Anstellung als Studienrätin oder Studienrat besitzen 

müssen. Den Prüfungsvorsitz übernimmt eine Beauftragte oder ein Beauftragter der Schulauf-

sichtsbehörde; sie oder er bestellt die weiteren Mitglieder. Als weitere Mitglieder können die Lei-

terin oder der Leiter der Einrichtung, sofern sie oder er nicht selbst den Prüfungsvorsitz innehat, 

sowie die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter und die Oberstufenkoordinatorinnen 

und Oberstufenkoordinatoren berufen werden. Sind hierdurch weniger als vier Mitglieder be-

stimmt, so ist der Prüfungsausschuss durch Fachbereichsleiterinnen oder Fachbereichsleiter zu 

ergänzen. 

(2) Die oder der Vorsitzende beauftragt ein Mitglied des Prüfungsausschusses mit der Schriftfüh-

rung. 

(3) In den Prüfungsfächern werden für die Durchführung der mündlichen Prüfungen und der Prü-

fungsgespräche der fünften Prüfungskomponente, im Falle der Präsentationsprüfung einschließ-

lich der Präsentation, Fachausschüsse aus jeweils einer oder einem Vorsitzenden und mindestens 

einer weiteren Lehrkraft gebildet. Die oder der Vorsitzende des Fachausschusses wird von der 

oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bestellt. Die weitere Lehrkraft oder die weiteren 

Lehrkräfte, darunter in der Regel die Lehrkraft des vierten Kurshalbjahres, werden von der Leiterin 

oder dem Leiter der Einrichtung bestellt. Die Mitglieder des Fachausschusses müssen in dem 

jeweiligen Fach ihre Lehramtsprüfung abgelegt haben oder über die erforderliche Unterrichtser-

fahrung verfügen; die oder der Vorsitzende des Fachausschusses muss die Befähigung zur An-

stellung als Studienrätin oder Studienrat besitzen. Im Falle der fünften Prüfungskomponente sol-

len bei der Bestellung der Mitglieder des Fachausschusses diejenigen Fächer berücksichtigt wer-

den, denen sie zuzuordnen ist. Die oder der Prüfungsvorsitzende bestimmt, wer die Funktion der 

Prüferin oder des Prüfers und wer die Protokollführung übernimmt. 



 

 

 

(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses können an allen Prüfungen und Beratungen der Fach-

ausschüsse mit beratender Stimme teilnehmen. Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschus-

ses kann außerdem in allen Prüfungen und Beratungen in den Fachausschuss eintreten und den 

Vorsitz übernehmen, ein anderes Mitglied des Prüfungsausschusses sowie die für die Fachbe-

reichs- oder Fachleitung im Prüfungsfach zuständige Lehrkraft zeitweilig als weiteres Mitglied in 

den Fachausschuss berufen oder ihr oder ihm den Vorsitz im Fachausschuss übertragen. 

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses oder eines Fachausschusses sind zur Teilnahme an 

den jeweiligen Sitzungen verpflichtet. Der Prüfungsausschuss und die Fachausschüsse sind be-

schlussfähig, wenn alle Mitglieder anwesend sind. Sie beschließen mit der Mehrheit der abgege-

benen Stimmen; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder des jeweiligen Vorsitzenden 

den Ausschlag. Stimmenthaltung ist nicht zulässig. In den Fällen des § 38 Absatz 1 ist die Teil-

nahme der oder des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses nicht erforderlich; sie oder er wird in 

diesem Fall von der Leiterin oder dem Leiter der Einrichtung vertreten. 

 

§ 42 

Beurteilung der schriftlichen Prüfungsarbeiten 

(1) Jede Arbeit einschließlich der Entwürfe wird von der jeweiligen Leiterin oder dem jeweiligen 

Leiter des Kurses des vierten Kurshalbjahres durchgesehen und beurteilt. In besonderen Fällen 

wird diese Aufgabe von einer anderen durch die oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 

auf Vorschlag der Leiterin oder des Leiters der Einrichtung zu bestimmenden Lehrkraft wahrge-

nommen. 

(2) Jede Arbeit wird von einer zweiten Lehrkraft des jeweiligen Faches durchgesehen und beur-

teilt, die von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bestimmt wird. Mindestens 

eine der beiden beurteilenden Lehrkräfte muss die Befähigung zur Anstellung als Studienrätin 

oder Studienrat haben. 

(3) Die endgültige Note setzt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses fest. Sie oder er 

ist berechtigt, die Beurteilung einer schriftlichen Arbeit unter Angabe der Gründe zu ändern oder 

eine weitere Lehrkraft mit der Anfertigung eines Gutachtens zu beauftragen. Unter Angabe von 

Gründen, die schriftlich niedergelegt werden müssen, darf sie oder er im Benehmen mit den für 

das Erst- und Zweitgutachten zuständigen Lehrkräften von deren Beurteilung der schriftlichen 

Prüfungsarbeiten abweichen. 

(4) Im Widerspruchsverfahren kann die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung weitere 

Fachgutachten in Auftrag geben; sie setzt auf der Grundlage der Prüfungsunterlagen und der 

zusätzlichen Fachgutachten die Endnote fest. 

 

 

§ 44 

Mündliche Prüfung 

(1) Die mündlichen Prüfungen (§ 31 Absatz 2) zum vierten Prüfungsfach sowie die zusätzlichen 

mündlichen Prüfungen im ersten bis dritten Prüfungsfach werden als Einzelprüfungen durchge-

führt und dauern in der Regel 20 Minuten. Den Prüflingen ist eine Vorbereitungszeit von in der 

Regel 20 Minuten unter Aufsicht zu gewähren, soweit nicht für einzelne Aufgabenstellungen von 

der oder dem Prüfungsvorsitzenden eine längere Vorbereitungszeit genehmigt wird. 



 

 

 

(2) Die mündlichen Prüfungen finden vor Fachausschüssen (§ 33 Absatz 3) statt. Prüferin oder 

Prüfer ist ein Mitglied des Fachausschusses, und zwar in der Regel die Lehrkraft, die den Prüfling 

zuletzt im Prüfungsfach unterrichtet hat. Jedes Mitglied des Fachausschusses ist berechtigt, Zu-

satzfragen in angemessenem Umfang zu stellen. Die oder der Vorsitzende des Fachausschusses 

kann darüber hinaus im Verlauf der Prüfung die Funktion der Prüferin oder des Prüfers überneh-

men, wenn dies für den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung erforderlich ist. 

(3) In jedem Prüfungsfach werden zwei Aufgaben aus verschiedenen Sachgebieten oder thema-

tischen Schwerpunkten gestellt, wobei eine Aufgabe den Sachgebieten des zuletzt belegten Kurs-

halbjahres und die andere Aufgabe den Sachgebieten eines anderen vom Prüfling benannten 

Kurshalbjahres zu entnehmen ist. In den Fächern des Aufgabenfeldes II mit Ausnahme des Faches 

Philosophie benennen die Prüflinge abweichend von Satz 1 ein beliebiges Kurshalbjahr, aus des-

sen Sachgebieten eine Aufgabe gestellt wird; die andere Aufgabe steht dazu in einem themati-

schen Zusammenhang und erschließt weitere Sachgebiete eines anderen Kurshalbjahres, das 

den Prüflingen spätestens zu Beginn des vierten Kurshalbjahres mitgeteilt wird. Im Fach Philoso-

phie werden zwei Aufgaben aus verschiedenen Reflexionsbereichen gestellt, wobei ein Reflexi-

onsbereich vom Prüfling gewählt wird; der zweite Reflexionsbereich wird von der Lehrkraft fest-

gelegt und dem Prüfling spätestens zu Beginn des vierten Kurshalbjahres mitgeteilt. 

(4) Die Prüferin oder der Prüfer schlägt für die Leistungen in den beiden Teilen der mündlichen 

Prüfung je eine Note vor; der Fachausschuss setzt die Teilnoten und die Gesamtnote fest. 

(5) Stellt sich im Verlauf des Prüfungsverfahrens heraus, dass ein Prüfling die Abiturprüfung nicht 

mehr bestehen kann, wird die Prüfung unterbrochen und eine Entscheidung der oder des Vorsit-

zenden des Prüfungsausschusses über den Abbruch der Prüfung herbeigeführt und anschließend 

dem Prüfling mitgeteilt. 

 

 

Verordnung über die Prüfung zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife von Nichtschülerin-

nen und Nichtschülern (PrüfVO-Nichtschülerabitur) 

  vom 3. November 2009 (GVBl. S. 497), die zuletzt durch Artikel 5 der Verordnung vom 17. 

Dezember 2021 (GVBl. S. 1390) geändert worden ist 

 

§ 10 

Beschlussfassung 

Der Prüfungsausschuss und die Fachausschüsse sind beschlussfähig, wenn alle Mitglieder anwe-

send sind. Die Ausschüsse beschließen mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen; bei Stim-

mengleichheit gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden den Ausschlag. Stimmenthaltung ist 

nicht zulässig. 

 

§ 14 

Beurteilung der schriftlichen Arbeiten 

(1) Jede Arbeit einschließlich der Entwürfe wird von zwei Lehrkräften (Gutachterinnen und Gut-

achtern) des jeweiligen Faches, die die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestellt, 

durchgesehen und beurteilt. Mindestens eine der beiden Lehrkräfte muss die Laufbahnbefähi-

gung als Studienrätin oder Studienrat haben. 



 

 

 

(2) Die endgültige Note setzt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses fest. Sie oder er 

ist berechtigt, zur Beurteilung einer schriftlichen Arbeit selbst ein Gutachten anzufertigen oder 

eine weitere Lehrkraft mit der Anfertigung eines solchen Gutachtens zu beauftragen. Unter An-

gabe von Gründen, die schriftlich niedergelegt werden müssen, darf sie oder er im Benehmen 

mit der Erst- und Zweitgutachterin oder dem Erst- und Zweitgutachter von deren Beurteilung der 

schriftlichen Prüfungsarbeiten abweichen. 

 

 

§ 17 

Vorkonferenz, Ausschluss von der Prüfung 

(1) Zu einem von der Schulaufsichtsbehörde festgesetzten Termin nach den schriftlichen Prüfun-

gen findet eine Sitzung des Prüfungsausschusses (Vorkonferenz) statt. In der Vorkonferenz wird 

darüber entschieden, welche Prüflinge von der weiteren Prüfung ausgeschlossen werden. Ferner 

entscheidet die oder der Vorsitzende, für welche Prüflinge in welchem der schriftlichen Prüfungs-

fächer eine zusätzliche mündliche Prüfung angesetzt wird. 

(2) Von der weiteren Prüfung wird ausgeschlossen, wer 

1. in einem Fach der verpflichtenden mündlichen Prüfungen mit 0 Punkten abgeschlossen hat 

oder nicht in mindestens zwei dieser Fächer jeweils mindestens 5 Punkte in einfacher Wertung 

oder insgesamt in allen Fächern der mündlichen Prüfung weniger als 80 Punkte in vierfacher 

Wertung erreicht hat oder 

2. auch bei bestmöglichen Ergebnissen in den zusätzlichen mündlichen Prüfungen die Leistungs-

anforderungen gemäß § 18 Absatz 3 nicht erfüllen kann. 

Wer von der weiteren Prüfung ausgeschlossen wird, hat die Abiturprüfung nicht bestanden. 

(3) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses gibt den Prüflingen bis spätestens eine 

Woche vor Beginn der zusätzlichen mündlichen Prüfungen die bereits feststehenden Ergebnisse 

der Prüfung sowie die Fächer der angesetzten mündlichen Prüfungen bekannt. Nach dieser Be-

kanntgabe kann jeder Prüfling bis zu einem von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsaus-

schusses festgelegten Termin schriftlich eines oder, falls die oder der Vorsitzende des Prüfungs-

ausschusses selbst keine Prüfung angesetzt hat, zwei der schriftlichen Prüfungsfächer benennen, 

in denen er mündlich geprüft werden will; für die benannten Fächer sind ebenfalls Prüfungen 

anzusetzen. 

 

 

§ 24 

Nichtteilnahme an Prüfungen 

(1) Tritt ein Prüfling aus von ihm zu vertretenden Gründen von der Prüfung zurück oder nimmt er 

aus von ihm zu vertretenden Gründen nicht an der Prüfung teil, so gilt die Prüfung als nicht be-

standen. Einzelne Prüfungsleistungen, die der Prüfling verweigert oder aus von ihm zu vertreten-

den Gründen nicht erbringt, werden mit 0 Punkten bewertet. 

(2) Kann ein Prüfling aus von ihm nicht zu vertretenden Gründen an der gesamten Prüfung oder 

an einem Teil der Prüfung nicht teilnehmen, so hat er dies unverzüglich nachzuweisen; bei Prü-

fungsunfähigkeit aus gesundheitlichen Gründen ist spätestens am dritten Tag nach dem ersten 

Fehltag ein ärztliches Attest, das die Prüfungsunfähigkeit bestätigt, vorzulegen. Grundlage des 



 

 

 

Attestes muss eine unverzügliche Untersuchung sein, die in der Regel spätestens am Tag der 

Prüfung zu erfolgen hat. 

(3) Der Prüfungsausschuss entscheidet, ob die Voraussetzungen des Absatzes 1 oder 2 vorliegen. 

Ist die Nichtteilnahme nicht zu vertreten, ist der fehlende Prüfungsteil zu einem von der oder dem 

Vorsitzenden des Prüfungsausschusses im Einvernehmen mit der Schulaufsichtsbehörde zu be-

stimmenden Zeitpunkt nachzuholen. Dies gilt nicht bei zentral geprüften Fächern, für die die fest-

gesetzten Nachholtermine der Schulaufsichtsbehörde gelten. Kann die gesamte Prüfung nicht 

spätestens im Verlauf der nach einem Jahr folgenden Prüfung abgeschlossen werden, so gilt sie 

als nicht erfolgt. 

 


